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Uorn>ort.

Nach der Personenstandsanfnahme vom 1. Dezember 1900 bestehen
in Mecklenburg-Schwerin 1831 Gemeinden mit zusammen (>07 770 Ein¬
wohnern. Von diesen Gemeinden sind 43 Städte mit 281 86.1 Ein-
wohnern, und 1788 ländliche Gemeinden mit 323909 Einwohnern. Von
den 43 Städten haben 32 von 2000 bis unter 5000 Einwohner.

In Mecklenbnrg-Strelitz bestehen 329 Gemeinden mit 102 002 Ein¬
wohnern; davon sind 321 ländliche und nur 8 städtische Gemeinden, von
welch letzteren wieder nur 3 über 6000 Einwohner haben.

Wenn man nur die Hälfte der Einwohner in den Städten mit
2—5000 Einwohnern zu der landwirtschaftlichen Bevölkerung rechnet,
so ergibt sich, daß fast zwei Drittel der Einwohner Mecklenburgs land-
wirtschaftlich tätig sind. Auf der anderen Seite ist eine winzige Minder
heit, welche den Grund und Boden Mecklenburgs eignet. Es ist also
greifbar, daß die sozialdemokratische Partei Mecklenburgs sich mit der
Landbevölkerung vorzugsweise beschäftigen mutz.

In dieser Erwägung hat der mecklenburgische sozialdemokratische
Parteitag in Lübeck — in MedI e uburg ihren Parteitag abzuhalten
versagt die mecklenburgische Regierung der Sozialdemokratie trotz de*
37jährigen Bestehens des allgemeinen Wahlrechts — im September 1904
beschlossen, eine Broschüre über die Landarbeiter in Mecklenburg heraus-
zugeben. Auf Grund dieses Beschlusses wird die nachstehende Schrift
veröffentlicht. Möge sie dazu beitragen, die mecklenburgischen Land-
arbeiter über ihre Klassenlage aufzuklären und sie zu zielbewußten
Kämpfern unter der Fahne ihm- politischen Vertreterin, der Sozial-
demokralie, zu erziehen.

Berlin, November 1904. I. H e r z f e l d.





I.

Grund und Boden gehört den Bauern, welche die Landarbeit besorgen.
Bis zum 17. Jahrhundert gab es in Mecklenburg keine Landarbeiter

als besondere blasse. Solange Grund und Boden und seine Erzenguisse
keine Waren waren, solange man nicht zum Verkauf und zur Ansamm-
lung von Kapital, sondern iu der Hauptsache zum Verbrauch durch die
Erzeuger und deren Angehörige das Land bebaute, hatten die Gewalt¬
haber, die Ritterschaft und die Herzöge, kein Interesse daran, große Güter
selbst zu eignen und zu bewirtschaften. Es genügte ihnen die Stellung
als G r n n d h e r r e n und das Recht, als solche den Bewohnern ihrer
Gebiete die Zwangspflicht aufzuerlegen, sie und ihre Familie, ihr Gefolge
und ihre Beamten, in Ueppigkeit zu erhalten. Die Fürsten mit ihrem
starken Gefolge von Hunderten von Personen und Pferden residierten
nicht an wenigen bestimmten Orten, sondern zogen von Burg zu
Burg, von Amt zu Amt, und verzehrten dort, wie die mittelalterlichen
Vogtei- und Amtsrechnungen ergeben, zum Teil fast unglaubliche
Mengen an Fleischspeisen nnd Getränken. Nicht selten hielten sie ihr
„Abloger", besonders zu Zwecken der Jagd, auf dem platten Lande bei
den Bauern, welche dadurch sehr gedrückt wurden.

Ter Betrieb der Landwirtschaft galt den Grundherren nicht fiir
standesgemäß. Hofdienst oder Kriegsdienst bei einem der zahllosen
deutschen Fürsten des Mittelalters war die standesgemäße Beschäftigung
des Adels. Die Güter wurden daher größtenteils für die Bebauer der«
selben, die Baue r u , zerteilt, und nach und nach war Mecklenburg in
der Ritterschaft und im Domaninm mit Bauerngütern und Bauern-
dörfern dicht besetzt.

Die Dorfflur war in drei örtlich festliegende Teile — die drei
Felder — geteilt, und der Bauer hatte viele einzelne, durcheinander
liegende schmale Landstreifen in jedem der drei nach Qualität und Ent-
fernung verschiedenen Felder.- Die herrschaftlichen Aecker lagen im
Gemenge. Die Ortsweide war gemeinsam, ebenso der Wald, an dem
der Bauer gewisse Berechtigungen zum Bezüge von Bauholz und Brenn-
holz hatte. Der selbständige Wirtschaftsbetrieb des einzelnen war dadurch
unmöglich. Wald und Weide wurden gemeinsam bewirtschaftet, ebenso
der Acker nach den Regeln der Dreifelderwirtschaft und den Vorschriften
des Flurzwanges. Die Bestellung, welche bei der rohen, oberflächlichen
Beackerung des Mittelalters wenig Arbeitskräfte erforderte, erfolgte durch
die Bauern selbst und ihre Angehörigen. Für sich allein und abgegrenzt
besaß der Bauer nur seinen Hofplatz mit Hausgarten und kleinem, an¬
stoßenden. umzäunten Weideplatz, dem sog. Wahrten. Aber der Bauer
war ein freier Mann. Er vererbte seinen Acker, konnte abziehen und die
auf dem Acker ruhende Zins- und Dienstpflicht auf seinen Nachfolger
übertragen.

Der dem Grundherrn vom Bauern zn leistende Zins bestand teils
in Geld, wie Monatsgeld, Hühnergeld nsw., zum größten Teil aber in
Naturalien, wie Korn, Eier, Geflügel, welche regelmäßig Martini ge-
liefert wurden. Die Dienste zur Bestellung des herrschaftlichen Ackers
^Frondienste) waren gering, weil die Zahl der dienstpflichtigen Bauern
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groß und die herrschaftlichen Aecker nur kleinen Umfang hatten. Die
Dienste der Bauern umfaßten auch die bei Bauten der Landesherren zu
leistenden sog. Burgdienste.

Die Arbeitsverfassung der feudalen Produktion für den Gebrauch
war also nicht eine proletarische, vielmehr eigneten die Produzenten auch
ihre Produktionsmittel.

Ohne jede Bildung — Schulen existierten auf dein Lande nicht —
nnd geistiger Genüsse unfähig, lebten die Bauern nicht selten in einem
gewissen rohen Ueberfluß, wie die wiederholten Verordnungen gegen die
Schlemmereien der Bauern ergeben.

Wie mit der wachsenden Warenproduktion und dem wachsenden
Handel auch die landwirtschaftlichen Produkte und der Grund und Boden
selbst immer mehr zur Ware und zum Gegenstand des Handels wurden,
wie infolge der .Erfindung des Schießpulvers die ritterliche Heeres-
Verfassung zerfiel und der Fußdienst geworbener Söldner an die Stelle
des Roßdienstes der Grundherren trat, wie infolge der neuen Verhält-
nisse die Geldbedürfnisse der Herzöge und der Adeligen sich mehrten und
steigerten, in demselben Maße-Wuchs auch ihre Gier, möglichst viel Land
zu besitzen und möglichst viele landwirtschaftliche Produkte auf den Markt
zu bringen. Jetzt wurde die Selbstbewirtschaftung der Hufen standes
gemäß. Jetzt begann der Kampf der feudalen Ordnung um die Pro
duktionsmittel und um die Fesselung und Ausbeutung der Arbeitskraft
für die Eigentümer derselben.

Dieser Kampf, welcher die neue wirtschaftliche EntWickelung in den
Agrarverhältnissen Mecklenburgs durchzuführen, dieselben von Grund aus
zu revolutionieren abzielte, dauert seit drei Jahrhunderten. Je nach den
Umständen und dem Stand der EntWickelung nimmt er andere Formen
an und bedient sich anderer Mittel. Es ist der große Kampf zwischen
Kapital und Arbeit. Das Kapital hat in demselben gesiegt und eine
Welt nach seinem Ebenbilde geschaffen. Aber immer größere und stärkere
Heerhaufen der proletarisierten Arbeit marschieren unter der Fahne der
Sozialdemokratie gegen den Sieger, immer mehr Kämpfer verlassen seine
Fahne, immer weiteren Schichten der Bevölkerung wird die Ordnung,
welche er geschaffen, unerträglich, immer mehr und festere Positionen
gewinnt die Arbeit und die Ordnung, welche sie erstrebt, und welche ihren
«ieg und ihre Befreiung bedeutet.

II.
Die Adeligen nnd die Herzöge nehmen den Bauern ihre Hufen nnd
machen sie zu ihre» Leibeigenen. Tic zerstören die Ehe und die Familie.
Die Prediger. Banernjagd. Sklavenmarkt der Bauernkinder. Tortur.
Prügelstrafe. Dienstzwang mit Stock und Peitsche. Keine Krankcnfiir-
sorge. Siebenschlägige Wirtschaft. Die Ritterschaft legt weitere 7000
Bauern. Ein Brief des Rittergutsbesitzers v. Engel. Der Landesherr

verbrieft die Errungenschaften in der Verfassung.
Da die Herzöge und die Ritterschaft die ganze organisierte politische

Gewalt in Händen hatten, die Verwaltung, die Polizei, die bewaffnete
Macht, die Gesetzgebung, die Rechtsprechung, die Kirche, die Schule, da
die Landesherrschaft durch die Aemter, die Ritterschaft durch ihre Union,
wohl organisiert war, die Bauern dagegen ohne jeden Anteil an den
Machtmitteln des Staates, ohne jede Organisation, vollständig rechtlos
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und machtlos, dumpf und stumpf, so konnten die Herzöge und die
Adeligen die Enteignung und Versklavung der Bauern ohne schwere
Kämpfe vollziehen. Wie jedesmal eine Klasse, welche die politische Ge-Walt vollständig erobert hat, ihr revolutionäres Vorgehen zur Siche¬rung und Befestigung desselben mit dem Mantel des Rechts und der
Gesetzlichkeit umkleidet, wie Recht und Gesetzlichkeit selbst der Ausdruck
der Machtverhältnisse sind, so legten auch Herzöge und Adelige ihre ge-Waltsame Enteignung und Versklavung der Bauern bald als' das Recht
und Gesetz Mecklenburgs.nieder.

Schon in der Polizeiverordnung vom 2. Juli 1572 bestimmten sie:
„Wir wollen auch, daß keine Bauerngüter, von ihnen selbst ohne
ihrer Obrigkeit Vorwissen, von einander gerissen oder zerteilet werden
sollen, damit die Dienste nicht geschwächt und die
P ä ch t e ungewiß gern a ch t w erden, sondern was hiebevor ausUnverstände in unserenAemtern Voneinandergerissen, wiederum zusammen-
gelegt und gestoßen werden soll. Jedoch soll einer jeden Obrigkeit,
ihre Güte r u n d H n sen n a ch ihrer Gelegenheit u n d
B est e n zu v e r ä n d e r n u n b e u o m m e n sei n."

Wie die Bauern sich dagegen wehrten und Eigentumsrechte an ihren
Husen geltend machten, wie sie sich der Erhöhung ihrer Pächte und
Dienste widersetzten, wiesen alsbald die Juristen und Professoren „wissen-
schaftlich" nach, daß die Bauern ihre Ländereien niemals anders als snr
ihre Grundherren innegehabt, dieselben jederzeit auf deren Erfordern
herauszugeben lind ihnen ungemessene Dienste und Abgaben zu leisten
verpflichtet seien.

Der Jurist Hnsanns, dessen Vater als Kanzler des Herzogs und
als Grundherr zahlreicher Bauern, das lebhafteste Interesse an der
Legung und Versklavung der Bauern hatte, tat sich in dieser Beziehung
durch seine 1390 erschienene Abhandlung „de servis seu liorninibus
ppppriis" (über die Sklaven oder Leibeigenen) hervor. Ihm schlössen
sich die Professoren des Rechts Cothmann und Mevius an, und bald
stellten sich die Gerichte aus denselben Standpunkt. In den Reversalen
von 1621 war man so weit, es als das öffentliche Recht Mecklenburgs
festzulegen, „daß die Bauersleute ihre Hufen, Aecker oder Wiesen, dafern
sie keine Erbzinsgerechtigkeit, zu« emphytenticuni oder dergleichen,
gebührlich beibringen, dem Eigentumsherrn auf vorgehende Los-
kündigung nulla vel iinrnemorialis temporis detentione obstaüte,
(ohne Rücksicht auf den Besitz seit unvordenklicher Zeit), unweigerlich
einzuräumen und abzutreten schuldig sein sollen".

Das war der junkerliche Uebermut, welcher die Bauern, die er
zu zerfleischen im Begriff war. höhnte. „Beibringen", d. ,h. durch
Urkunden beweisen, konnte wohl schwerlich eil? Bauer die Erbzins
gerechtigkeit. Als er sie erwarb, gab e? kein Grundbuch und keine
Kanzleien. Sein Besitztitel war gerade der unvordenkliche Besitz, war
seine und seiner Vorfahren Arbeit, mtb diese wurden ihm für wertlös
erklärt. Der Bauer und sein Eigentum waren also auf Gnade oder
Ungnade in der Gewalt des Gutsherrn.

Als die Grundherren lind die Herzöge in der wirtschaftlichen Re-
Volution soweit gekommen waren, brauste der 30jährige Krieg über
Mecklenburg herein, und folgte die fast 70jährige Periode unausgesetzter
Kriegszüge über die Vorherrschaft an der Ostsee, in der Mecklenburg teils
als Kriegsschauplatz, teils als Heerstraße, teils als Werbe- und Kontri
butions-Gebiet dienen mußte. Wie das indirekte Ziel dieser Kriegs-
züge die Zerschlagung der feudalen nnd die Förderung der kapitalistischen



— 10 —

Produktion war, so förderten sie auch direkt die Mecklenburgischen
Machthaber auf ihrem Wege, sich des Bauernlandes' und der Arbeits-
kraft der ländlichen Bevölkerung zu bemächtigen und dadurch die feudal-
kapitalistische Produktion in der Landwirtschaft in Mecklenburg schneller
zu entwickeln.

Der Krieg und seine Greuel, die rohe Gewalt der Truppen, der
Stillstand der Landwirtschaft infolge der Kriegsunruhen, die zur Ver-
pflegung der Truppen auferlegten Kontributionen, Hungersnot, Epide-
mien, brachten der landwirtschaftlichen Bevölkerung Mecklenburgs uner-
hörte wirtschaftliche Schwächung. Ganze Dörfer wnrden eingeäschert,
das Vieh genommen, die Banern und ihre Familien getötet oder in die
Flucht getrieben. Meilenweit lagen die Felder wüst und leer.

Hunderte von verlassenen und verödeten Bauernhufen und Hunderte
von Bauernstellen, deren Eigentümer die Kriegszeiten auf denselben
überstanden hatten, wurden zu den Gutswirtschaften gelegt. Für die
Bewirtschaftung der so geschaffenen großen Höfe standen aber infolge
der gewaltigen Verringerung der ländlichen Bevölkerung nur äußerst
wenig Arbeitskräfte zur Verfügung. Es herrschte eine wirkliche
„Leutenot".

Da erließen bald nach Beendigung des 30jährigen Krieges auf dein
Landtage zu Malchin 1654 die Herzöge und die Stände, welche dort
untereinander über ihre Standesvorrechte die heftigsten Kämpfe aus-
fochten, die Gesinde-, Tagelöhner-, Bauern-, Schäfer-Ordnung, welche int
1. Titel „von fleißiger AbWartung des Gottesdienstes" handelt und inr
2. Titel, § 1, verordnet, „d a ß die B au e rs l eu t e und Unter-
innen, Mannes- und Weibespersonen ihrer Herr¬
schaft mit Knecht und L e i b e i g e u s cha s t samt ihrem
Weib und Kindern verwandt, und daher ihrer Per-
s o n s e l b st nicht mächtig, noch sich ohne ihrer Herren
Bewilligung ihnen zu entziehen einigermaßen
befugt sind".

Die mecklenburgischen Grundherren erklärten also die Bauern und
Untertanen gleich dem Vieh für Sachen und Zubehör ihrer Güter. In
ihrem wirtschaftlichen Klassenkamps fühlten sie nicht die geringsten
>skrupel, sich der Arbeitskraft der bäuerlichen Bevölkerung, die sie not-
wendig gebrauchten, mit Gewalt zu bemächtigen. So begründeten sie,
wie es die Kapitalisten in den Kolonien heute noch vielfach tun und wie
es jetzt wieder für Südwestafrika vorgeschlagen wird, ihren Guts groß
betrieb auf die Zwangsarbeit Unfreier. Aber es waren nicht afrikanische
Neger, sondern die einheimischen, alteingesessenen Mecklenburger, welche
sie zu ihren Sklaven machten. In derselben Bauernordnung von 1654
unterstellten sie es i h r e r Bestimmung, ob und wann diese Sklaven
heiraten, und welcher Herrschast ihre Kinder gehören.

„Wir gebieten und befehlen hiermit allen und jedem Prediger in
den Städten und auf dem Lande —<heißt es in § 2 des Tit. II — ganz
ernstlich und bei Vermeidung unserer Ungnade und Entsetzung ihres-
Dienstes und Erstattung allen Schadens und Ungelegenheit, so der Herr-
schüft hieraus entstehen würde, daß sie niemand von Bauersleuten, sie
haben ihnen dann beiderseits von ihren Herrn und Obrigkeit glaubhaften
richtigen Schein wegen ihrer ausdrücklichen Bewilligung und Erlassung
eingebracht und sürgezeiget, kopulieren noch vertrauen sollen." Und § 5:
„Würde aber jemand selbst befördern oder Anlaß dazu geben, daß einer
seiner Untertanen eines anderen Untertanen, ohn ihrer Obrigkeit,
darunter sie gehöret, Wissen und Willen, freiete, und hernach mit
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Prätendierung dieser unserer Ordnung, Mann u»d Weib, cils wenn sie
sich ohn sein Vorwissen zusammen befreiet hätten, absordern, so soll der-
selbe, wenn er zusörderst dessen überwiesen, seines Untertanen verlustig
sein und sothaner Untertan der Obrigkeit, unter welche die Frau gehöret,
sammt der Frau und erzengeten Kindern verbleiben."

Die Grundherren bestimmten hiernach die Bauernzucht wie ihre
Pferde- oder Schafzucht. Zur Verwirklichung war in erster Linie die
Mitwirkung der Prediger erforderlich, und diese Diener Gottes leisteten
dieselbe mit Eifer und Hingebung. Bald schon predigten sie gegen die
Sündhaftigkeit der meineidigen Buben, die sich der Knecht- und Leib¬
eigenschaft, dieser von Gott gewollten Einrichtung, zu entziehen versuchten.

Da man voraussah, daß bei Verhinderung der ehelichen Begattung
die uneheliche nin so häufiger sein werde, man nlso eine Bestimmung
über das Eigentum an den unehelichen Kindern treffen müsse, so ver-
ordnete man im 8 6 der Verordnung: „Diejenigen, so unehrlich gezeuget
und geboren, verbleiben derjenigen Obrigkeit, worunter das Weib
gehöret."

Im übrigen wurden alle bestehenden und seit 10 Jahren „hinter
der Herren und Obrigkeit Vorwissen und Belieben vorgenommenen Ver-
sprech- und Verlöbnisse" kassiert und für null und nichtig erklärt und
oeklariert, „daß ciu jeder bei seinem Herrn nach wie vor zu verbleiben
schuldig sei".

In den Paragraphen 7—9 werden Bestimmungen über die „Ab-
folgung zustehender Untertanen", gleichsam wie über die Abfolgnng von
Schafen oder Schweinen getroffen, und § 10 bestimmt:

„Alldieweil wir aber vernehmen, daß das heimliche Entlaufen der
Unterchanen von Tag zu Tag mehr und mehr zunehmen solle, und wir
solchem gottlosen, boshaften Wesen länger nicht zusehen, sondern mit
anderen benachbarten Potentaten uns vergleichen und ans Mittel und
Wege bedacht sein wollen, wie solche meineidige böse Buben ans fremden
Ländern wieder herbeigebracht werden sollen, so wollen wir einen jedweden
hiermit landesfürstlich erinnert und ganz ernstlich anbefohlen haben, sich
solchen ungebührlichen Entlaufens gänzlich zu enthalten, oder da sie
hernach wieder ertappt werden sollten, gewärtig zu sein, daß sie mit
Staupschlagen und anderen harten, schweren, ja nach Besindnng Leib- und
Lebensstrafen, so viel die Rechte erlauben, belegt werden sollen. Wobei
wir aber noch aus l-andesfürst- und väterlicher Gnade und Gütigkeit allen
und jeden, so bis dato sich ihren Herren entzogen nnd entlaufen, die
Gnadentür so weit eröffnen, daß, so sie sich innerhalb drei Monaten nach
Publikation dieser Ordnung gehorsamst wieder einfinden und stellen
werden, ihnen alles vorige hiermit und kraft dieses gänzlich pardonieret
nnd sie zn vorigen Gnaden wieder ans- und angenommen werden sollen."

Die mecklenburgischen Landesväter verbanden sich also mit den
Landesvätern der umliegenden Gebiete zu einer Jagd auf die Bauern,
die, nachdem man ihnen ihr Eigentum geraubt, vor der Versklavung ihrer
Person geflohen waren, und luden sie ,/aus landesväterlicher Gnade und
Gütigkeit" ein, sich freiwillig samt Weib und Kind in die Leibeigenschaft
der Grundherren zu begeben oder aber mit Staupschlag oder dem Tod
gestraft zu werden, „falls solche meineidige böse Buben hernach wieder
ertappt werden sollten". Und 6 Jahre später, als, wie es scheint, trotz
alledem sich nicht genügend Banern durch die Gnadentür aus den
Domanialgütern eingefunden, auch auf der Bauernjagd nicht genügend
eingefangen waren, am 19. Dezember 1660 erließ Herzog Christian Louis
eine Amtsordnung und Instruktion an die Domanial-Beamten mit der
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Weisung, ..davoir keinem Menschen etwas offenbaren, auch den Schreiber-
jungen nicht vertrauen", worin es heißt:

„Da die jungen Leute und Dienst-Gesinde sich meistenteils, wenn sie
von ihren Eltern vom Kot in etwas erzogen und ihr Brot selbst verdienen
können, sich an fremde benachbarte Oerter ohne einigen Konsens nach
ihrem freien Willen verdingen, wohin fie wollen, wohingegen wir der-
gleichen Dienstgesinde nicht um einen billigen Lohn haben und erlangen
können, also sollen unsere Beamten alle Jahr um Weihnachten, auf den
letzten Feiertag, alle llnterthanen und junges Dienstgesinde in das Amt
bescheiden, und auf jedem Dorf der Schulz mit seiner Gemeinde und
jungem Gesinde in dem Amt erscheinen, erstlichen was wir zu unseren
Hofdiensten voimöten von unseren Beamten und Hofvögten hierfür uus-
zuwählen, das übrige für unsere Bürger und llnterthanen, soviel dessen
benöthigt, zn dingen und wegen des Lohnes eine gewisse und ausgemessene
Ordnung zu machen. Darüber sich niemand unterstehen soll, bei höchster
«träfe, ein mehreres zum Lohn zu versprechen; besonders, daß ein jeder
für den gesetzten Lohn dienen soll und muß, ernstlich anzuhalten und
keineswegs bei Verlust Leib und Lebens sich aus unserem Fürstentum zu
begeben und zu verdingen gestattet werden soll." Der Landesvater ordnete
also einen regelmäßigen Sklavenmarkt für dieKinder derBaneru Und das Ge-
finde an, und setzte die Todesstrafe auf deren Flucht vor dieser Sklaverei.

Der Bauer war so fortan Zubehör des Herrenhofes, nnt dem er
verkauft, verpachtet und verpfändet wurde, eiue Sache, als solche rechtlich
und tatsächlich unfähig, Grundeigentum zu erwerben oder zu eignen.

Die großen Höfe sowohl wie die Bauernfelder wurden damals noch
durchgehend?' nach der Dreifelder-Wirtschaft bebaut. Bei dem schlechten
Ertrage dieser Wirtschaftsmethode, bei dem wüsten Zustande zahlreicher
Feldmarken, deren Bebauung viele Arbeitskräfte erforderte, bei der vor-
Handeneil Leutenot und der Wahrscheinlichkeit, dieselbe durch weitere
Flucht der Bauern zu vergrößern, wenn man ihre Aecker einzog, hatten
die Grundherren zunächst kein dringendes Interesse, ihre leibeigenen
Bauern sämtlich zu. legen und zu landlosen Tagelöhnern zu machen. Man
ließ also noch viele ans ihren Gütern oder verlegte sie, d. h. man wies
ihnen statt ihrer eigenen Aecker, die wegen ihrer günstigen Lage oder
Beschaffenheit zum Hof gelegt wurden, andere entlegenere schlechtere
Hufen zur Bewirtschaftung an. Starb der Bauer, so konnte der Grund-
Herr die Bauerwirtschaft übertragen, an wen er wollte. War ein Bauers-
söhn vorhanden und schien dieser dem Herrn geeignet, so erhielt er sie
gewöhnlich. Sonst wurde ein Hofknecht eingesetzt, welcher die Witwe
oder Tochter des verstorbenen Bauern zu heiraten und neue leibeigene
Arbeitskräfte' 31t zeugen hatte.

Die Dienste der Bauern, welche früher mäßig und bestimmt waren,
wurden jetzt unmäßig und unbestimmt. Eine Stelle, die sich der länd-
lichen Bevölkerung annahm, gab es nirgendwo. Der Landesherr ver-
folgte dieselben feudalen Ausbeuterinteressen wie die Ritterschaft, und
Gerichte, Verwaltung und Gesetzgebung waren in den Händen eben dieser
feudalen Ausbeuter oder ihrer Klassengenossen. Der Grundherr war
nicht nur Dienstherr, sondern auch Gerichtsherr, der freiwilligen und
streitigen Gerichtsbarkeit, in Zivil- und

'Kriminalsachen,
er war auch

Bollstreckungsbehörde, und er war schließlich Polizeiherr, dessen Befugnisse
weder bestimmt umgrenzt noch in ihrer Ausübung kontrolliert wurden.
Er besaß also praktisch in seinem Bezirk unumschränkte Gewalt, und der
leibeigene Untertan befand sich ihm gegenüber in dem Zustande tiefster
und schmachvollster Rechtlosigkeit und Abhängigkeit.
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Damals war int Kriminalverfahren die Tortur das gesetzliche
Mittel, „die Wahrheit bei begangenen Verbrechen an den Tag zu
bringen" und rohe Züchtigung während des Verhörs die Regel. Erst
in der Kriminalgerichtsordnung von 1807, also nur einige Jahre vor
Aufhebung der Leibeigenschaft, wurde bestimmt: „Eine Züchtigung über
15 Rohrhieben kanu von den Jnquirenten nicht verfügt werden." Als
Kriminalstrafe konnte auf eine ungemessene Zahl von Hieben erkannt
werden, wie aus der Verordnung vom 27. Januar 1802 hervorgeht, in
der den Untergerichten im Domanium befohlen wird, „ohne ausdrückliche
Vorschrift unserer Landesgerichte nie weiter als höchstens bis zu
30 Hiebett zu gehen". „Ihr habt jedoch," heißt es in dieser Verordnung
weiter, „bei diesen Züchtigungen, welche in der Regel auss Hemde voll-
streckt werden, auf die körperliche Beschaffenheit zu sehen, mithin Weiber
oder andere schwache Personen nicht weiter entkleiden zu lassen, als nötig
ist, ihnen die strafe zweckmäßig fühlbar zu machen, wie dann auch die Art
und Weise, wie die Züchtigung beigebracht worden, jederzeit zu Protokoll
zu bemerken ist. Uebrigens sollen inskünstige, wo auf Peitschenhiebe
erkannt ist, niemalen die dicken Peitschen mit Knoten weiter gebraucht,
hingegen andere knotenlose, jedoch zweckmäßige Peitschen angeschafft und
angewandt werden."

Das Auspeitschen mit dicken Knotenpeitschen war also in Mecklen-
bürg für die Frauen nnd Töchter der Bauern, der Tagelöhner, des
Gesindes, der Axbeitsleute, gesetzliche Vorschrift. Die Revolution von
1848 fegte dieselbe hinweg; als aber die Ritterschaft in der Gegen-
revolntion die alten Zustände wieder eingeführt, wurde sie alsbald
wieder Landesgesetz, tuid erst am 1. Januar 1872 durch Einführung
des deutscheu Strafgesetzbuchs wurde sie beseitigt. 1901 ist der
Deutsche Reichstag von konservativen mecklenburgischen Gutsbesitzern um
Wiedereinführung dieser gesetzlichen Vorschrift als gemeinsames Straf-
recht petitioniert worden. Aber diese Herren vergessen, daß ein solches
Strafmittel ein politisch und wirtschaftlich geknechtetes, auf der tiefsten
geistigen und sittlichen Stuse dumpf dahinlebendes Proletariat voraus-
setzt, wie es ihre Standesgenossen in mehrhundertjähriger unumschränkter
Herrschaft geschaffen hatten, daß aber die deutsche Arbeiterklasse, der
das allgemeine Wahlrecht zur Verfüguug steht, die selbstbewußt und
zielbewußt die Eroberung der politischen und wirtschaftlichen Macht an-
strebt, sich die Prügelstrafe nicht mehr aufzwingen läßt. Der Arbeiter-
schaft bringen solche Petitionen indessen wieder einmal deutlich zum Be-
wußtsein, was sie und ihre Frauen und Kinder von deit Grundherren
zu erwarten haben, wenn sie nicht zusammenstehen und alles daran setzen,
deren Herrschaft zu brechen.

Indessen, es waren verhältnismäßig nur wenige Fälle, die durch
ein gerichtliches Verfahren erledigt wurden. Die schärfste Geißel, mit
welcher der Gutsherr seine Untertanen alltäglich züchtigen konnte, ohne
jede Untersuchung, ohne jede Kontrolle nud ohne auch nur die formale
Möglichkeit der Anrufung des Gerichts, war seine Polizeigewalt. Kraft
derselben stand ihm der „Dienstzwang mit Stock und Peitsche" zu, und
„diese Instrumente wurden, wie ein damaliger Gutsbesitzer schreibt, auf
das bloße Hemd fleißig und derbe gehandhabt". Noch durch eine Ver-
ordnung vom 13. September 1806 wurde den Gutsherren vorgeschrieben:
„Sich keiner Röhrchen von größerer Länge als r'/4 gewöhnlicher Ellen
nnd von größerer Stärke als ungefähr V4 Zoll im Durchmesser, nach
der hierbei kommenden Probe, zu bedienen, und auf keinen Fall solche
an den Enden bewinden zu lassen." Als PolizMerr sperrte der Guts-
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Herr auch in das Gutsgefängnis, legte in den Ganten, setzte auf de»
„Esel" oder übte alle erdenkbaren Quälereien in bezug auf Art und
Tauer des Dienstes aus.

Auf der anderen Seite gab es eine Fürsorge für den Fall der
Krankheit imix Hülfslofigkeit so gut wie gar nicht. Zwar erließ Herzog
Gustav Adolph 1683 eine Verordnung, in welcher er „insonderheit die
auf dm Lande, von Adel und andere Landbegüterte, ermahnte, ihre
Untertanen und Bauern in ihren Krankheiten nicht trostlos zu lassen",
aber die Grundherren Pfiffen auf diese Ermahnung. Ilm so mehr, als
es Aerzte nur in den größeren Städten gab, und in ganz Mecklenburg
nur 5 Apotheken, in Rostock, Neubrandenburg, Güstrow, Boitzenburg *
und Malchin. Quacksalber, alte Weiber, Barbiere, Scharfrichter, Schäfer.
Schmiede übten dieHeilknnde durchBefprechuugs-Sympathieoderdergleicheu
Kuren, wie aus mehreren Verordnungen der damaligen Zeit sich ergibt.

In den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts bewirkte eine
Umgestaltung der Wirtschaftsmethode, daß man mehr Land und weniger
Arbeitskräfte gebrauchte. Auf das Beispiel des Oberlanddrosts von der
Lühe auf Panzow int Amte Bukow wurde statt der Dreifelder-Wirtschaft
die Koppel- oder siebenschläg'ige Wirtschaft auf den Höfen und Ritter-
gittern in Mecklenburg allgemein eingeführt. Es war eine
Wirtschaftsmethode, welche in der Viehzucht und der Milch-
Wirtschaft den Hauptertrag sucht. Ihre Ertragsfähigkeit steigert
sich naturgemäß mit der Größe des Weidelandes. Damit war
wiederum das Schicksal zahlreicher Bauerngüter besiegelt. Die
Gutsbesitzer zögerten keinen Augenblick, diese entkräfteten, in ihrer Ge-
walt befindlichen Bauern, deren Arbeitskraft sie- nicht mehr gebrauchten,
wenn dieselben auch seit dm Reversalen von 162:1 wiederum ein Jahr¬
hundert auf ihrer Scholle gesessen, anf Grund dieser Reversalen zu ver-
treiben uiti» ihr Ackerland zur Vergrößerung ihres Profits in Gutsweide
zn vewandeln. Wie Moritz Wiggers in seiner Schrift „Der Ver-
nichtungskampf wider die Bauern in Mecklenburg" auf Gruud amt-
licher Quellen mitteilt, waren mehr als 20 Jahre nach dem 30jährigen
Kriege noch etwa 12 000 Bauernhufen in der Ritterschaft vorhanden.
Im Jahre 1755 beim Abschluß des Erbvergleichs, waren es noch 4900.
v. Engel, ein mecklenburgischer Rittergutsbesitzer der damaligen Zeit,
schildert in seinem „Briefwechsel, die Landwirtschaft betreffend," die
Ansichten seiner Standesgenossen in der Ritterschaft über die Rechte und
Pflichten der Bauern folgendermaßen: „Die Untertanen sind von der
Vorsehung mit großer Weisheit zur Arbeit und uns zum Dienst bestimmt,
weil eine Gleichheit der Stände in unserer Welt nicht stattfinden kann,
sodaß sie unsertwegen da sind. Ist nun dieses, und hieran kann wohl
kein vernünftiger Mensch zweifeln, so wirds auch für sie genug sein, wenn
sie soviel haben, als zur Erhaltung des Lebens, nin uns die schuldigen
Dienste leisten zn können, unentbehrlich notwendig ist; denn sobald sie
ein mehrer es haben, werden sie frech und übermütig. Auf meinem Gute
sehe ich daher wohl zu, daß ihnen nichts weiter, als was zur äußersten
Notdurft gereicht, zn teil werde. Da sind sie denn geschmeidig und
geben gute Worte, daß ich ihnen in Bezahlung der Gebühren nur eine
kurze Nachsicht gönne, wofür sie, außer dein schuldigen Hofdienste, noch
obenein gewisse Tage umsonst arbeiten. Was brauchen sie denn auch
endlich weiter, als ein Stück grobes Brot, eine Kerbe gesalzenen Hering,
Kartoffeln, Kohl und was etwa ein kleiner Garten sonst hervorbringt?
Können sie sich dabei nur einigermaßen mit einem alten Kleide bedecken,
so sind sie hinlänglich versorgt."
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Jetzt wurden die Güter in der Ritter s ch a f t fast ausschließlich
mit leibeigeuen Tagelöhnern, Deputatisten und Eiilliegern bewirtschaftet.
Die Klasse der ritterschaftlichen Bauern war iu der Hauptsache ver
uichtet, der feudale Agrarkapitalismus hatte sich das ländliche, leibeigene
Proletariat geschaffen.

lind diese Errungenschaft verbriefte der Herzog der Ritterschaft in
dem Verfassungsrecht Mecklenburgs, dem landesgrundgesetzlichen Erb-
vergleich, den die Stände in der Maienblüte ihrer Kraft als Abschluß
dieser revolutionären Periode hu Jahre 1755 mit der herzoglichen Ge-
ivalt schlössen.

„Wir und unsere Nachkommen," heißt es im § 325 dieses Erb¬
vergleichs, „wollen und werden überhaupt unserer Ritter- und Land-
schüft, die Landesklöster- und Rostockschen Gemeinschafts-Oerter mit ein¬
geschlossen, in Ansehung des Zustandes und Wesens der Leibeigen-
s cha f t, und der damit behafteten Untertanen und Bauersleute, n i e
Zweifel oder Hindernis machen, hingegen alle
Wege e r n st I i ch d a r ü b e r h alten, und d u r ch unsere
Landesgerichte halten las s e n . daß Inhalts der Reversalen
von 1621 Art. 16 die Bauersleute, die ihnen um gewissen Pacht oder
Zins eingetanen Hufen, Aecker oder Wiesen, dafern sie keine Erb-, Zins-
oder andere Gerechtigkeit gebührend zu erweisen vermögend sind, dem
Eigentumsherrn ans vorhergehende Loskündigung, wann sie solche auch
vor undenklichen Zeiten besessen haben, mithin alles Einwands von Ver-
jährung ungeachtet, ohnweigerlich und ohne Prozeß-Weitläufigkeit ab-
trete» und einzuräumen schuldig sein sollen."

III.
Entstehung der Domanialhöfe. Verpachtung derselben mit den Zwangs-
dieuste» der benachbarten Dorfschaften. Die Ausbentung der Dienstbanern
schmälert die Grundrente der Herzöge. Erlaß von Arbciterschutzgesetzen.
Die Perpachtung der Bauerndienste wird ausgegeben. Leibeigene, Dag-
löhner und Gesinde bekommen die Höfe. Die Dienstbanern werden zu
Pachtbauer», die Domänendörfer zn Objekten der reinen Grundrente.
Das Grnndrentcn-Jntercsse der Herzöge erheischt die Erhaltung, Stärkung
und Vermehrung der Bauern und die Aufhebung der Leibeigenschaft. Der
Herzog proponiert dieselbe dem Konvokationstag zn Rostock 1808, aber
ohne Erfolg. Dem Interesse der Ritterschaft entspricht die Vernichtung
der Bauern und dir Erhaltung der Leibeigenschaft. Stimmung der ritter-
schaftlichen Landarbeiter. Umwälzungen der napoleonischen Feldzüge.
Die Leibeigenschaft wird von Ostern 1821 ab aufgehoben. Die Entwicke-

lnng in Rabebnrg.
Es war die Zeit der Reformation, als der Grund und Boden und

feine Produkte Waren wurden und ein Mittel, die gesteigerten Geld- und
Machtbedürfnisse der Grundherren zu befriedigen. Die Herzöge benutzten
diese soziale Gärung, welche sich gegen den Stand der „Prälaten",
die Bischöfe, Aebte, Mönche, Priester richtete, um diese zu verjagen,
und ihre Güter für sich einzuziehen, dieselben zn „säkularisieren", wie die
höfischen Geschichtsschreiber diese gewaltsame Enteignung genannt haben.
Die Priesterbaueru waren also die ersten, welche von den Herzögen ge-
legt und aus deren Hufen die ersten großen Domanialhöfe gebildet
wurden. Teils wurden sie von den fürstlichen Beamten als „Amts¬
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bauhöfs" für die eigene Tasche statt baren Dienstgehaltes verwaltet, teils
als „Meyerhöfe" für fürstliche Rechnung. Indessen dieser Landwirt-
schaftsbetrieb für eigene Rechnung durch einen großen Stab van Be-
mitten, brachte den Herzögen bei der damaligen rohen Beackerung äußerst
wenig. Die Herzöge erkannten, daß der Eigenbetrieb und der Verkauf
felbsterzeugter landwirtschaftlicher Produkte, ihren Einkünften nicht sodienlich sein könne, als der Betrieb durch Pächter gegen bestimmtes Pacht-
geld. Damals wurde deshalb das System der Verpachtung der Höfeeingeführt, das System, dem die herzogliche Verwaltung bis auf deuheutigen Tag treu geblieben ist. Fortan suchten die Herzöge ihre land-
wirtschaftlichen Einkünfte in der Grundrente, und. zu deren Er-
Haltung und Steigerung trafen sie durch die Jahrhunderte ihre Maß-nahmen. Als das Bauernlegen und die Leibeigenschaft der Bauern-familien öffentliches Recht in Mecklenburg geworden, legten auch dieHerzöge zahlreiche Bauern im Domaninm und bildeten Domanialhöfeaus deren Besitzungen. Bei Erlaß der Reversalen im Jahre 1621 gabes solcher etwa 50, beim Abschluß des Erbvergleichs im Jahre 1753
etwa 253. Aber jeder dieser Höfe wurde zum „Pachthof", und mit einem
jeden wurden die leibeigenen Bauernfamilien der benachbarten Dörfer
samt ihrem lebenden und toten Inventar verpachtet. Die Grundherr-
schaft hatte dafür aufzukommen, daß für den Hofedienst die verpachtete
Kopfzahl von Bauern mit dem erforderlichen Vieh und Ackergerät
vorhanden war und die erforderlichen Wirtschaftsgebäude zur Ver-
fügung standen. Ging das Vieh ein, war das Ackergerät abgenutzt,
waren die Wirtschaftsgebäude nicht mehr in brauchbarem Zustande,so mußte die Grundherrschaft Ersatz liefern, falls der Bauer hierzuaußerstande war. Die Sorge für die Wohnung, Nahrung, Kleidungder leibeigenen Dienstbauern ging den Pächter nichts an. Sie hattensichaus dem ihnen gelassenen Ackerland selbst zu erhalten, oder wenn ihnen
ans dessen. Ertag in Folge der Ausbeutung durch Hofedienste auch desarmseligsten Lebens Notdurft nicht übrig blieb, sich an den Grundherren,
den Herzog, um Beihülfe zu wenden.

Nicht auf Grund eines Arbeitsvertrages, sondern ans Grund des
Zwangsdienstes der Leibeigenschaft frondeten die Bauersleute mitHand- und Spanndiensten für den Pächter. Dieser zahlte anfangs des18. Jahrhunderts 25 bis 50 Taler pro Bauer an die Herrschaft-
l i chc Kasse, außerdem für jeden Scheffel Aussaat, aus den je nach derBodengüte 100—600 Quadratruten gerechnet' wurden, 24 Schilling,
gleich 1,30 Mk., und für jedes Fuder Heu von 100 Quadratruten
i Taler. Das Maß und die Art der Arbeit und der Dienste der Bauernzu bestimmen, war ihm überlassen, lind da er diese Leibeigenen demgepachteten Lastvieh gleichächtete, für dessen Erhaltung er nicht zu sorgenhatte, dessen ungemessene Ausnutzung aber seinen Profit erhöhte, da ihmauch als Polizeiherrn das Peitschenrecht zustand und als Gerichtsherrn
die Rechtsprechung über die Bauern, so kam es bald so weit, daß selbstdie Obergerichte, welche das Recht der Grundherren auf ungemessene
Dienste der Leibeigenen längst begründet hatten, den Rechtsgrundsatz auf-stellten, man müsse den leibeigenen Bauern im Hofedienst wenigstens dieNachtruhe gestatten, damit sie sich von der schweren Tagesarbeit wieder er-holen könnten. — Dazu kam. daß die Herzöge von jeher das System der
Generalverpachtungen eingeführt hatten, d. h. ganze Aemter und deren
Bewohner mit der Polizei-, Justiz- und Verwaltungs-Administration
im ganzen verpachteten, und den Generalpächtern die Unterverpachtung
der einzelnen Höfe überließen. Die Herrschaftsrechte waren so in



— 17 --

Grundrente umgewandelt und die LanW-Administration kostete inso-
weit der herzoglichen Kasse nichts.

Wer daß die ländliche Bevölkerung auf die tiefste Stufe menschlichen
Daseins geriet, nachdem die Herrschaftsrechte an den Meistbietenden
überlassen und ihm ein Mittel geworden, den Profit ans den Pachthöfen zn
erhöhen, ist nicht verwunderlich. Noch im Jahre 1753 waren die Aemter
Sternberg, Tempzin, Warin, Gnöien, Walsmühlen, Goldberg und Neu-
kalen mit sämtlichen Hoheitsrechten an Generalpächter vergeben. Der
mecklenburgische Dichter Johann Heinrich Voß, dessen Vettern zur Zeit
des Erscheinens des Gedichtes Leibeigene unter den Maltzanen zu
Grubenhagen waren, schildert iu seiner 1773 veröffentlichten Idylle
„Die Erleichterten" die Bauern wie folgt:

„Mir selbst oft kehrte das Herz sich.
Neben dem prächtigen Hof iu öden Behausungen sparsam
Menschen zu sehen, wie entmenscht durch unmenschliche Herrschaft:
Wildlinge, bleich und zerlumpt, und wie Ackergäule verhagert,
Welche träg' aus dem Dunst unsauberer Kathen sich schleppend.
Offenen Munds anstarren den Fragenden, selber den Weg nicht
Wissen zum ferneren Dorf, auch wohl mißleiten vor Bosheit;
lind da der Herr sie mit Fleiß in Züchtlingsschnlen verwahrlost,
Aehnlich dem Vieh an dumpfem Begriff; mir daß sie den Hunger
Durch sinnreicheren Raub oft bändigen, oder davongehen."

In der Tat entflohen zahlreiche Bauern ihrem Elend. Auch durch
die langen Kriege, die Seuchen, die Verkäufe der leibeigenen
Bauernsöhne als Kriegsknechte, war das Domaninm immer mehr ent-
völkert worden. Gegen das Jahr 1750 lagen an 800 Hufen wüst. Den
Herzögen wurde es schwierig, die kontraktlich verschriebene Zahl von
Bauern zur Bebauung der Pachthöfe zu liefern, und die Pachte ver¬
ringerten sich. Die Herzöge hatten deshalb alle Veranlassung, keine
weiteren Bauern zu legen, sondern im Gegenteil neue Arbeitskräfte
heranzuziehen. Sie begannen damals durch die Verordnung voni
14. März 1733 wegen Anlegung von Büdnern die weitsichtige Politik,
der sie bis ans den heutigen Tag treu geblieben sind, auf überschüssigen
Landstreifen Leute anzusiedeln, dadurch Arbeitskräfte sür die Pachthöfe
zu gewinnen, deren Rente zu sichern und zu erhöhen, und gleichzeitig
sonst kaum verwendbare, kleine Ackerstücke günstig zu verwerten. Nach
jeuer Verordnung von 1733 erhielten Bewerber gegen eine jährliche
Rekognition von 4 Talern mecklenb. Val. etwa 100 Quadratruten Haus-,
Hof- und Gartenplatz, Holzmaterialien zum ersten Anbau, freie Weide
auf der Dorfweide für eine Kuh, ein Schwein und einige Gänse, sowie
Erlaubnis des Torfstiches für notdürftige Feuerung.

Eine Menge Ansiedler ließen sich in den nächsten 30 Jahren auf
Grund dieser Verordnung ini Domaninm nieder, kultivierten die wüsten
Stellen, bebauten die Pachthöfe und trugen direkt und indirekt zur Er-
höhung des herzoglichen Einkommens bei. Sie waren die ersten, welche
die Vorzüge des kapitalistischen „freien" Arbeitsvertrages den Pächtern
und den Herzögen demonstrierten. Denn obgleich Leibeigene, waren sie
zu Zwangsdiensten nicht verpflichtet, sondern arbeiteten auf den Pacht-
Höfen nach freier Vereinbarung gegen vereinbarten Lohn, der freilich bei
der damaligen Naturalwirtschaft fast ausschließlich iu Naturalien bestand.
Und siehe da, es ging. Ihre Dienste waren namentlich den Herzögen
billiger als die Frondienste der Bauern, deren Verelendung durch das
Regiment der Generalpächter die herzogliche Kasse mitzutragen hatte,
wie sich auch aus der Verordnung von 1770 ergibt, in der es heißt:
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„Die tägliche Erfahrung lehrt es, m i t n i cht g e r i n g e r
Berk ü r z u n g N n sere r F i n a n z e n, das; viele zuchtlose Wirte
durch Faulheit, oder weil sie sich dem Gesöff und andern Lastern er?
geben, die ihnen dahingegebenen Gehöfte zum äußersten Verfall
bringen; manches Jahr hindurch unter allerley Vorwendungen, nicht
selten i tu Einverständnis und unter Vorschub der
Pächter, denen sie zu Hofe dienen, uns mit kostbaren
Hülfen und Remissionen beschwerlich fallen, nebenher aber die Hof-
wehr vergäuden, oder ruinieren, und endlich noch beträchtliche Schulden
machen, und solchergestalt sich und die Ihrigen ins Verderben stürzen,
die Land e <>h e r r s cha f t aber s chn ö d e r we i s e u m das
Ihrige b rin g en.

Es sollen diesem nach gesamte Unsere Leibeigenen, insonderheit
aber die in den Dörfern bestellten Schulzen, und alle Hauswirte aufs
nachdrücklichste gewarnt sein, daß sie vo» Stund an davon ablassen
und Beweise ihrer Besserung an den Tag legen, widrigenfalls sie ohne
alles weitere Nachsehen nicht allein der Gehöfte entsetzet, sondern auch
mit Karrenschieben, und nach vorkommenden Umständen, mit noch
härteren Strafen belegt werden, auch aller fönst üblichen Wohlthaten
verlustig erkläret seyn sollen."

Die Bauern wiesen dagegen in zahlreichen Beschwerden darauf hin.
daß ihr Verfall durch die Bedrückung, die Willkür, die harte Behandlung
seitens der Pächter und Amtsverwalter verschuldet sei, wandten sich teil-
weise auch an die Gerichte um Abhülfe.

Es erging darauf die Verordnung vom 17. Septeinber 1773, durch
die ihnen der Rechtsweg abgeschnitten und für nicht zu beweisende Be-
schwerden der Ganten oder Peitschenschläge angedroht wurden.

„Ein Schwärm müßiger, streitbedürftiger Advocaten," so hebt die-
selbe an, „und so hungriger als ungeschickter Notarien, welche nicht nur
ohne Bedenken alles zur Ausführung annehmen, was ihnen der un-
wissende und heimtückische Bauer vorbringet, sondern sich auch Hand-
langer halten, die in den Krügen und aus deu Märkten aufpassen, ob uicht
Jemand von den Dorfleuten etwas zu suchen, oder, weil er es nicht er-
halteil, zu klagen habe, nebst einer durch verdorbene Bürger und Hand-
werker jährlich anwachsenden Menge' Suppikemuacher und Memorial-
Schmierer, die zur Erhaschung eines Schreibelohns sogar vor den Thoren
und auf Dörfern herumstreichen, haben dein einfältigen, geringem Teil
der Landleute die Neigung eingeflößet, mit keiner Anordnung ihrer Vor-
gesetzten zufrieden zu sein, rechtlich abgewiesene Klagen niit Unwahrheiten
und mehrenteils zur Sache gar nicht gehörigen Anschwärzungen aufgeputzt
von einem unserer Gerichte und Collegiorum zum andern zu tragen, ja
gar Uns unmittelbar constitutionswidrig damit zu behelligen. Wir wollen
daher bei ihren Beschwerden und Jrrnngen folgenden Vorschrift genau
beobachtet wissen:

Streitigkeiten und Beschwerden der Amtsuntertanen, welche das
Gehöft und dessen Einrichtung, die Hofedienste und übrigen Prästanda,
die Ab- und Einsetzung der Hauswirte und alle in die Landwirtschaft
einschlagende Angelegenheiten betreffen, sollen bei unseren Landes-
geeichten g a r nicht weder in erster, noch zweiter Instanz, sondern
lediglich bei unfern Beamten regulieret, und wenn der Untertau durch
derselben Verfügung vernachlässigt zu sein glaubet, von ihm bei unserem
Cammer-Collegio vorgetragen werden.

Ter Amtsuntertan, der obigen Punkten entgegen handelt, soll,wenn es durch Schuld seines Consulenten und Schriftstellers geschehen
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ist, mit nachdrücklichen Verweisen, sonst aber nach Befinden nnt Ge-
fängnis oder Leibesstrafe angesehen werden. Sein Consnlent und
Schriftsteller aber hat eine Geldbuße von wenigstens 5 Rthlr. ad pias
causas (zu wohlthätigen Zwecken) zn erledigen, oder wenn er diese
nicht aufbringen kann, eine proportionierte Gefängnis- oder Leibes-
strafe unabbittlich zu gewärtigen. Der querulierende Untertan aber
ist, wenn er dabei seinem Schriftsteller Unwahrheiten vorgebracht und
zu schreiben aufgetragen gehabt, dafür bei deni Amtsgericht öffentlich
in den Ganten zn stellen oder am Pfahl mit einigen Peitschenschlägen
zu züchtigen."

Es nützte aber alles nichts. Der niedrige Kulturzustmtd der Bauern,
der Verfall ihrer Gehöfte, die Inanspruchnahme der herzoglichen Kasse
blieben, so lange ihre Ursachen bestanden, die unbegrenzte Ausbeutung,
Erniedrigung und Verwahrlosung der Dienstbauern.

Nicht Strafgesetze, sondern Arbeiterschutzgesetze waren erforderlich.
Und in der Tat erließ der Herzog im Jahre'1776 das erste Arbcitcrschutz
gcset; über die Arbeitszeit. Der Schutz der herzoglichen Finanzen hatte
es erzeugt, und so galt es nur für das Domanium. In der Ritterschaft,
wo die Herzöge kein Interesse an der Erhaltung der Bauerngehöfte, deren
Gebäude und Viehstand hatten, war keine Rede von dem Erlaß eines
folchen Gesetzes. Nach demselben, dessen Uebertretung Pächter und
Bauern straffällig machte, haben die Bauern in der Ernte um 6 Uhr.
von Marienverkündigung bis Martini um 7 Uhr, von Martini bio
wiederum Marienverkündigung um 8 Uhr morgens zu Hofe zu kommen
und werden zur Sommerzeit des abends um 7 Uhr, in der Ernte bei
Sonnenuntergang, beim Kornbinden, wenn erforderlich, nach Sonnen¬
untergang, und zur Winterzeit bei eintretender Abenddämmerung ent-
lassen. In der Ernte wird ihnen zum Frühstück eine halbe, zum Mittag
eine ganze, und zum Vesperbrot wieder eine halbe Stunde zugestanden.

Das Vieh erhält außer der Ernte zur Ausruhung und Fütterung
eine Mittagspause von z w e i Stunden.

Man sieht, dieses vor 128 Jahren erlassene Arbeiterschutzgesetz für
die leibeigenen ländlichen Arbeiter setzte dieselben Arbeitszeiten fest, welche
hente noch üblich sind. Seit 128 Jahren, in denen sie die glänzendsten
Zeiten gehabt und enorme Reichtümer erworben, haben die Grund-
Herren den ländlichen Proletariern keine besseren Bedingungen in befug
auf die Arbeitszeit gewährt.

Es ist dies erklärlich, da die Verquickung der landesherrlichen Grund-
rente mit der Arbeitszeit der Landarbeiter, wie wir bald sehen werdend
zur Zeit der großen französischen Revolution gelöst wurde. Aber mehr
als 1W Jahre nach dieser Revolution ist die S e l b st h ii l s e der Land-
arbeiter noch in Banden geschlagen, ist noch die Vereinigung und Arbeits-
Verweigerung derselben zur Erringung besserer Arbeitsbedingungen unter
Strafe gestellt. Es ist in der Tat an der Zeit, daß hierin Wandel ge-

.schafft wird.
Damals aber verordnete die herzogliche Verwaltung noch weitere

Schutzmaßnahmen den bäuerlichen Fronern. um die Beihülfen an die
zum Hofdienst verpachteten Dorfschaften zu verringern und den Ertrag
derselben für die herzogliche Kasse zu erhöhen. Die Brandschatzungen
und Auslagen der Preußen während des siebenjährigen Krieges, die Ein-
lösttmg der während der Revolution der Ritterschaft gegen Herzog Karl
Leopold an Hannover und Preußen verpfändeten Aemter, andererseits
das Sinken der Pächte infolge sinkender Getreidepreise, die Geld- und
Kreditnot nach dem siebenjährigen Kriege, welche 1768, als ein Achtel



— 20 -

aller Rittergüter im Konkurs stand, zum Indult, ix h. einer zeitweisen
Aufhebung der Zahlungsverpflichtungen geführt hatte, machten dies zurunabweisbaren Notwendigkeit. Das Maß und die Art der Fronenwurden begrenzt und jedem einzelnen. Bauern nach Maßgabe des Um-fanges und des Ertrages seines GeHöstes eine bestimmte Zahl vonSpann-, Haakel- oder Handtagen für das Jahr auferlegt. Zu diesem
Zweck wurden die Gehöfte vermessen und bonitiert, und so ein gerechtererund weniger drückender Frondienst der Dorfschaften hergestellt. Gleich-zeitig wurden den Hofpächtern die Preise der Fronden erhöht, der Spann-tag auf 12 ßl. — 75 Pf., der Haakeltag (Pflügen mit Ochsen) auf9 ßl. — 56 Pf., der Handtag auf 7 ßl. — 44 Pf. in der Ernte undauf 5 ßl. — 31 Pf. anßer der Ernte. Alle diese Maßnahmen und diezur selben Zeit ins Werk gesetzte Einführung ertragreicherer Wirtschafts-Methoden auf den Feldmarken, insbesondere der siebenschlägigen an Stelleder alten Dreiselderwirtschaft, ermöglichten es, den Dorfschaften erhöhteDienstgelder oder Pachte aufzuerlegen. Auf dieselben wurden die Fron-dienste mit den von den Hofpächtern für dieselben bezahlten Beträgen
angerechnet. Der etwaige Rest nebst der Kontribution war von denDorfschafteu in bar zu entrichten.

Wenn so mit der herzoglichen Grundrente auch die Lebenshaltung
der Froner sich erhöhte, so blieb doch das System der Verpachtung derZwangsdienste und Arbeitsmittel (Gerätschaften, Vieh, Wirtschafts-
gebäude) durch die trotzdem notwendigen Hülfen zum Ersatz dieserArbeitsmittel, durch Pachtnachlässe und Pachtausfälle eine Quelle fort-gesetzter Ausgriben für die herzogliche Kasse. Einen Teil der Ausbeutungder Arbeitskraft und der Arbeitsmittel der Bauern hatten sie immernoch mitzutragen. Namentlich scheint der Ersatz der Arbeits-pserde der herzoglichen Kasse große Ausgaben verursacht zuhaben. Am 5. April 1777 und 15. April 1788 ergingen Ver-ordnungen, „daß hinführo alle und jede Pferdediebe in Unseren Landenn n a b b i t t l i ch m i t d e m S t r a n g e bestraft werden sollen" undam 11. Mai 1792, also drei Jahre nach dem Bastillonsturm in Paris,„daß Wir in Rücksicht auf die nicht unterbleibenden Pferdediebereiendes festen Entschlusses geworden sind, die geständigen lind überwiesenenPferdediebe nicht weiter zu begnadigen, sondern sie schlechthin mit demStrange vom Leben zum Tode in Gemäßheit Unserer Patent-Verordnungvom 15. April 1788 bringen zu lassen."

Es karn also darauf an, die Verquickung der Zwangsdienste mit derGrundrente zu lösen, die Ausbeutung der ländlichen Bevölkerung nichtlänger mitzutragen, sondern auf diese allein abzuwälzen.
Schon seit längerer Zeit hatte nian in dieser Richtung Versuche ge-macht, indem man bei neuen Verpachtungen die kontraktliche Ver-schreibnng der Bauerndienste und der bäuerlichen Hofwehr unterließ undes den Pächtern der Pachthöfe anheimgab, selbst siir ihre Arbeitskräfteund Wirtschaftsinventarien zu sorgen.
Die Pächter fürchteten anfangs, ohne die Bauerndienste nicht be-stehen zn können, aber bald stellte sich heraus, daß diese Furcht unbegründetwar und auch ihnen das Wirtschaften mit Tagelöhnern, Deputat-Häkern,Gesinde ohne die Zwangsdienste der Bauern zum Vorteil gereichte. DieBewegung der Bauern in Frankreich, der Sturm der Bastille in Parisam 14. Juli 1789, und die Aufhebung der persönlichen Lasten durch diesranzösische Nationalversammlung am 4. August 1789 beschleunigte diesenProzeß. 1795 war der größte Teil und 1896, zur Zeit der Schlacht bei^ena, waren wohl sämtliche Pachthöfe ini Domanium ohne die Dienste
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der Bauern verpachtet, waren Wohl sämtliche Domänendörfer voin Hofe-
dienste befreit, waren aus Dienstbauern Pachtbauern geworden.

So waren mich die Feldmarken der Dorfschaften tu Objekte der
reinen Grundrente verwandelt. Jeder Dorfschaft wurde in der Regel
auf zwei Roulancen ihrer Schlagordnung, also gewöhnlich auf 14 Jahre,
ein förmlicher sog. Dorfkontrakt verliehen, der über alle Verhältnisse der
„Hauswirte", wie die Bauern in demselben zur Kennzeichnung ihres un-
sicheren Besitzverhältnisses genannt wurden, genaue Bestimmungen traf.
- Das Interesse der Herzöge ging also nicht dahin, sie zu legen, sondern

im Gegenteil, sie zu erhalten, zu vermehren und wirtschaftlich zu stärken
und dadurch gleichzeitig die Grundrente zu erhöhen. Dies Interesse ist
dann auch mit zäher Ausdauer, getragen von der kapitalistischen Eni-
Wickelung, verfolgt worden. 1804 gab es etwa 4300 Hauswirtsstellen
im Domanium, 1904 28, dagegen 5402 Erbpachtstellen, 7613 Büdner-
und 9955 Häuslerstellen.

Es liegt außerhalb des Rahmens dieses Schriftchens, die Geschichte
der Eigentumsumwälzung zu erzählen, welche aus den Leibeigenen, in
Feldgemeinschaft und Weidegemeinschaft mit der Hofwehr des Grund-
Herrn nach der vorgeschriebenen Schlagordnung unter Kontrolle der herzog¬
lichen Beamten wirtschaftenden Dorfschaften moderne Erbpächter gemacht
hat. Aber damals, nach Abschaffung der Zwangsdienste und Verwandlung
der Dienstbauern in Zeitpächter, schwand das Interesse der Landesherrschaft
und der Pächter an der Leibeigenschaft des Landvolkes immer mehr.
Die Bauern wurden durch ihr kapitalistisches Verhältnis zur Grund
Herrschaft in die kapitalistische Produktion landwirtschaftlicher Produkte
notwendig hineingezogen. ' Der Besitz eines Bauerngehöftes begann Wirt-
schaftlich und gesellschaftlich wertvoll zu werden, zumal infolge der Kriege
gegen das revolutionäre Frankreich und der sich entwickelnden Industrie
Englands, Getreide- und Viehpreise gewaltig stiegen und schnellen Wsatz
fanden. Die Gefahr, das; ein Bauerngehöstsbesitzer sich dem Ackerbau
und dem Bauernstand entziehe und das Gehöft im Stich lasse, bestand
im Domanium bald so gut wie'gar nicht mehr, und noch weniger die
Möglichkeit, nicht sofort einen passenden Nachfolger einsetzen zu können.
An arbeitenden Händen bestand ebenfalls iiu Domanium kein Mangel
Mehr. Die 50jährige Friedenszeit, die Konservierung der Dorfschaften,
die Ansehung der Büdner, die Fesselung des Landvolkes an die Scholle
und die Landarbeit vermittelst der Leibeigenschaft, die iin Vergleich zur
Ritterschaftlichen höhere Lebenslage der Domanialbevölkerung , hatten die¬
selbe derartig vermehrt, daß vielmehr ein Aeberfluß an Landarbeitern
sich bemerklich machte. Am 28. Juni 1809 erging schon ein Verbot,
„fremde Leute aus den Städten und ritterschaftlicheu Gütern in den
Domänen aufzunehmen." Man begann die Abwanderung zu begünstigen.
Namentlich den schwächeren oder sonst zur Bauernarbeit nicht recht taug-
licheu jungen Leuten wurde gern die Erlaubnis erteilt, sich in der Stadr
einem Handwerk zu widmen. Schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts
hatte sich im Domanium eine bestimmte Taxe ausgebildet, „gegen deren
Erlegung die leibeigenen Untertanen, wie es bei einem damaligen Schrift-
steller heißt, ohne Schwierigkeit mit der Freiheit begnadigt wurden."
Ein Knecht zahlte 20 rx. 15 tzl., ein Mädchen 10 rx. 8 ßl.

Dazu kam, daß die gewaltige gesellschaftliche Bewegung der fran¬
zösischen Revolution, die Erklärung der Menschenrechte und der Ruf nach
Freiheit und Gleichheit auch auf die Anschauungen und Empfindungen
der herrschenden Klasse in Mecklenburg nicht ohne Einfluß blieben. Herzog-
liche Beamte und Professoren veröffentlichen ideologische Begründungen



-für die Aufhebung der Leibeigenschaft, welche das wirtschaftliche Juteresseihres Landesherrn forderte.
Als der Zusammenbruch Preußens in der Schlacht bei Jena dort1807 die Aufhebung der Leibeigenschaft veranlasste, als der Rheinbundunter dem Protektorat Napoleons gegründet, die mecklenburgischenHerzöge demselben beigetreten, das Deutsche Reich aufgelöst war, pro-ponierte Herzog Friedrich Franz I., der kurz vorher aus Grund desFriedens zu Tilsit in das 1806 von Napoleon annektierte Mecklenburgzurückgekehrt war und die Landbevölkerung sür sich einnehmen wollte,den Ständen auf dem Konvokationstag zn Rostock 1808, „daß in diesementscheidenden Zeitpunkte mehrere Uebel gänzlich vertilgt werden müssen,wohin, hier namentlich die A b s cha f f n n g d e r b i s h erigenLeib-eigenschaft zu rechnen ist." Allein diese ProPosition wurde vonden Ständen auch uach ihrer Wiederholung einfach mit Stillschweigenübergangen, und der Herzog beruhigte sich dabei.Die Gutsbesitzer der Ritterschaft waren im—Gegensatz zu den Herzögen bei dem Selb st betrieb derGüter verbliebe», sie hatten sich nicht auf die Erzielung vonGrundrente, sondern von Profit durch den Verkauf selbsterzeugterlandwirtschaftlicher Produkte verlegt. Dazu gebrauchten sie vorallem Grund und Boden, und während das Grundrenteninteresseder Herzöge die Erhaltung der Bauern erheischte, forderte das Land-bedürfnis der Adeligen deren Vernichtung. Für sie war die Abschlachtnngder Bauern nur eine Frage der wirtschaftlichen Konjunktur. Als infolgedes siebenjährigen Krieges eine große Zahl Rittergutsbesitzer in argeSchulden geriet, legten sie ihre Dörfer oder ihre Banerschasteu, um sichdadurch über Wasser zu halten, wie aus einem Bericht des HerzogsFriedrich an den Kaiser hervorgeht. Als in den letzten Jahrzehnten de*18. Jahrhunderts infolge der Revolutionskriege der Vereinigten Staatenund Frankreichs Getreide- und Holzpreise gewaltig stiegen, als sich derPreis der Güter infolgedessen verdoppelte und verdreifachte und sich einschwunghafter Güterschacher in Mecklenburg entwickelte, wurden von denGutsbesitzern so viele Bauern gelegt und zu Einliegeru gemacht, undso viele Bauerngüter zur Vergrößerung der Rittergüter und ihrer Pro-duktiou verwandt, als die Mittel und die Dauer der Konjnnktür es zuließen.Der preußische Minister v. Stein schrieb, auf einer Geschäftsreise iuMecklenburg begriffen, unter dem 2. April 1802: „Die Wohnung desmecklenburgischen Edelmanns, der seine Bauern legt, statt ihren Zustandzu verbessern, kommt mir vor wie die Hö He eines Raubtiers,das alles um sich verödet und sich mit der Stille des Grabes umgiebt."Aber an diesem Recht des Bauernlegens hielt die Ritterschaft fest, fastbis in die Gegenwart. Die durch die achtundvierziger Revolution geboreneAbgeordnetenkammer hob es 1849 auf. Doch kaum war die Verfassungvon 1849 beseitigt und der altständische Landtag 1851 wieder zusarnmen-getreten, als er dies Recht wieder einführte, zugleich mit dem 1849 auf-gehobenen Peitschenrecht. Erst 1862, als es kaum noch Bauern gab, die>ii legen der Mühe wert gewesen wäre, ließ sich die Ritterschaft in diesemRechte beschränken. 35 Millionen Quadratruten Bauernländereien hattesie sich wieder bis dahin seit den: Erbvergleich von 1755 angeeignet undzu ihren Gütern gelegt.

Die dienstpflichtigen Bauern, welche sie auf ihren Hufen beließ,wurdmi so ausgesogen und geplackt, daß dieselben vielfach nicht mehrerwarben, als der Tagelöhner init seinem elenden Tagelohn. Es kamvor, daß, wenn eilte Bauernstelle erledigt war, es schwer hielt, einen
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Einlieger zur Annahme derselben zu überreden. So gab es am Ende
des 18. Jährhunderts selbstredend keinen wirtschaftlichen oder gesell-
schaftlichen oder Bildungsunterschied zwischen Bauern. Tagelöhnern oder
Einliegern in der Ritterschaft. Sie alle wurden dem Lastvieh gleich
geachtet und behandelt. Der Ausbeutung und der Erniedrigung gab es-
kein Maß und keine Schutzwehr. Im zweiten Kapitel sind ihre Dasein-
Verhältnisse näher beleuchtet. Die Stimmung der Leibeigenen gegen
ihre Herren kommt in der 1774 erschienenen Idylle des mecklenburgischen
Dichters Voß: „Die Leibeigenen" zum Ausdruck, wo Hans zu Michel sagt:

„Was? noch Treue verlangt der unbarmherzige Fronherr?
Der mit Diensten des Rechts (sei Gott es geklagt) und der Willkür
Uns wie die Pferde abquält, und kaum wie die Pferde beköstigt?
Der, wenn darbend ein Mann für Weib und Kinderchen Brotkoru
Heischt vom belasteten Speicher, ihn erst mit Prügel bewillkommt.
Dann aus gestrichenem Maß einschüttet den kärglichen Vorschuß?
Der auch des bittersten Mangels Befriedigung, welche der Pfarrer
Selbst nicht Diebstahl nennt, in barbarischen Marterkammern
Züchtigt, und an Geschrei und Angstgebärden sich kitzelt?"

Hans erzählt im weiteren Verlauf des Gedichts dein Michel eine
Spukgeschichte, wie sein Ohm um Mitternacht den Ball und Schmaus
der Eltern ihres Junkers belauscht und schildert:

„Statt der Musik schallt
Rings aus der Wand Wehklagen und Jammerseufzen und Wimmern.
Der entsetzliche Fraß ist
Blutiges Menschenfleisch, das Getränt aufsiedende Tränen."

Während sich im Domanium die Bevölkerung mehrte, nahm sie iu
der Ritterschaft infolge dieser Zustände ab. Vergebens wurden wiederholt
„Zuchthaus, Vestungsbau und nach Befinden noch härtere Leibes- und
allenfalls Lebensstrafen gegen meineidige Untertanen und deren Auf-
wiegeler und Verführer" angedroht, welche „sich ihren Herrschaften ent¬
ziehen und heimlich entweichen und eine Entvölkerung Unserer, ohnehin
von Menschen sehr entblößten Lande und die Zugrunderichtung aller
Landbegüterten verursachen." Noch 1801 wurde auf einem ritterschaft¬
lichen Konvent des Amtes Stavenhagen für die Wiedereinlieferung eines
ins Preußische ausgetretenen Untertans oder Dienstbotens eine Belohnung
von 10 Talern Gold aus der Amtskasse versprochen.

Es ist erklärlich, daß bei solcher Leutenot die Ritterschaft von der
Aushebung der Leibeigenschaft nichts wissen wollte. Hnb während der
Herzog seine Professoren und Beamte fand, welche die ihm erwünschte
Aufhebung der Leibeigenschaft mit dem Mantel der Ideologie um-
kleideteu, fand die Ritterschaft ihre Pastoren, welche die Leibeigenschaft
verherrlichten.

Wenn der Dienstbauer int Ritterschaftlichen — schreibt 1792 der
P a st o r Tiburtius zu Boddiu in der „Mecklenburgischen Monats-
schrift" — täglich 3 Hofgänger, ja in der Erndte 4, und 4 Pferde und
2 Ochsen zu Hofe schicken soll, so muß er 6V Scheffel Aussaat in jedem
der drei Schläge haben und baut doch kaum das vierte Korn, während der
Gutsherr in seinen Koppelschlägen das sechste liant; es wird also weit
mehr Korn zum Verkauf ins Ausland gehen können, w e n n m a n die
Dienstbaner n in Tagelöhner verWandelt. Es be-
mächtigt sich ihrer zwar bei dieser unfreiwilligen Verwandlung eine
große Niedergeschlagenheit, aber das kommt nur von der Neuheit der
Lage; sie werden es bald gewohnt." —



Infolge der napoleonischen Feldzüge, infolge der Kontinentalsperre
gegen England, der gewaltigen Kriegsauflagen, Einquartierungen, Durch-ziige und RekrutenaushÄuugen, infolge der neuen Kriegslasten der Be>freiuugskriege, kam die Landwirtschaft in den ersten anderthalb Jahr-zehnten des 19. Jahrhunderts fast zum stillstand. Alle Verhältnissewaren aufgewühlt. Der Krieg hatte zahlreiche exiftenz- und beschäftigungs¬lose Personen ins Land geführt, die Straßen wimmelten von Bettlern.Es bildeten sich Räuberbanden, die das verhungernde Volk in sich auf-nahmen. Aber nach der Schlacht bei Leipzig und der Neuordnung der Ver-Hältnisse auf dem Wiener Kongreß 1813, auf dem die MecklenburgischenHerzöge den Titel „Großherzog" verliehen erhielten, hob sich die Land-Wirtschaft wieder, und die durch, den Krieg freigesetzteil Existenzen fandenvielfach Unterkunft auf den Rittergütern. Dazu kam, daß 18IM derHerzog Friedrich Franz auch die Leibeigenen aufgerufen hatte, „für dieFreiheit" Blut und Gnt hinzugeben, und daß es in der Hauptsache dieBauernklasse war, welche den fremden Eroberer aus Deutschland ge-schlagen hatte. Unter der Landbevölkerung gärte es nach der Nieder-werfung Napoleons, und vielfach wurde die Einlösung jenes Versprechensder Freiheit gefordert. Die Leibeigenschaft war nach den fortgesetztenRevolutionen und der Umwälzung aller Verhältnisse infolge der napo-leonischen Feldzüge schlechterdings nicht mehr zu halten. Ans dem Herbst-konvent des Jahres 1815 wurde von der Landschaft die Forderung derAufhebung der Leibeigenschaft zu Protokoll gegeben. „Wie?" — hieß esdarin — „Der edle Unfreie, der jetzt freiwillig für die Freiheit kämpfteund sie dem Vaterlande mit seinem Blut erkämpfte, auch er sollte wiederan die Sklavenkette gelegt werden können?" Die Forderung wurdedringender auf den folgenden Landtagen erhoben, und schließlich auf demLandtag zu Sternberg 1819 erklärten Ritter- und Landschaft sich nnt derAufhebung einverstanden. Der Großherzog hob darauf durch die Ver-ordnnng vom 18. Januar 1820 „nach eingezogenem ratsamen BedenkenUnserer getreuen Ritter- und Landschaft" mit Gesetzeskraft von Ostern1821 die Leibeigenschaft in einer Art auf, von der die Landesherrschaftund die Ritterschaft annehmen konnten, daß sie ihnen keinen Schadenbringen würde.

Während man die persönliche „Freiheit" gewährte, hielt man diewirtschaftliche Knechtschaft, hielt man die politische .Knechtschaft der lohn-arbeitenden Landbevölkerung aufrecht. Aber persönliche Freiheit ohnewirtschaftliche und politische Freiheit bedeutet nicht die Hebung, die größereWohlfahrt der arbeitenden Klassen, sondern die Zunahme der Unsicherheitihrer Existenz, des Elends, des Drucks, der Knechtung, der Erniedrigung,der Ausbeutung.
Und so wurde die Aushebung der Leibeigenschaft in Mecklenburg, ihrErsatz durch den „freien" Arbeitsvertrag, ein Mittel für die Grundherren,ihre eigene Wohlfahrt zu fördern, ihren Profit, ihre Grundrente zu er-höhen uud die ländliche Arbeiterschaft weiter auszubeuten und zu er-niedrigen, bis das Deutsche Reich ihre politischen und wirtschaftlichen Bandeeinigermaßen löste, und so die persönliche Freiheit beginnen konnte, ihr einMittel der Erhebung aus ihrem materiellen und geistigen Elend zu werden.Für die Bauernschaft freilich war durch die Aufhebung der Leibeigen-fchaft und der Fronarbeit eine Fessel beseitigt, welche ihrer EntWickelungzum kapitalistischen Unternehmertum entgegenstand. Aber die Lösungdieser Fessel kreuzte die Grundrente der Landesherren und den Profit derGutsbesitzer nicht. 2ie zwang sie nur eine andere Arbeitsverfassung fürihren kapitalistischen Betrieb anzunehmen, Lohnarbeit statt Fronarbeit.
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Es erübrigt ein kurzes Wort über die Entwicklung der Landbevöl-
kerung im Fürstentum Ratzeburg. Hier waren bis zum Ende des 3l)jähri-
gen Krieges die Bischöfe von Ratzeburg Landes- und Grundherren. Eine
Ritterschaft gab es nicht neben ihnen. Die Bischöfe führten ein mildes
Regiment, beließen die Bauern auf ihren Hufen und begnügten sich mit
mäßigen Abgaben. Leibeigenschaft war ihnen deshalb nicht erforderlich.
Als Ratzeburg im westfälischen Frieden 1648 an Mecklenburg-Schweriu
und durch den Hamburger Vergleich 1701 an Mecklenburg-Strelitz kam,
beließen es die Herzöge bei der Bewirtschaftung durch freie Bauern, wohl
einerseits, weil sie einen zahlreichen, selbstbewußten, wirtschaftlich starken
Bauernstand vorfanden, andererseits, weil ein wirtschaftliches Bedürfnis
zur Legung und Fesselung derselben durch Leibeigenschaft nicht vorlag.
Tie Grundrente, welche ihnen die Ratzeburger Bauern lieferten, war nicht
geringer als die der Hofpächter auf ihren Mecklenburgischen Domänen,
und an Arbeitskräften hatten diese mit ihren Familien und Gesinde Wirt-
schaftenden Bauern keinen Mangel. Da auch eine politische Verschmelzung
Ratzeburgs mit Strelitz nicht stattfand, es vielmehr bei der Perfonal-llnion
verblieb, und somit weder die Reversalen von 1621 noch die Polizei-
ordnung von 1654, noch der Erbvergleich von 1755 in Ratzeburg Ge¬
setzeskraft erhielten, so wurde die Leibeigenschaft und das Bauernlegen in
Ratzeburg niemals eingeführt. Die kapitalistische Wirtschaft und die
Klassengegensätze entwickelten sich daher viel früher unter der bäuerlichen
Bevölkerung Ratzeburgs als unter der Mecklenburgs. Schon in den
neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts waren die Ratzeburger Bauern
größtenteils separiert und Erbpächter geworden. Nur auf den drei adeligen
Gütern des Fürstentums, die sich im Lause des 18. Jahrhunderts 'ge°
bildet hatten, (Dodow, Horst und Torriesdorf) war die EntWickelung
ähnlich der in der Ritterschaft in Mecklenburg. Tie Bauern auf den-
fdlben verschwanden und waren bis zum Jahre 1820 in Einlieger und
Taglöhner verwandelt.

IV.
Gesinde. Tagelöhner. Regulative. Revolutiousforderuugeu. Ei»-
lieger. Mecklenburg zerfällt i» Atome um die Landarbeiter wieder an die
Scholle zu fesseln und der Fürsorge für die verbrnnchte« und verarmten

Landarbeiter zu entgehen.

Em proletarischer Arbeiterstand und die proletarische Arbeits-
Verfassung des Agrarkapitalismus waren, wie dargelegt, bereits geschaffen,
als die Leibeigenschaft und die Frondienste aufgehoben und der Lohnver-
trag des freien Arbeiters an ihre Stelle trat. Auch wurde das Mittel des
Bauernlegens, um bei Bedarf nene Lohnarbeiter schaffen zu können,
den Rittergutsbesitzern im § 13 der Verordnung vom 18. Januar 1820
ausdrücklich aufrecht erhalten. Deshalb war auch die Aufhebung der
Leibeigenschaft und der Frondienste wirtschaftlich möglich und fand
schließlich wenig Widerstand.

Der Arbeiterstand auf den Domanialpachthöfen und den Rittergütern
bestand damals aus dem Gesinde und den Taglöhnern, welche den
Stamm ständiger Arbeiter bildeten, sodann aus den Büdnern und Ein-
liegern, welche zeitweise in Tagelohn arbeiteten. Dies taten auch nament-
lich zur Ernte die. kleinen Ackerbürger aus den den Gütern benachbarten
Landstädten. Auch Soldaten wurden oft zwei bis drei Monate zu diesem
Zwecke beurlaubt.
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Alle diese Arbeiterkategorien bildeten bei der Aushebung der Leib-
eigenfchaft, der sie alle bis dahin init wenigen Ausnahmen unterworfen
waren, mit der Bauernschaft, ganz besonders mit den Dienstbauern in derRitterschaft, eine einzige einheitliche Gesellschaftsklasse, das „Landvolk".Wirtschaftliche und politische Rechtlosigkeit, gesellschaftliche Mißachtung,
Verwandtschaft, Heirat, Lebenslage, Bildungsmangel verknüpften sie nüt-einander. Erst der mit der Aufhebung der Leibeigenschaft und der Fron-dienste einsetzende kapitalistische Betrieb der Bauerngehöfte, und die sichdaran schließende Verwandlung derselben in kapitalistisches Privateigen¬
tum. schuf den Gegensatz zwischen Bauernstand nnd ländlichem Arbeiter-stand, verwandelte die Landarbeiter in eine Klasse mit proletarischen, denkapitalistischen Interessen der bäuerlichen Unternehmer, der Erbpächterund Hauswirte gegensätzlichen Interessen. — Das Gesinde, — Knechte.Hirten, Schäfer, Mägde usw. —, bestand aus den ledigen Söhnen undTöchtern der Bauern, Büdner und der aus den Gütern angesiedelten
Handwerker, und war damals viel zahlreicher als heute. Bis zur Aus-Hebung der Leibeigenschaft war dieser 'Gesindedienst ein öffentlich recht¬licher Zwang, etwa wie der heutige Militärdienst. Die ledigen Söhnennd Töchter der Leibeigenen hatten sichvor jeder sonstigen Dienstannahme
ihrer Gutsherrschaft oder deren Pächtern zum Dienste zu stellen, durftenauch vou denselben zur Umzugszeit von auswärts zurückgerufen werden.Jetzt unterwarfen sie sich freiwillig dem Gesindedienst. / Der wirtschaftlicheZwang trat an die Stelle des Rechtszwangs., Ihre Zahl mehrte sich aufden Gütern und Pachthöfen, als infolge des AufHörens der Frondiensteviele Knechte und Mägde, welche früher mit den Bauern zu Hofe ge-gangen waren, bei denselben überflüssig wurdeu nnd nun bei den größerenHöfen und Gütern als Gesinde eintraten. Geldlohn empfing das Gesindedamals fast garnicht, sondern «außer Wohnung und Beköstigung in derWirtschaft des Dienstherrn ein Bestimmtes an Leinen, Hemden, Leinen-hosen und dgl.

Aber obgleich damals das Gesinde infolge dieser Natnrallöhnnng, in-folge seiner Eingliederung in die Haushaltung der Herrschaft, infolge dervollständigen Rechtlosigkeit gegenüber dem Brodherrn, der auch seinPolizei- und Gerichtsherr war, infolge des Nichtbestehens von Freizügig-feit und Gewerbefreiheit, von Stellenvernüttekung, Anzeigeblättern, vonChausseen und .Eisenbahnen, in tatsächlicher Leibeigenschaft fortlebte,fürchtete man doch, daß dasselbe nach Aufhebung der Leibeigenschaft
massenhaft den Dienst verlassen würde. Es wurde deshalb das allsonntägliche Verlesen der Verordnung vom 15. Jnli 1800 von allen Kanzelnangeordnet; deren § (i wie folgt lautet:

„Ohne Vorzeigung eines Kündiguugs-Scheius soll hinsüro keinDienstbote bey einem anderen Herrn sichwieder verdingen, noch auch einBrodherr einen solchen, mit einem Kündigungs-Schein nicht versehenenDienstboten eines anderen Herrn miethen: Widrigenfalls soll derjenigeBrodherr, welcher eines anderen Dienstboten ohne gesetzliche Be¬scheinigung der geschehenen Aufkündigung miethet oder in seinenDienst nimmt, auf Klage derjenigen^ Brodherrschaft, welcher derDienstbote ausge miethet worden, in eine strafe von 20 Rthl. N. Zwdr.vernrtheilet werden. Der Dienstbote aber soll nicht allein denvierten Theil seines einjährigen Lohns, zum Vorteil seines
bisherigenBrodhe r r n verlieren, sondern auch au seine vorigeHerrschaft verwiesen werden, falls selbige ihn auf die bisherige Be-dingungen behalten will."

Nach § 7 „wird ihn die competirende Obrigkeit durch execntivische
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oder sonstige Zwangsmittel zu feiner gesetzlichen Obliegenheit anhalten,"
fr. h. ihn durch Polizeigewalt zuführen oder zurückführen.

Es war das eine Wiederholung der entsprechenden Bestimmungen der
Gesindeordnung von 1654, das Vorbild der Vertragsbruchs-Strafgesetze,
welche heute noch, nach mehr als 250 Jahren, und zwar ausgedehnt auf
das Versagen oder Niederlegen der Arbeit, ja selbst auf die Gehorsams-
Verweigerung, die grobe Ungebühr und die Verletzung der Hausordnung,
fortbestehen, aber heute sich nicht nur gegen das Gesinde richten, sondern
auch gegen die Taglöhner und den größten Teil der sog. freien Arbeiter.
Diese Gesetze sind dazu heute nach Einführung der Freizügigkeit, der Ge
werbefreiheit und der EntWickelung der Verkehrsmittel, in ungleich
höherem Maße als damals Ausnahmegesetze, um deu landwirtschaftlichen
Arbeiter wieder an die Scholle zu fesseln und in tiefster Abhängigkeit von
seinem Arbeitgeber zu halten. Die beispiellose wirtschaftliche, politische und
gesellschaftliche Umwälzung der letzten 100 Jahre, sie hat den ländlichen
Arbeitern in dieser Beziehung nichts gefruchtet, weil sie sich innner wieder
in ihrer Mehrheit als Vorspann für die politische Macht der Grund
Herren hingegeben und so selbst ihre Knechtung befördert haben. Möchten
sie endlich zur Erkenntnis ihrer Klassenlage aufwachen und zur Unter-
stützung der politischen Vertretung ihrer Klasse, der Sozialdemokratie. —

Tagelöhner hießen die verheirateten, einen selbständigen
Hausstand führenden, ständigen Gutsarbeiter. Diese Arbeiterkategorie
mar aus den gelegten Bauern, die man zu Leibeigenen gemacht hatte, her
vorgegangen. 3« ihrem notdürftigen Unterhalt, den der Grundherr zur
Zeit der Leibeigenschaft kraft des ihm obliegenden, dem Dienstzwange
gegenüberstehenden Versorgungszwanges zu gewähren hatte, wurde ihnen,
anknüpfend an ihren bisherigen bäuerlichen Beruf und entsprechend der
damaligen Naturalwirtschaft, Wohnung in dem Hischkaten des Gutes
oder Pachthofes, daranstoßender Garten und Ackerland für eine kleine
bäuerliche Wirtschaft auf Lebenszeit überwiesen.

„Solche Tagelöhner," — heißt er in einem Aufsatz aus dem Jahre
1813 — „haben eine Wohnung, die aus einer Stube, einer, oft zwei
Kammern, einer Küche und der nöthigen Stallung, nebst Raum für ihr
Futter besteht. Sie haben eine Wiese zu einem Fuder Heu, einen Garten
zu 70 bis 8(1 Quadratruten, oft noch, etwas größer. Auch werden ihnen
noch Kartoffeln gepflanzt und 1 Faß Lein gesät; sie erhalten das not¬
dürftige Holz oder Torf. Sie können sich eine Kuh halten und ein Kalb
dabei aufziehen, ferner 2 Schweine, an vielen Orten auch einige Schafe
und Gänse, für welches alles sie freie Weide nur gegen Erlegung eines
geringen Hirtenlohns genießen, den sie durch Handdienste nach billigem
Ansatz begleichen. Der Dung, welchen sie mit ihren Vieh machen, wird
ihnen auf den mehrsten Gütern srey abgefahren, und sie säen entweder im
Herbst auf das Ganze Rocken oder auch aus deu Sommerdung im Herbste
Rocken, und auf deu Winterdung im Frühjahr Gerste. Mit dem ge-
worbeneu Stroh ernähren sie dann ihr Vieh."

Dagegen hatte sich der Tagelöhner und fei n e F r a u t ä g l i ch
zur Arbeit zu stellen. Neben den Naturalien erhielten sie einen geringen
Geldbetrag. Die Frau mußte aber 96 Tage, die sog. Frauentage — vom
24. Oktober bis Ostern 30 und von Ostern bis 24. Oktober 66 Tage -
unentgeltlich arbeiten.

Man ging also davon aus, daß nicht nur die Arbeitskraft des
Mannes, sondern auch die der Frau dem Grundherrn gehöre und daß der
Lohn Beider zusammen nur ausreichen dürfe, um die Familie zu er-
nähren, wobei man freilich die Frau als die Widerstandsunfähigste zwang.
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jeden dritten Arbeitstag umsonst und an den übrigen Tagen gegen ein
paar Pfennige zu arbeiten. Auch die Kinder, sür die weder Schulpflicht
noch irgend ein Schutzgesetz bestand, hatten vom zartesten Alter an init-
.zuarbeiten, in der Hauswirtschaft; beim Warten des Viehs, bei der Auf-
nähme der Kartoffeln, Werbung des Heus, Bearbeitung des Gartens
usw. lind doch hatten der Tagelöhner und seine Frau auch die mond-
hellen Nächte und die Sonntage zu Hülfe 31t nehmen, um zur Erringung
der Notdurft des Lebens aus ihrer eigenen kleinen Wirtschaft die Zeit zu
finden. Solche Arbeit stört die Sabbatsfeier nicht. Wo der Profit derGutsbesitzer anfängt, hört eben die Sabbatsfeier und die Pflicht der
Ehren-Prediger „ihre Gemeinden zu einem heiligen Leben anzuführen"
anf. „Ten Tagelöhnern, Einliefern und kleinen Handwerkern," heißtes in der Verordnung vom 8. August 1835, welche die früheren Ver-ordnungen wegen der Sabbatsfeier zufpmmenfaßt, „mag es nachgesehen
werden, wenn sie und ihre Hausgenossen und Angehörigen ihre eigenen
landwirtschaftlichen Arbeiten, die sie a n W erktagen nicht z u
d e r e n t s p r e ch e n d e n ^ e i t z n b e s cha f f e n v e r m ö g e n , an
den Nachmittagen der gewöhnlichen Sonntage, eine Stunde nach gänzlich
beendigtem öffentlichen Gottesdienste, ohne Geräusch verrichten." Diese
Verordnung besteht heute noch entsprechend dem Fortbestehen der Zustände
in dieser Beziehung. Auch dem Grundsatz, daß die Arbeit des Mannes,
der Frau und der Kinder für den notdürftigen Lebensunterhalt derFamilie gefordert wird, sind die Gutsherren treu geblieben, nur daßseit der 48er Revolution der Frau gestattet ist, für dm Hosedienst einen
Stellvertreter, den Hofgänger, zu schicken,dem aber auch der Tagelöhner
Unterhalt zu geben hat. So kämpften die Gutsherren von jeher für die
Zerstörung der Arbeiterfamilie, soweit sie dieselbe, wie wir bald sehenwerden, auch nach Aushebung der Leibeigenschaft, überhaupt zuließen.
Wenn sie jetzt, nachdem die Sozialdemokratie begonnen hat, den Land-
arbeiten: das Familienleben zurückzuerobern, dieser nachsagen, sie wolledie Familie zerstören, so wissen die Landarbeiter, was sie davon zu halten
haben.

•Als nach Aufhebung der Leibeigenschaft an Stelle des Dienstzwanges
gegen Versorguugszwnng der Arbeitsvertrag gegen Lohn trat, nannte
man die gewährten Naturalien Lohn, und gab sie nicht mehr auf Lebens¬
zeit sondern für die Dauer des Arbeitsvertrages. Die Arbeit des Tage-löhners und seiner Frau, welche unverändert blieb, hieß nun Leistung anf
Grund des Arbeitsvertrages. Aber man kürzte die Naturalien, ins-besonders gewährte man den Acker zum Kornbau nicht mehr, da derselbedurch den intensiveren Betrieb und das Steigen der Getreidepreise wert-voller geworden war. Dagegen fütterte man die Kuh im Winter auf dem
Hof. Paßte es dem Taglöhner nicht, so konnte er kündigen. Er warja jetzt „frei", und eine Pflicht der Grnndherrschast, für ihn zu sorgen, be¬stand nicht mehr. Die unentgeltlichen 96 Frauentage sicherte man sich abertrotz des „Lohnvertrages", indem man die Wohnung mit Gartenland, freie
Weide und Winterfütterung der Kuh Lohn der Frau für diese Tage
nannte. Der Mann erhielt nun, etwa um das Jahr 1833, im Sommer 8,
im Winter 6 Schilling Lohn für den Dag, also 50 bezw. 371/., Pfg., die
Frau außerhalb der Frauentage im Sommer 0, im Winter 4 Schilling,
also einen Tagelohn von 3~x/2 bezw. 25 Pfg. Beim Dreschen erhielt derTagelöhner gewöhnlich den 17. Scheffel.

Depntatisten gab.es damals nur selten. Sie entstanden als eine be-
sondere Tagelöhnerart erst einige Fahrzehnte später, als der Gutsbetrieb
noch kapitalistischer geworden war.
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Die „freie Vereinbarung" des Lohndertrages hatte bei der Wirtschaft-
liehen und politischen Allgewalt der Gutsbesitzer gegenüber den Tage-
löhnern bald eine solche Verarmung derselben herbeigeführt, daß von
ihnen im Äomaninm vielfach die öffentlichen Abgaben nicht beigetrieben
werden konnten. Dieser große Steuerausfall veranlagte die groß-
herzogliche Kammer, sichum ihre Einkünfte zn kümmern. Am 28. Januar
1831 erging ein Zirkular an alle Domanialämter, „bei der Einreichung
der Specialbedingungen zur anderweitigen Verpachtung eines Hofes alle-
mal das contractliche Verhältnis des derzeitigen Pächters zu seinen Katen-
leuten vollständig darzustellen und sich gutachtlich darüber zu äußern,
welche Verbesserung oder Erhöhung ihrer Emolnmente erforderlich scheint,
um sie der großen Dürftigkeit zu entreißen." Auf die Berichte erfolgte
alsbald die Aufhebung der freien Vereinbarung des Dienstvertrages der
Tagelöhner auf den Pachthöfen. Die denselben zu gewährenden Einkünfte
und ihre Dienstpflichten wurden durch Regulative geordnet, welche An-
lagen der Pachtverträge bildeten und Pächter und Tagelöhner gleichmäßig
verpflichteten. Zur Überwachung der Erfüllung dieser Vertrags-
Pflicht der Pächter stellte die großherzogliche Kammer keine Beamten an,
sondern überließ dieselbe den Tagelöhnern selbst. Erhielten sie das ihnen
regulativmäßig Zukommende nicht, so konnten sie sich bei dem Amt und
in der Rekursinstanz bei der großherzoglichen Kammer beschweren. Der
Rechtsweg war ausgeschlossen. Praktisch war diese Beschwerde freilich
gegenstandslos. Denn die Tagelöhner würden aus dem Regen in die
Traufe gekommen sein, wenn sie während der Dauer des Arbeitsvertrages
gegen ihren Arbeitgeber, der auch ihre Obrigkeit war, und in dessen Ge-
walt sie sich vollständig befanden, beim Amt Beschwerde erhoben hätten.
Immerhin aber schuf ihnen das Steiierinterefse des Großherzogs eine im
allgemeinen erträglichere Lage als die Tagelöhner in der Ritterschaft
hatten, um deren Kontrakte sich die großherzogliche Gewalt erst kümmerte,
n achd em sie geschlossen, um sie zur Erfüllung derselben durch Polizei
und Gericht zu zwingen, mochten sie auch noch so ausbeuterisch und ein-
seilig zugunsten der Gutsbesitzer geschlossen und gehandhabt sein.

In der 48er Bewegung erreichten jedoch auch die Tagelöhner aus den
ritterschaftlichen Gütern, daß die „freie Vereinbarung" ihrer Arbeits-
Verträge, durch welche sie wieder, wie vor IVO Jahren, hungernde Lasttiere
geworden, ausgehoben, und ihre Gebührnisse und Pflichten durch Regula-
live, welche gewissermaßen das öffentliche Recht des Arbeitsvertrages für
die Güter bildeten, festgelegt wurden.

An: 15. Mai 1848, dem'Tage, bevor auf die entsprechende landes-
herrliche Proposition vom 26. April 1848 die ständische Antwort des
Landtages erfolgte, „die bisherigen grundgesetzlichen Landstandschafts-
rechte zu der Folge aufzugeben, daß nur gewählte Repräsentanten die
Ständeversammlnng bilden", erging „nach Verfassungsmäßiger Beratung
mit unseren getreuen Ständen" die Verordnung über Streitigkeiten der
Hoftagelöhner mit ihren Gutsherren oder den Pächtern, wonach „das
Maas; der gegenseitigen Leistungen aller Art auf Antrag der Beteiligten
durch Schiedskommissionen erörtert und entschieden wird." Die Schieds-
kommissionen waren durch die Regierung aus einem Beamten und zwei
Landwirten zu bilden. Tagelöhner würden in dieselben nicht berufen.
Aber nichtsdestoweniger mußten dieselben bei der drohenden Haltung der
Tagelöhner, welche damals durchschnittlich 2/s der Gutsarbeiter bildeten,
diesen bedeutende Verbesserungen in bezug auf Lohn und Arbeitszeit zu-
gestehen. Freilich sagt der ß 13 der Verordnung vom 16. Mai 1848
ganz offenherzig, „da der Erlaß dieser Verordnung nur durch die
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gegenwärtigen außerordentlichen Zeitverhält-
n isseherVorge r u f e n w o r d e n i st, so behalten Wir Uns deren
jederzeitige Wiederaufhebung ausdrucklich vor, wenn veränderte Umstände
solches wünschenswert und ratsam erscheinen lassen." Die veränderten
Umstände kamen gar bald, als die Gegenrevolution der Ritterschaft die
Revolution auf der ganzen Linie besiegt hatte; die Gutsregulative und die
Schiedskommissionen blieben aber in Kraft, noch bis in die 70er Jahre
hinein, namentlich wohl infolge der starken Auswanderung in den 56er
und 66er Jahren, von der im nächsten Kapitel die Rede sein wird, und der
dadurch hervorgerufenen wirtschaftlichen Machtlage der Tagelöhner. Auch
die Verhältnisse der bei Bauern in Wohnung und Arbeit stehenden
GehöststageWner wurden durch Regulative festgestellt, welche Anlagen der
Dorfskontrakte und der Erbpachtskontrakte bildeten und bei Streitigkeiten
der Entscheidung des Amtes unterlagen. So wurde die freie Vereinbarung
des Arbeitsvertrages für den größten Teil der Landarbeiter Mecklenburgs-
bis mitten in die kapitalistische Hochflut hinein ferngehalten, was einer-
seits die gänzliche materielle Verelendung dieser Arbeiterklasse verhinderte,
andererseits aber auch, insbesondere durch die Erhaltung der Natural-
löhnung, die Abhängigkeit von dem Arbeitgeber und die persönliche Un¬
freiheit des patriarchalischen Arbeitsverhältnisses konservierte

Die im Jahre 1873 in Kraft befindlichen Regulative setzten sür die
Tagelöhnerfamilie meist solgeude Emoluniente fest:

Wohnung von Stube, 1 oder zwei Stubenkammern, Küche, Keller,
stallraum, Bodenraum Oi dem 4. hischigen Katen,

60 - Ruten Garten,
40 „ Kartosselland (4 Scheffel = 160 Liter Saat,

30 Ernte, 26 — zirka 10 Hektoliter Reinertrag),
60 LH „ Roggenland (1 Scheffel Saat, 7 Ernte, 6 — 2,4 Hek¬

toliter Reinertrag),
60 „ Haferland (l1/2 Scheffel Saat, 10y2 Ernte, 9 = 3,6

Hektoliter Reinertrag),
24 „ Leinland.

Im Ganzen 244 - Ruten — etwa einen halben Hektar Land. Ferner-
Haltung von 1 Kuh, 3 Schafen. Daneben erhielt der Mann einen Tage¬
lohn von 8—10 Schilling, also 50—621/,, Pf,, der Hofgänger von 5—7
Schilling, gleich 31V4—433/4 Pf., die Frau von 8 Schilling, gleich 50 Pf.,
die Kinder 4 Schilling, gleich 25 Pf. Die Frau oder statt ihrer der Hof-
ganger hatten aber jährlich 160 Hoftage unentgeltlich zu leisten, und zwar
56 in der Zeit vom 24. Oktober bis 1. April und 50 vom 1. April bis
1. Oktober. 60—70 Tage wurde im Anteil gedroschen, beim Handdrusch
um den 15., beim Maschinendrnsch um den 25. Scheffel. Der „freie"
Arbeitsvertag und die kapitalistische EntWickelung haben diese Bezüge der
Tagelöhnerfamilie bedeutend verringert, nicht aber die Arbeitszeit und
die Arbeitslast.

Aber 1848, als die Schiedskommission und die Regulative bewilligt
waren, gaben sich die Tagelöhner und die sonstigen Landarbeiter durchaus
nicht zufrieden. Sie sandten eine Adresse mit über 56 600 Unterschristen
an die neu gewählte Kammer der Abgeordneten. In derselben heißt es:
„Wir sind in unserm beschränkten Untertanenverstande zu der Einsicht
gekommen, daß für unser zukünftiges Lebensglück die kleinen Zugestand-
nisse unserer Gutsherren bloß ein kurzer Besänftigungspopanz find, und
daß noch ganz andere Hülfe, solche, die unseren Jammerzustand von Grund
aus kuriert, vou unseren Vertretern geschaffen werden muß. Wir be-
greifen es sehr wohl, daß die von Kommissaren angeordneten Regit»
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lierungen unseres gedrückten Lebens uns nach wie vor in unserem ab-
hängigen Zustande als die alten Lastträger zwängen können, dagegen aber
wissen wir, daß bei einer Umänderung unserer Landeszustände für unsere
Zukunft ein wirklich wahres Wohlsein erstehen fem; deshalb bitten
wir nicht nur! um eine kleine Erhöhung unseres Tagelohnes, sondern wir
bestehen auf der verheißenen Verbesserung der Landeseinrichtungen in
Recht, Gesetz nnd Leben und zuvörderst anf folgende Punkte:

1. Abschaffung der Patrimonialgerichte, statt ihrer Kreis- und
engere Bezirksgerichte, ohne Mitbedingnis gelehrter Richter, denen unser
Gutsherr gleichfalls unterworfen, für diese überhaupt keine besonderen
Gerichte wie bisher, sondern dieselben gleichen mit uns, überhaupt vor
Gericht kein Unterschied von Rang und Person/'

Es folgen weitere Forderungen, wie freie Wahl der Prediger durch
die Gemeinde, Gewerbefreiheit, Ablösung des Mahlzwanges, Jagdrechl
für jeden Grundbesitz und auch:

„Einführung von Gemeindeordnungen auf den ritterschaftlichen
Gütern mit freier Wahl unserer Vorsteher. Neben Aufhebung unserer
jetzigen kontraktlichen Gutsarbeit das Gesetz zur Verkleinerung der Ritter-
guter, mit der Bedingung, den dritten Teil eines jeden derselben der
Gemeinde paßlich zum Ankauf zu stellen, unter Gewährleistung einev
Staatsgesetzes."

Zum Schluß heißt es:
„TaS Junkertum ist in fürchterlicher Angst, es fürchtet einen Bauern-

krieg. Potsdams König muß helfen, und die „preußischen Reichssoldaten"
werden herbeigerufen. Doch es ist gefährlich, hier einzuschreiten -

Hunger und Erbitterung sind groß und Büchsen und Sensen in nicht
kleiner Zahl vorhanden. — Das seit Jahrhunderten geknechtete Volk will
srei werden."

Potsdams König half in der Tat. Unter seinem Schutz gewannen
die Junker wieder Mut, wurde der Freienwalder Schiedsspruch ins Werk
gesetzt und das seit Jahrhunderten geknechtete Volk in Unfreiheit erhalten.
-— Die Landarbeiterschaft war damals vollständig im Fahrwasser des
Bürgertums und glaubte durch dessen Einrichtungen und Gesetze „ein
wirkliches wahres Wohlsein" für seine Zukunft zu erreichen. Seitdem ist
sie eines Besseren belehrt.

Das Deutsche Reich, das politische Gebilde des Bürgertums, hat die
!8er.Forderungen zum größten Teil erfüllt. Die Patrimonialgerichte

find abgeschafft und bürgerliche Gerichte sind an ihre Stelle getreten.
Was dieselben für das Wohlsein der Landarbeiterschaft gebracht, davon
weiß dieselbe ein Lied zu singen. Gemeindeordnnngen im bürgerlichen
Sinne sind im Domanium eingeführt worden, als die Armenlasten und
die Verwaltungslasten der großherzoglichen Verwaltung zu schwer und zu
kostspielig wurden, um sie allein zu tragen. Aber die Arbeiter s cha f t
hat in denselben nichts zu sagen.

An 10 000 Häuslerstellen sind bei den Regulierungen und Sepa-
rieruugeu der Bauerngehöfte und der Pachthöfe zum gewaltigen Vorteil
der großherzoglichen Kasse geschaffen worden. Gewerbefreiheit ist ein-
geführt, die Gewerbezwangspflichten sind aufgehoben. Aber die Land
arbeiter sind in ihrem alten abhängigen Zustande als die alten Lastträger
geblieben, lind die Erbitterung ist glücklicherweise auch geblieben. Sie
hat die Arbeiterschaft zur selbständigen Klasse zusammengeschweißt, die
unter der Fahue ihrer politischen Partei, der Sozialdemokratie, fest uni»
stark ihren eigenen Weg geht, in der Erkenntnis, daß ihre Befreiung nur
das Werk der Arbeiter selbst sein kann. Die städtische Arbeiterschaft trägt



— 32 —

die Fahne voran, und es ist Sache der ländlichen Arbeiter, ihr in hellen
Haufen zu dem hehren Ziele zu folgen.

Was nun die Gutsarbeiter betrifft, welche ohne feste Dienstverträge
nur zeitweise auf den Gütern arbeiten, so gab es „Einlieger" oder „Ein-
wohner", wie sie auch im Domanium genannt werden, schon zur Zeit der
Leibeigenschaft. Damals schon bei der Dreifelderwirtschaft kam der Guts¬
herr zur Zeit der Heu- und Getreideernte mit dem durch die Fronbauern
und das Gesinde repräsentierten ständigen Arbeiterpersonal nicht aus,
und die Einlieger bildeten dann die Aushülfsarbeiter. Mitten in der
feudalen, auf landbesitzenden Bauern beruhenden Arbeitsverfcisstmg hatte
das wirtschaftliche Bedürfnis der Grundherren «us den Söhnen der ge-
legten oder abgemeierten Bauern diese landlosen und wegen ihrer Land-
losigkeit fronfreien Proletarier geschaffen, welche ungehindert durch eigene
Ackerwirtschaft ihre Arbeitskraft einem jeden, der dafür Gebrauch hatte,
anbieten mutzten. Sie bildeten die unterste Stufe der gesellschaftlichen Leiter.

„Einlieger" — heißt es in einer 1784 erschienenen Abhandlung über
die Leibeigenschaft in den Kammergütern des Herzogtums Mecklenburg-
Schwerin — „sind solche leibeigenen Untertanen, die von Herrschafts¬
wegen überall keine Besitzungen, auch keine eigene Kathen oder Woh¬
nungen haben, sondern entweder auf den Dörfern in den herrschaftlichen
oder Bauernkathen, oder auf den Pachthöfeu in den zu solchen gehörigen
Hischkaihen einliegen, nnd sich und die Ihrigen durch Tagelohn, Korn-
dröschen, Holzschneiden und Hauen, auch Graben und was sich sonst fiir
Arbeit findet, ernähren, unter welchen Leuten es denn auch manchen auf
dem platten Lande landesvergleichmätzig geduldeten Handwerker giebt."

Der Herzog, welcher damals die Arinenlasten im Domanium zu
tragen hatte, instruierte aber die.Schulzen schon durch die Schulzen- und
Bauerordnung vom 1. Juli 1702, „das; nicht so viel Einlieger und freye
Leute in dein Dorffe genommen werden, und datz denen, welche man not-
halber darin dulden muß, nicht mehr denn eine Knh und zwei Schweine
jährlich in die Weyde gehalten werden, damit den llnterthanen durch
solchen Viehe kein Abbruch geschehen möge." Auch die Steuerschraube
wurde als sinnreiches Mittel angewandt, um die Einliegerfamilie zu zer¬
stören und dem Mann aus dem Dorfe zu treiben. Nach der Verordnung
vom 24. März 1767 hatte der Einlieger und seine Frau, wenn sie im
Dorse zusammen wohnten an „Schutz- und Gartendienstgeld" 2 Rthlr. zu
zahlen, lag der Mann aber auf dem Pachthof als Knecht ein, und seine
Frau bei einem anderen im Dorfe, so zahlten sie nur den 4. Teil mit
24 sßl. Heute wirkt die wirtschaftliche Not ebenso sicher. Die Einlieger
aus den Domanialdörfern der Hagenower, Lndwigsluster und Erivitzer
Gegend müssen sich auf den entfernt liegenden Rittergütern Arbeit suchen
und dort oft den ganzen Sommer in Schlafstelle liegen. Im besten Fall
kommen sie alle 8 oder 14 Tage Sonnabends Abend zu ihrer Familie und
müssen Sonntags Nacht wieder fort, um Montags früh wieder bei der
Arbeit zu sein.

In den ersten Jahrzehnten nach Aushebung der Leibeigenschaft be-
wirkte die kapitalistische Entwicklung eine zunehmende Verelendung der
Einlieger. Als die Bauern kapitalistisch fiir dm Markt zu produzieren
begannen, und sichdadurch bald das Bedürfnis des Einzelbetriebes geltend
machte, wurde das mittelalterliche System der Feld- und Weidegemein¬
schaft und des gemeinsamen Betriebes nach dem Flurzwange, das ihren
Bedürfnissen, solange sie als Gleiche die gleiche Lebenshaltung
hatten und für den

'Selbstgebrauch
produzierten, trefflich angepaßt ge-

Wesen, in gar kurzer Zeit unerträglich und gesprengt. Wie die Zeitpacht-



fontmfte bcr Dorfschaften abliefen, wurde die Feldmark von der Groß-herzoglichen Kammer reguliert, d. h. die Feld- und Weidegemeinschaft
wurde aufgehoben, und die einzelnen Grundstücke in ihren Grenzen genau bestimmt und abgesteckt, sodaß ihre Besitzer von der Kultur ihrerNachbarn unberührt blieben. Dabei wurde auf die Habenichtse von Eintiegern, „die man nothalber im Dorfe dulden mußte", keine Rücksicht geuonimen, und bei der Aufteilung der Dorfweide konnten sie sehen, wosie mit ihrer Kuh und ihren Schweinen blieben. Sie mußten sie ab-schaffen. Da sie nun «alle Bedürfnisse in kleinen Quantitäten für baresGeld zu kaufen gezwungen waren, ihr Lohn dazu auch bei der Be-schränkung auf die äußerste Notdurft nicht ausreichte, so gerieten sie indie allertraurigste Lage und mußten vielfach Armenversorgung in An-spruch nehmen.

„In früheren Zeiten" — heißt es in der 1833 erschienenen Schriftdp Amtsverwalters Bollbrügge über das Landvolk in Mecklenburg
Schwerin - „gab es zwar viele Arme, aber wenig Nothleidende. AlteMänner, welche nicht mehr arbeiten, wohl aber noch wandern konnten,ergriffen zwar zuweilen den Bettelstab, was unter diesen Umständen inden Augen der Landleute für einen erlaubten Erwerb galt, während im
übrigen das Betteln für beschimpfend gehalten wurde, und namentlich die
Kinder der Landbewohner niemals bettelten, obwohl die Kinder derarmen, städtischen Einwohner schaarenweise das Land durchstreiften, umAlmosen zu sammeln. Diese Lage der Dinge hat sich aber in neuerer Zeitsehr verändert. Die Verarmung hat sich bedeutend vermehrt."

Tieft' Verarmung der Einlieger und ihre Inanspruchnahme vonArmenunterstützung bekamen aber die nach Aufhebung der Leibeigenschaft
gebildeten Amtsarmenkassen und dadurch besonders die Großherzogliche
Kasse, welche den größten Betrag zu denselben beizutragen hatte, gar sehr
zn spüren.

Wie diese Tatsache bei den Fronbauern einst die Erleichterung ihrer
Lage und bei den Tagelöhnern 1831 die Regulative herbeigeführt hatte,
so bewirkte sie um dieselbe Zeit, daß die Großherzogliche Regierung sichum die zunehmende Vevarnmng und Entsittlichung der Einliegex
kümmerte und Maßregeln gegen dieselbe verordnete.

Wenn auch der Vorteil der Großherzoglichen Kasse, übereinstimmend
mit dein kapitalistischen Interesse der Bauern, die Umwandlung der
Dorffeldmark in kapitalistisches Privateigentum und damit deren Aus¬
teilung erforderte, so ließen sich die Feldregulierungen ohne Schädigung
des bäuerlichen Betriebes auch so einrichten, daß von den separierten oder
zu separierenden Grundstücken kleine Stücke, besonders entlegene, schon
deshalb für den Bauer schwer zu kultivierende, auch au sich sterile Flächen
in den sog. Außeuschlägen, abgetrennt und deu Einliegern gegen mäßige
Pacht überwiesen wurden. Die von den Bauern zu bezahlende Pacht
wurde dadurch kaum geringer. Die Einliegerpacht erhöhte aber das Ein
komm en der Herzoglichen Kammer, und die Armen lasten des Groß-
Herzogs, der Baueru und Pächter verminderten sich, wenn man die Ein-
lieger in die Lage brachte, aus diesem kleinen Acker Mit Hülse von Fran
und Kindern so viel heraus zu wirtschaften, als sie über den Lohn hinaus,
de» ihnen Bauern und Pächter zahlten, für des Lebens Notdurft gebrauchte«

Der Großherzog Paul Friedrich verordnete deshalb am 10. Oktober
1838 „den auf Ackerbau und Viehzucht hauptsächlich angewiesenen Bauer»
ist von ihren Aeckern, Weiden und Wiesen, zur Benutzung für die Tage-
löhner soviel abzunehmen, als sie ohne Störung ihres guten Eort-
kommens entbehren können, und dürfen den Tagelöhnern odel-'Ein-
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wohnern nicht so viel Ländereien zugeteilt werden, das; sie durch deren
Bearbeitung teilweise verhindert werden, ihren Unterhalt durch Hand-
arbeit bei anderen Leuten zn suchen und in beschränkten Wohnungen Platz
zu finden. Dein Tagelöhner oder Einwohner muß daher für seine Ver¬
hältnisse ausreichendes Land zum Garten-, Kartoffel- und Flachsbau ge¬
nügen, dessen Flächeninhalt niemals den Umfang von 200 Quadratrulen
für alle drei Zwecke überschreiten darf.

Nur wenn der gute Bestand der hauptsächlich auf Ackerbau und Vieh¬
zucht angewiesenen Nutznießer einer Feldmark dadurch nicht gestört wird,
mag den Tagelöhnern und Einwohnern einige Weide und Wiesewachs i n
Teilpacht und unter Vorbehalt der A u f k ü n d i g u n g
überlassen werden."

Die bei den Regulierungen der Dorf-Feldmark für die Einlieger auf
Grund dieser Verordnung reservierten Flächen wurden durch das Amt an
die Einlieger bei den Büdnern nach Alter und Bedürfnis, „mit Vor-
behalt gegenseitig freibleibenden Kündigung und demnächstigen Cammer¬
wegen vorzunehmenden Veränderung" gegen eine jährliche Pacht für
100 Quadratruten Gartenland und 100 Quadratruten Kartoffel- und
Flachsland von 3 Rthlr. bis I Rthlr. 32 ßl., je nach der Klassifikation
des Landes, verpachtet. Die B a u e r n wurden in den Dorf-
k o n t r a k t e n verpflichtet, den Einliegern in ihren Gehöftskaten neben
der Wohnung dieselbe Pachtdodation nebst den nötigen Fuhren gegen
einen jährlichen Entgelt von etwa 12 Thlr. zu gewähren. Außerdem
wurde den Einliegern die Erlaubnis zum Stänyneroden und Raffholz-,
sammeln in den Domanialforsten gegeben, und was weiterhin an Torf
öder Holz zur notdürftigen Feuerung erforderlich, gegen einen geringen
Preis, dm sie auch durch Forstdienste abarbeiten konnten. Es war eine
Art vorbeugender Armenversorgnng, die vorteilhafter war, als die nach
eingetretener Verarmung, und welche die Fortzählung von Löhnen er
möglichte, die für die Erhaltung der Einliegyr-Familie schlechterdings
nicht ausreichten.

Die Ritterschaft erlaubte so gut wie gar keine Einlieger auf ihren
Gütern, da ihr genügend aus dem Domaninm zur Verfügung standen,
und für die Hebung der Lage der wenigen, welche sie aufnahm, geschah
nichts.

Nachdem aber die Tomanialämter sich gegen die von den ansässigen
Einliegern drohenden Armenlasten möglichst geschützt zn haben glaubten,
wachten sie um so eifriger darüber, daß diejenigen, welche das Nieder¬
lassungsrecht noch nicht erhalten, ausgewiesen nnd neue Einlieger, ins-
besondere aus den Städten und der Ritterschaft, im Domaninm nicht auf¬
genommen wurden. Ein Recht, sich niederzulassen, bestand damals nicht,
auch nicht für diejenigen, welche im Domaninm geboren waren, ge-
schweige für die Angehörigen der Städte oder der Ritterschaft.

Die Erteilung der Niederlassungsbewilligung (Wohnsitz) war ledig¬
lich Sache des freien Ermessens der Amtsobrigkeit, und gegen die Ver-
sagung derselben gab es kein Rechtsmittel. Das Ermessen der Behörde
herrschte um so unbeschränkter, als dieselbe auch die Zahl und den
U m s a n g d e r M ietwo h n n n g e n bestimmte, welche die Hoskaten,
die Gehöftskaten und die Büdnereien enthalten durften. Ohne Erlaubnis
der Amtsbehörde eigenmächtig errichtete Mietwohnungen wurden auf
Kosten ihrer Errichter sofort abgebrochen oder durch Einreißen von Herd
nnd Ofen unbewohnbar gemacht. Nur bei dringendstem Bedürfnis wurde
die Vermehrung der Wohnungen gestattet, andererseits aber wurden die
vorhandenen bei passender Gelegenheit vermindert. Eine wirksame



Mohnungsaufsicht gab es also damals, «ber freilich nicht zum Schutze der
Landproletarier, sondern zum Schutz der Großherzoglichen Armenkasse.
Schon in der allgemeinen Armenordnung für die Domanialämter vom
:>0. ^uui .1824 heißt es: „Jede Amtsobrigkeit hat Ankömmlingen oder
Personen, welche zwar dein Amte angehören, ohne jedoch bis jetzt i» dem-
selben sich häuslich niedergelassen zu haben, die Ansiedlimg nicht anders
zu gestatten, als wenn sie sich als vollkommen arbeitsfähig, unbescholten
und mit einer hinreichenden Wirtschastseinrichtniig wohl versehen aus-
weisen können. Wer ohne Erlaubnis der Amtsobrigkeit fremde Personen
bei sich angenommen, hat, muß außerdem, ohne Beihülfe aus der Armen-
kasse, für ihren llnterbalt sorgen. Es sollen aber die Beamten dagegen,
wenn es im Amte an tüchtigen Arbeitern für die Höfe oder an Mietsleuten
für offenstehende Wohnungen fehlt, mithin die Zulassung fremder Fami-
lieft nöthig wird, auf den Vorschlag der Pächter oder Hausbesitzer die
Zeugnisse der Kompetenten untersuchen, von ihrer Arbeitsfähigkeit und
Gesundheit sich persönlich, auch durch Einziehung sicherer Nachrichten aus
ihrem, vorigen Wohnorte, unparteiisch überzeugen, dafern wichtige Be-
denklichkeiten nicht vorhanden sind, den Consens-Schein unentgeltlich er
theilen, sonst aber verweigern." ^ie sollen ferner, wie es in der Ver-
Ordnung vom 15. Januar 1836 heißt „bereits verheirathete oder ver-
heirathet gewesene Einlieger aus ritterschaftlichen Gütern und Städten
und beiderseits dahin gehörige, bis dahin unverheirathete Leute ohne
vorherige Nachweisung, daß es zur nothwendigen Besetzung solcher
Wohnung an geeigneten Leuten aus dein Domanio fehle, nnd ans solcher
Ausnahme und Niederlassung keine Ansprüche auf H e trat h , V e r -
s o r g u n g und Freizügigkeit in den Domänen gemacht werben können,
überall nicht zulassen." Selbst Eltern durften ihre hiilfsbedürftigen
Kinder und umgekehrt, Kinder ihre hiilfsbedürftigen Eltern ohne Ein-
willigung des Amtes nicht aufnehmen. Nur Proletarier aus dem To
manium, welche ohne Armenlasten befürchten zu lassen, als ausbeutungs-
fähige Arbeitskräfte für die Pachthöfe und für die Bauern zu gebrauchen
waren, wollte man. haben, und immer nur so viele, «als die Pächter und
Bauern verlangten. Der Proletarier aus den Städten oder der Ritter-
schaft, welcher in das Domanium kam, um Arbeit zu suchen und ebenso
umgekehrt, wurde ungefähr so behandelt, wie heute der russische Prole-
tarier in Preußen, wenn er sich als industrieller Arbeiter oder auch als
stndent in den Städten amhairen will, den freilich die preußischen Jun¬
ker, wenn er als williges und billiges Ausbeutungsobjekt für ihre Güter
kommt, mit Freuden annehmen.

„Die Krüger auf dein Lande sollen diejenigen" — heißt es in der
Verordnung vom 2-1. Dezember 1838 — „die langer als 8 bis 4 Stunden
bleiben wollen, dem Schufen melden. Der Schulze soll die Fremden be-
fragen: wer sie sind? wo sie herkommen? wo sie hin wollen? und wie
lange sie noch zu bleiben gedenken? Bleiben sie länger als eine.Nacht,
oder bemerkt der Schulz s o n st e t w a s V e rdächti g e s , so soll er
solche Verfügung treffen, daß die Fremden v o n w e i t e m b e o b a ch t e t
werden, indessen soll er sofort seiner Obrigkeit davon Anzeige thnn,
welche nach Befinden das Wesen und Verkehr solcher Personen weiter
untersuchen und allenfalls deswegen Verfügungen treffen soll. Allen
übrigen Einwohnern eines Dorfes soll es schlechterdings verboten sein,
unbekannte Leute bei sich auszunehmen, bei Vermeidung schwerer Leibes-
strafe, lind wie es überhaupt bei dergleichen Leuten nicht gewöhnlich ist,
von andern Orten Besuch zu empfangen, so soll zwar, wenn dergleichen
dennoch geschehen sollte, Bekannte und Verwandte bei sich aufzunehmen.
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ihnen nicht verwehrt, aber ihnen zugleich bei Vermeidung eines bösen
Verdachts, näherer Untersuchung, und nach Befinden scharfer Züchtigung,
hiermit ernstlich ausgegeben sein, solches dem Schulzen zu melden, welcher
davon seiner Obrigkeit Bericht erstatten soll/'

Der ausschlaggebende Grund für diese Absperrung der drei Landes
teile gegeneinander und innerhalb derselben wiederum jedes Anits, jedes
Ritterguts, jedes Klosters, jeder Stadt, jedes Fleckens gegen den anderen,
war wie gesagt einerseits das unablässige Streben, den Armenlasten'zu
entgehen, andererseits das heiße Bemühen, dem Landarbeiter uus einem
Umwege wieder die Schollenfessel anzulegen, von der er durch die Auf
Hebung der Leibeigenschaft befreit war. Das mecklenburgische Land zerfiel
in Atome, nm den Proletarier zu fesseln und auszubeuten,

V.
Armcnvrdnung. Tie Obrigkeit bestimmt das Recht nns Eheschließung.
Anslvnnderung nochAmerika. Häusler werden angesetzt.Tic Geschlossen-

heit des Besitzesund der Stände. Büdner.
Als die Grundherren durch die Aufhebung der Leibeigenschaft die

Nerforguugspflicht ihrer Arbeiter los geworden, hatten sie alsbald den
jenigen, die in ihrem Dienst durch Alter oder Krankheit arbeitsunfähig
geworden, gekündigt. Im 8 12 des Gesetzes über die Aushebung der
Leibeigenschaft war nämlich verordnet, das; derjenige, welcher nach der
Kündigung ein anderes Unterkommen nicht finden kann, „ausgeworfen
nnd als ein Heimathloser mit den Seinigen und seiner Haabe von der bei-
kommenden Polizeibehörde an das Land-Arbeitsham> abgeliefert wird,"
Das Landarbeitshaus war sehr bald zu kleiu für die Zahl der auo
geworfenen Greise und Krüppel und Invaliden nebst ihren Frauen nnd
Kindern, und so mußten sich der Großherzog Friedrich Franz und die
Grundherren zur Vereinbarung einer neuen A r m e n 0 r d n n n g ver
stehen. Diese Armenordnung erschien am 2l, Juli 1S21 nnd verordnet
in ihrem S 1: „Jedes Amt, Stadt und Gnt ist schuldig, für d i e i h nl
a n g e h ö r i g e n hülfsbediirftigen Personen die nöthige Vorsorge zu
treffen," Nach $ 11 hat der Ort diesen Personen, sofern die Hiilfs-
bedürftigkeit in dem Mangel physischer Kraft ihren Grund hat, Wohnung,
Fenerung und angemessene Versorgung, auch Arznei zn geben und ist
dagegen berechtigt, „diejenige Arbeit von dem Jndividuo zu verlangen
und eveutualiter durch angemessenen Zwang zu bewirken, welche dasselbe
nach dem Maße seiner Kräfte noch zu leisten im Stande ist,"

Hat aber die Hülfsbedürftigkeit nicht in de in M n n g e l
p h y s! s ch e r ,>>!rast ihren Grund, sondern darin, „daß die Individuen
erweislich kein e W o h n n n g o d e r A r b v i t erhalten können, so isrder Ort zn nichts weiter verbunden, als neben O b d ach angemessene, von
gewöhnlichen Tagelöhnern zu verrichtende Arbeit gegen Verhältnis-
mäßigen Lohn zu geben. Wird die angesagte Arbeit erweislich zn dreien
verschiedenen Malen verweigert, oder wird das Individuum selbst oder
dessen Kinder bettelnd betroffen, so geschieht die Abführung mit
d e r F a m i l i e in da s L a u d a r b e i t s h a u s."

Es wurde also das Recht auf Arbeit für arbeitsfähige Leute fest-
gelegt. Und wie diese Armenordnung von 1821, so besteht das Recht aus
Arbeit in Mecklenburg gesetzlich heute noch. Aber freilich nur auf dem
Papier, gerade wie daknals. Die Ortschaften gaben selten Arbeit, Höch¬
stens die Güter, zuweilen die Bauern, machten von der Bestimmung Ge¬
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brauch, um gegen „Obdach" Arbeiter gegen „verlMtnisnMigeir". d. I).
die Hälfte des ortsüblichen Lohnes zu haben, lind dann stand bei Ver
Weigerung der Arbeit die Abführung mit der Familie in das Landarbeit^
baus nicht auf dem. Papier.

Die Voraussetzung der ArmenverfvrK^ig blieb immer die Z u
g e h ö r i g k e i t zu einem Ort. Diese erwarben aber s e l b st ändige
Personen nach § 3 der Verordnung nur mit ausdrücklicher Er-
I n u b ii i s der Obrigkeit desselben, oder durch deren stillschweigende
Duldung eines Zweijährigen Wohnens am Orte in eigener Haushaltung
oder als selbständiger Handwerker. Verloren wurde das Anrecht an den
Ort durch ausdrückliche Erklärung oder durch zweijährige Abwesenheit.

Da in den Donianialdörsern die Aeniter, in den ritterschastlichen
Gütern die Gutsherren, in den Städten die Magistrate die Obrigkeit
waren, so konnten diese Obrigkeiten in ihren Gebieten schalten, wie es im
vorigen Kapitel dargelegt ist. Natürlich machten es die Gutsherren der
ritterschaftlichen Güter, von denen jedes eine für sich bestehende Armen-
gemeinde bildete, nicht anders als die Großherzöge, und die Magistrate
verfuhren ebenso wie die beiden anderen.

Vom Tage der Publikation des Gesetzes, welches die Leibeigenschaft
aufhob, war es also die Sache eines jeden Landarbeiters, sich und den
reinigen eine Heimat zu erwerben.

„Jede Obrigkeit, jede Grundherrschast" — schreibt der Amtsver¬
walter von Letz st e n in seinem Buche über die Aushebung der Leibeigen-
schaft in Mecklenburg, das er im März 1834 dem Großherzog Friedrich
Franz überreichte, tmd in dem er deshalb sicherlich nicht zu schwarz malt- „sorgte nach Aufhebung der Leibeigenschaft dafür, daß keine Tage
löhner-Familieu dort Heimatsrechte erwarben. Mochte der Tagelöhner
fein wie er wollte, nach Ablauf des Jahres ward er entfernt. Das un-
tadelhafteste Betragen, die musterhafteste Treue und Arbeitsamkeit konn¬
ten jetzt nur die Beibehaltung bis gegen Ende der zweijährigen Nothsrist
bewirken. 0>e größer seine Familie war, je mehr er im Lebensalter vor
rückte, um so mehr mußte der Tagelöhner, der Einlieaer, der Handwerker
auf baldigen Umzug gefaßt sein, und mit dem zurückgelegten 30. Jahre
mußte er schon gänzlich verzweifeln, irgendwo freiwillig wieder aus-
genommen zu werden, und häufig verzichtete er dann schon auf alle Ver
suche, eine andere Wohnung zu finden, ließ ruhig die Zeit der gerichtlichen
Auswersung heran kommen, und tröstete sich damit, daß obrigkeitlich ein
Obdach für ihn angewiesen und die Armenkasse demnächst weiter sorgen
müsse."

Dienstboten, Handwerksgesellen und Lehrburschen, auch HandluugS
diener, erwarben die Zugehörigkeit zu einem Orte, wenn sie 13 I a h r e
u n u n t e r b röche n an ei n e m u n d de m selben Orte gedient
oder eben so lange in Arbeit gestanden, oder wenn sie sich dort m i t E r -
l a u b it i s d e r O rtsobrigkeit verheiratet hatten. Ihr Heimats-
recht ging verloren, wen» sie 15 volle Jahre nach ihrer Konfirmation von
ihrer Familie entfernt gewesen.

In der Regel wa r e n d e s halb alle H a n d w erks -
gesellen und Dienstboten im Alter von dreißig
I a h r e n h e i m atl o s. Wurden sie danach hülfsbediirstig,
so wurden sie als Heimatlose in das Lanbarbeitshaus ab-
geliefert, wie die Landstreicher und arbeitsscheuen Bettler. „Mit¬
ist der Fall vorgekommen" — erzählt der Amtsverwalter Bollbrügge
in seinem erwähnten Buch — „daß ein Mädchen von einem bemittelten
Knecht geschwängert wurde, welcher aber noch nicht sofort zur Heirat
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schreiten konnte, weil noch die Zeit seines Militärdienstes nicht völlig ab
gelaufen war. Der Knecht hatte Gelegenheit, seine Braut in dem Gute,
wo er sich befand, unterzubringen. Auf Anrathen des Justitiars, der
befürchtete, daß das Mädchen durch Abhalten des Wochenbettes auf dein
Gute heimathsberechtigt würde, verweigerte ihr aber die Gutsherrschaft
den weiteren Aufenthalt, und das geschwängerte Mädchen wurde sofort in
das Landarbeitshaus abgeliefert. Das Mädchen gerieth hierüber fast in
Verzweifelung und würde vielleicht zum Selbstmorde geschritten sein,
wenn sie nicht im Landarbeitshaufe mit großer Humanität behandelt
worden wäre, und schon vor ihrer Entbindung auf Kosten ihres Schwän
gerers anderswo ein einstweiliges Unternommen gefunden hätte."

Solche Zustände, die Absperrung der einzelnen Landesteile, der
Güter, der Orte, gegeneinander, die große Schwierigkeit, meistens die
Unmöglichkeit für den Landarbeiter, an einer andere» Stelle Wohnung z»finden, der Ueberfluß an Arbeitskräften bei der sich in den langen Frie¬
densjahren mehrenden ländlichen Bevölkerung, für die es bei dem Nicht
Vorhandensein von gewerblichen Groß-ll»ter»ehmunge», und bei der
Zuuftverfafsuug des Handwerks, die in den Städte» die Ausübung durch
Ortsfremde nicht zuließ, kein Abströmen in die Städte gab, erhielten die
t a t s ä ch l i ch e L e i b e i g e n s ch a f t bis z u m E n d e d e r v i e r
ziger I ahre, wo die Auswanderung nach Amerika die Flucht aus
diesem. Eleud zu ermöglichen begann.

Der Rektor Boll schreibt in seiner 1856 erschienenen Mecklen
burgischen Geschichte: „Aus früheren. Erfahrungen ist mir ein Beispiel be
kannt, wo ei» Arbeiter, als er für ei» Versehen von seinem Herrn -
wohl aus Rücksicht auf die Anwesenden — n i ch t g e f ch l a g e v
») u r d e, dringend bat, ihn lieber aufs härteste zu züchtigen, als ihm dei
gefürchteten Küudigungsschei» zu geben."

Damals mußte sich der mecklenburgische Landarbeiter alle s gefallen
lassen, denn die Grundherren hatten ihn wieder vollständig in ihrer Ge-
walt. Sein Polizeiherr mit dem Peitschenrecht waren sie geblieben und
ebenso sein Gerichtsherr. Was das bedeutet, wenn der Landarbeiter aus
wirtschaftlicher Not und politischer und gesellschaftlicher Rechtslofigkeit,
jede Willkür, jede Mißachtung und jede Unterdrückung schweigend hin
nehmen muß, das kann jeder Arbeiter selbst vortrefflich ermessen'. Da»,als
wurde }C»e hoffnungslose Verzweiflung erzeugt, welche in der 48er Be-
wegung den Grundherren in der Ritterschaft den roten Hahn auf die
Schlösser sehte. Damals aber wurde auch das Bewußtsein der Rechts-
losigkeit und Erniedrigung tief in die blutenden Herzen der Proletarier
eingepflanzt, welches sich inzwischen zum Klassenbewußtsei» entfaltet, und
die Arbeiterklasse befähigt hat, sich als Sozialdemokraten zu organisiere»
und hoffnungsfreudig und siegesbewußt für ihre Befreiung zu kämpfe».

Wie es damals für die Landarbeiter „kein Hüfung" gab ohne Be-
williguug der Ortsobrigkeit, so gab es auch ohne diese Bewilligung für
ihn keine Ehe, welche „Hüsung" zur Voraussetzung hatte.

Tic Ehe, welche heute von de» mecklenburgische» Machthaber» als
ein Institut gepriesen wird, das angeblich die Sozialdemokratie zerstören
will, sie wurde vou diesen Machthaber» bis z» dem Augenblick, wo ihne»
die Gesetzgebung des Deutschen Reiches die Macht i» dieser Beziehung
nahm, gesetzlich als ei» Institut behandelt, das soweit als irgend au-
gänglich in Mecklenburg nicht zugelassen wurde.

Der Großherzog Friedrich Franz verordnete am 25. Januar 182?»— und diese Verordnung blieb bis zum Erlaß des R e i ch s g e s e tz e
über die Freizügigkeit und die Eheschließung von 1867 und 1875 i>
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K-raft —: „daß jeder Mann, der heiraten will, nicht eher aufgeboten und
getränt werden soll, als bis er dein kompetierenden Ehrn-Prediger durch
ein Attest der Obrigkeit bescheinigt, daß er ein D o in t c i {t n in
erworben, welches er bei seiner Verheiratung beziehen d ii r s e , woraus
dann von selbst folgt, daß dieses Attest nur allein von der Obrigkeit
desjenigen Orts auszustellen ist, wo der künftige Ehe-
m a n N sein D o m i c i l i u m e r w o r b e n h a t."

Mit dieser Verordnung war das Recht auf Eheschließung ein Spiel-
ball tn der Hand der Gruudherren geworden. Denn auch den Land-
arbeitern, denen sie notgedrungen gestattet hatten, das Heimatsrecht zn
erwerben, brauchten sie kein Domizil, keinen Wohnschein zu geben. Der
obrigkeitliche Wohnschein war aber gesetzliche Büraussetzung für die Ehe-
fchließung, und nichts hinderte die „Obrigkeit", diesen Wohnschein nach
Willkür zu verweigern. Die Gutsarbeiter hatten ihre Ehen nicht nach
ihrem Willen und Empfinden, sondern nach dem Gefallen des Gutsherrn
zn schließen, nnd dies Gefallen trat nur sehr spärlich ein. Die Abwehr
der möglicherweise aus der Ehe sich ergebenden Armenlnsten stand den
Gutsherren höher als die Beförderung des sittlichen Instituts der Ehe,
dessen Zerstörung sie jetzt die Sozialdemokratie anklagen.

Tie wilden Ehen und die Zahl der unehelichen Kinder nahm infolge-
dessen natürlich überhand, und der Verordnungen gegen die llnsittlichkeit
des Landvolkes ergingen nicht wenige. Aber niemals eine Verordnung,
welche die Gutsherren gezwungen hätte, den Wohnschein den Heirats-
luftigen zu geben. Im Jahre 1780 kamen in Mecklenburg aus 17,35,
int Jahre 1850 auf 5,46 eheliche Geburten eine uneheliche, Fast jedes
fünfte Kind war unehelich.

Der mecklenburgische Dichter Fritz Reuter, der dies Elend der Land-
bevölkernng selbst beobachtete und mitfühlte, schildert es in ergreifender
Weise in seiner 1S58 erschienenen Dichtung „Kein Hüsnng". „Fluch
oever Jug, de uns verjagen!" ruft in derselben zum Schluß der junge
.Unecht Jehaun:

„Ii heww'n de Hänn', de Jng eins fött,
Ii heww'n de Bein, de Jng eins dragen,
Mal ahn Erbarmen von Jug stött:
„Lat s' gahn, lat s' gahn, lat 't Pack doch gahn!" —
Ii hewwt kein Hart, uns tau verstahn:
?ls Minschen stahl Ii uich tan'm Minschen,
De Tid ward kamen, hiit oder morr'n.
Wo I' up de Knei taurügg uns wünschen.
M i t nns fiind Ii mal Herrn eins word'n,
A h n uns sünd U mcks." — Un bückt sick nedder,
Grippt in den Snei nn ballt en Ball,
IIa Prallt ein up den froren BoLd'n:
„Kümmt Friheit mal un Frühjahr wedder,
Denn foelt Ii All^
Vergcchn, as defe Snei vergeiht!"
Un Höger richt't hei sick un steilst
So düster dor in Witten Snei:
„IIP Ingen Kopp dat Ach un Weih
Un np Jug Hart de Helten Tranen
Von all de Liid', de hir nich wahnen.
De hir nich glücklich künnen lewen,
De nt dat Vaderland Ii drewen!
Fluck oewer Jug nn oewer Inge Kinner!" —-
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Wäbrend in diesen unseligen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Verhältnissen die kleinbürgerliche und feudalkapitalistische Gesellschaft
verfaulte, die in der achtundvierziger Revolution zu zersprengen sich da*
mecklenburgische Großbürgertum zu schwach erwies, hatte das Bürgertum
jenseits des Ozeans, in den Vereinigten Staaten von Amerika, fast un-
gehemmt von feudaler und kleinbürgerlicher Macht unter dem Schutz
uud der Förderung der Demokratie die kapitalistische Ausbeutung und
Bestedelung der gewaltigen und fruchtbaren Gebiete Nordamerikas be-
gönnen. Land hatten sie mehr als genug für alle, die danach verlangten,
aber ausdauernde, tüchtige Arbeitskräfte mangelten, um diese aus
gedehnten Ebenen zu bevölkern und in Kultur zu setzen. Deshalb wurden
durch die Gesetzgebung der Vereinigten Staaten Einwanderern die ver-
lockendsten und freigiebigsten Laudangebote gemacht. Tausende von
mecklenburgischen Landarbeitern, für die es in der Heimat einen Aus-
weg aus ihrem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Elend
nicht gab, machten von denselben Gebrauch und fanden in der neuen Welt
eine neue und glücklichere Heimat. Seit 1850 bis zum Jahre J 8ö 1, nach¬
dem die an die achtundvierziger Bewegung geknüpften Hoffnungen ge¬
scheitert waren und die wieder zur unumschränkten Herrschaft gelangten
Grundherren die Landarbeiter in verschärftem Maße zu knechten und
auszubeuten begannen, wanderten allein über Hamburg nach den amt-
lichen Registern der Hamburger Polizeibehörde 27 211 Mecklenburger,
meist aus der Ritterschaft und den Domanialpachthöfen, nachAmerika aus.

Tie Grundherren sahen in dieser Auswanderung ein vorzüglichesMittel, um drohende Armenlasten los zu werden und überflüssige, aufdein Gute nicht verwendbare oder mißliebig gewordene Arbeiter zu ein
fernen. Denn die Absperrung der drei Landesteile und der einzelnenGüter, Aemter und Städte gegen einander, sowie die geringe, ungenügende Zahl von Arbeiterwohnungen hatten es dahin gebracht, daßgekündigte Tagelöhner häufig nirgendwo anders Aufnahme und Wob-nung fanden. In solchem Fall waren Pächter und Bauern auf Grundihres Pacht- oder Dorfkontraktes verpflichtet, sie in Wohnung und Arbeitgegen ermäßigten Tagelohn zu behalten. Aehnlich ging es denBauern und Büdnern mit den Einliegern. Ließen sie dieselben wegenNichtzahlung der Miete oder ans sonstigen Gründen exmittieren (aus-
werfen), und waren dieselben nicht imstande, sich anderswo Unterkunftzu verschaffen, so ließ sie das Amt in die leerstehenden Wohnungen wiedereinwerfen; denn dem Amt stand die Verfügung über die leerstehendenWohnungen der Amtseingesessenen zu gegen Zahlung der ortsüblichenMiete ans der Amtsarmenkasse.

So wurde die Auswanderung nach Amerika freudig begrüßt undmit Rat und Tat unterstützt. Selbst ohne Wohnschein wurde der Trau-schein gegeben, wenn die Brautleute dagegen einen Fahrschein nachAmerika nachwiesen und gegen die Trauung auf ihr Heimatsrecht ver¬zichteten. Das sittliche Empfinden der Herrschenden sträubte sich gegendie wilde Ehe, wenn die gesetzliche Ehe keine Armenlasten erwarten ließ.Freilich von Maßnahmen zur Verbesserung der grauenvollen Zuständedes Zwischendecks uud der Verpflegung auf den damaligen deutschenAuswandererschiffen war keine Rede.
Seit jener Zeit bis nach Begründung des Deutschen Reichs fluteteder Strom der mecklenburgischen Auswanderung nach Amerika, baldstärker, bald schwächer, je nachdem die wirtschaftliche und politische Lagehier oder drüben ihm einen kräftigeren oder geringeren Antrieb gab.
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Der amerikanische Sezessionskrieg 1861—1865 und ebenso die deutschen
Kriege von >8«!«!und 1870/71 hemmten ihn, aber von .1834 bis 1874
wanderten trotzdem nach den Veröffentlichung^ des Großherzoglich
Statistischen Amts 71 318 Personen aus Mecklenbnrg-Schwerin über das
Meer, darunter LI 047 ans dem Domanium nnd 10 362 aus der Ritter¬
schaft und den Klöstern. Seit der Errichtung des Deutschen Reichs, seit
Einführung der Freizügigkeit nnd der Gewerhefreiheit innerhalb des-
selben nnd der gewaltigen industriellen EntWickelung Teutschlands, geht
der Strom der mecklenburgischen Auswanderung immer weniger über
See nnd immer mehr in das Deutsche Reich hinein, namentlich nach
Preußen und Hamburg. Insbesondere ans der Ritterschaft, wo der
Gutsbesitzer als Eigentümer, Ortsobrigkeit nnd Polizeiherr seines Ge-
bietes immer noch die Zahl der Wohnungen nnd die Benutzung derselben
bestimmt nnd damit die ,'jahl und die Art seiner „Untertanen", den Ge-
Werbebetrieb ilnd die Eheschließungen derselben, wo also die Reichsgesetze
über die Freizügigkeit, den Nnterstütznngswohnsitz, die Eheschließung und
die Erwerbung von Grundstücken zwar rechtliche aber keine tatsächliche
Geltung haben, ist die Auswanderung eine starke geblieben.

Die Bevölkerungszahl der ritterschaftlichen Güter hat auch seit Er¬
richtung des Dentschen^teichs fortgesetzt abgenommen. 1871 betrug sie
133 835, 1880 13.1 672, 1890 119'194. 1895 118526. Die Be¬
völkerungsdichtigkeit fiel von 23,9 aüf l Quadratkilometer in 1871 auf
2l,2 in 1895. Ebenso verminderte sich die Bevölkerung des Domaniums
fortgesetzt und zeigt erst seit 1890 eine kleine Annähme. >871 betrug
sie 201 829, 1880 194 315, 1890 191 195 nnd 1895 192 250 Per-
sonen. Die Bevölkerungsdichtigkeit fiel von 36,1 auf den Quadratkilometer
auf 34,4. In dieser selben Periode vermehrte sich die Bevölkerung des
Deutschen Reichs durchschnittlich um 37,3 Prozent und die Bevölkernngs-
dichtigkeit von 75,9 ans 104,2 auf den Quadratkilometer.

Die Auswanderung aber, welche man Ende der vierziger Jahre als
ein Mittel zur Beseitigung des Arbeiterüberflnsses und der Wohnungsnot
begrüßt hatte, sie wurde gar bald die Ursache des Arbeitermangels und
des Wohnungsüberflnsses. Die von der Aufhebung der Leibeigenschaft
befürchtete Entvölkerung Mecklenburgs trat jetzt erst ein, als den befreiten
Leibeigenen die wirtschaftliche Möglichkeit gegeben wurde, von ihrer recht
lichen Freiheit Gebrauch zn machen. Bis dahin war die Aufhebung der
Leibeigenschaft eine Rechtsformel ohne wirtschaftlichen Inhalt nnd des¬
halb ohne wirtschaftliche Wirkung geblieben. Die Bevölkerung Mecklen-
burg-Schwerins, die ain 2. Dezember 1820 bei Aufhebung der Leib-
eigenschaft 393 326 Personen betragen hatte, war bis 30. November 1850
auf 536 724 Personen gewachsen. Die Arbeitsgelegenheit aber war,
da Industrie fern gehalten wurde, keineswegs in demselben Maße ge
stiegen. So hatte Mecklenburg einen Arbeiterüberfluß, nnd daher er¬
klärt sich auch wirtschaftlich die geschilderte Heimats- und Ehegesetzgebung.
Erst nach 1850, als die starke amerikanische Auswanderung einsetzte, be-
gann die Bevölkerung abzunehmen und begann die „Leutenot" in Mecklen»
bürg.

Das Mittel, welches die Großherzogliche Kammer anwandte, um die
Landarbeiter von der Auswanderung abzuhalten und sie iin Domaninm
als Arbeiter für die Pachthöfe und die Bauern seßhaft und gefügig zu
machen, war die Ansehung von H ä u s l e r ». Es war dies ein Rezept
nach der altbewährten Formel, es wirkte in der gewünschten Richtung
nnd erhöhte gleichzeitig die Kammereinkünfte.



„Es soll den Handwerkern nnd den Tagelöhnern oder den Eiu-
liegern in den Domnnialdörfern verstattet werden Eötilin, — heißt
es in der Verordnung vorn 18. Mlai 1846 — eigent ü in I i ch e
Häuser zu erbauen, o h n e i m ll e b r i g e n i h r V e r -
hält n i s a l ß Tagelö h ner i in in i n d e st e n z u a n d e r n ^
mithin auch namentlich ohne sie in die Classe der Büdner
zu bringen. Von den beiden Classen, in welche dann die Tage-
löhner unter sich zerfallen werden, namentlich in solche, die ein eigen¬
tümliches Haus besitzen, und in solche ohne diesen Besitz, wird die erst-
gedachte Classe paßlich mit der Benennung „Häusler" zu bezeichnen sein/'

Es war dies immerhin eine in ihrer Art revolutionäre Maßregel. Denn
zum erstenmal wird hier Tagelöhnern und Einliefern wenn nicht daS Recht so
doch die Möglichkeit zugestanden, Grundeigentum in Mecklenburg zu erwerben.
Bis dahin waren sie gesetzlich vou diesem Recht ausgeschlossen.

Die weiten fruchtbaren Ebenen Amerikas, zu deren Besitzergreifung
die. amerikanische Regierung damals mit offenen Armen einlud, hatte»
dies Wunder bewirkt.

Tie Häuslerparzellen, unsprünglich nur 15 bis 25 Quadrat¬
ruten für den Platz zum Hause und zum Hofe, später außerdem
<>0Quadratruten für Garten, werden ans. entlegenen und wenig brauch
baren Teilen der Bauern- oder Pachthofläudereien bei deren Regulierung
gewonnen, und so sonst fast wertloses Land durch die Bebauung wertvoll
gemacht. Der Häusler zahlt für den Hans- und Hosplatz eine jährliche
„R eco gn itio n" von 24 Schillingen — 1,50 Mk. Der Garten wird
ihm gegen den 23sachen Betrag des veranschlagten jährlichen NutzuNgs-
wertes in Erbpacht gegeben. Er hat „den überzeugenden Nachweis zu
liefern, daß er oder seine Ehefrau mindestens zwei Drittel des zum Bau
erforderlichen Vermögens eigentümlich besitzen."

Aber während man so den Tagelöhnern und Einliegern die Mög¬
lichkeit des Landerwerbes im Domanium gab, untersagte man ihnen
gleichzeitig die Möglichkeit des Aufstiegs aus dem grauen Elend der
Lohnarbeiterschaft. „Der Häusler soll — so heißt es im § 12 der Per
Ordnung — hinsichtlich des Garten-, Kartoffel- und Flachslandes, des-
gleichen wegen der ihm etwa zu gewährenden Weide, stets nur in dem
Verhältnisse eines Tagelöhners bleiben, auch nie einen umsänglicheru
Besitz erhalten, als den Einliegern des Orts, die kein eigentümliches
Haus besitzen, zu Teil wird." Das ist die Politik der Gebundenheit der
Stände, auf der der Feudalstaat beruht. Jeder gehört dem Stand an,
in dem er geboren wird, den Aufstieg in einen höheren Stand verbietet
das Gesetz. Dieser Grundsatz besteht heute noch in Mecklenburg in seinen
landesrechtlichen Einrichtungen, er besteht noch in seiner Landwirtschast,
soweit das Ergentmn an Grund und Boden dabei in Frage kommt. Die
Häusler-, die Büdner-, die Erbpachtstelle, das Rittergut, sie haben ihre
bestimmte, gesetzlich festgelegte Größe, und das Gesetz verbietet deren.
Veränderung. Zusammenlegung oder Parzellierung ist ausgeschlossen.
Die freie Teilbarkeit des Grund und Bodens, eine der Grundlagen des
bürgerlichen Staats, sie besteht in bezng anf den landwirtschaftlichen
Boden in Mecklenburg heute noch nicht. Tie stufenweise Verteilung vou
Grund und Boden durch die Geschlossenheit des Besitzes, die Grundlage
des feudaleu Staats, sie blüht in Mecklenburg vor wie nach trotz des
Deutschen Reichs, lind so lebt in Mecklenburg auf dem Lande vor wie
nach die Geschlossenheit der Stände, nnd für den Landarbeiter ist es vor
wie nach mehr als anderswo ausgeschlossen, als gleichberechtigter Mensch
betrachtet und behandelt zu werden. Daher ist es erklärlich, daß im Sep-



teinber 1904 ein mecklenburgisches Amtsgericht entschied, bafj der Guts¬
besitzer berechtigt ist, seine Arbeiter sofort zu entlassen und aus beut Guts-
t'atcn mit ihrer Familie auszuwerfen, „w eil f i e fein e n A d in ini -
st rate r n i ch t g r ü ß e n." „Die Pflicht zu grüßen — sagt das Amts¬
gericht — folgt aus dem Dienstvertrag. Der ^Arbeiter bleibt auf jeden
Fall durchaus verpflichtet, dem Administrator den Gruß anzubieten,"
Die Einwendungen der Arbeiter, von dem Administrator geduzt und be-
schimpft worden zu sein, behandelt das Amtsgericht also: „Anlangend
das Duzen, so ist es früher vielerorts Gebrauch gewesen, daß die
Gutsleute, wenn sie unverheiratet waren, mit „Dn" und sonst mit „Er"
von ihren Vorgesetzten (!) angeredet wurden. . . Dasselbe gilt von der
Benennung als „da m I ich er Schafskopf" und „dämlicher
H n n d".

Als die Großherzogliche Kammer aber 1846 die Häusler schuf, um
dadurch den Gutspächtern und Bauern billige und willige Arbeiter zu
erhalten, und der Großherzoglichen Kasse höhere Einnahmen zu erzielen,
beugte sie gleichzeitig vor, daß ihr nicht etwa Armenlasten aus den Häus-
lereien erwuchsen. „Unter keinen Umständen darf verstattet oder zn
gegeben werden — heißt es im 8 6 der Verordnung — daß eine zweite
Wohnung im Hanse eingerichtet oder eine zweite Familie in demselben
aufgeuoyimen werde, selbst nicht verheiratete Kinder von ihren Eltern."
„Der freiwillige oder unfreiwillige Verkauf oder sonstige Uebertragnng
der Häuslerei, dürfen nur an solche Personen stattfinden, die bereits zu
Einwohnern in den Domainen angenommen oder diese Cbncession noch
erlangen. Wenn letztere nicht bewilligt wird, so ist der Erwerber der-
pflichtet, das Hans binnen Jahresfrist anderweitig zu veräußern, welche
Veräußerung bei längerer Renitenz von Amtswegen geschieht." NNch
der Verordnung vom 24. Mai 1850 enthält das HäuSlerhaus „neben
der Wohnstube und SchlafkaMmer noch eine heizbare Nebenstube oder
Kammer für alte und kranke Familienmitglieder oder zur Ausübung
eines Handwerks, außerdem neben der Küche eine besondere Speise- und
Vorratskammer." Nachdem das mecklenburgische Heimatsrecht durch das
Reichsgesetz über den UuterstützUngswohnsitz ersetzt ist, wird den Hänslern
lnusichtlich der Anlegung mehrerer Wohnungen in der Hänslerei und
hinsichtlich deren Vermietung freie Hand gelassen.

Die Häusler im Domauium erhalten Feuerung, ärztliche Behandlung
und Medizin, sowie Anspannung unter denselben Bedingungen wie die
Einlieger. Sie pachten sich etwa 100 Quadratruten Land und halten
wie die Tagelöhner eine Kuh und ein oder zwei Schweine. Land und
Vieh besorgt die Frau, während der Häusler das ganze Jahr aus Arbeit
geht. Auch hier reicht der Lohn des Man es zur Erhaltung der Familie
uicht aus, sondern die Arbeit der Frau in der kleinen Wirtschaft uud
deren Ertrag müssen das Feblende aufbringen.

Die ritterschaftlichen Gutsbesitzer haben sich mit Rücksicht aus die
größere Unabhängigst der Tagelöhner und Handwerker, welche durch
deren Loslösnng vom Gipsverband entsteht und auf die möglicherweise
erwachsenden Armenlasten, bis heute nicht entschlossen, Häusler in größerer
Zahl anzusetzen, obgleich sie sich durch die Verordnung vom 20. Mai 1868
die Ermächtigung geben ließen, „2 Prozent des Gutsareals zur Er-
richtnng von Erbzinsstellen wegzugeben." 1903 gab es in der Ritterschaft
einschließlich der Klostergüter nur 246 Häusler, während im Domanium
9955 vorhanden waren und hier ihre Zahl fortgesetzt wächst.

Was aber die B ü d n e r betrifft, welche, wie wir im dritten Kapitel
gesehen haben, auf Grnnd der Verordnung vom I L März 1753 angesetzt
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wurden, um den Herzogen zu ermöglichen, den Pachthöfen die kontraktlich
vorgeschriebene Zahl von Fronbauern zu liefern und die durch die langen
Kriege und ihre Folgen verwüsteten und entvölkerten Bauernhufen wieder
zu bevölkern und zu bebauen, so wurden sie durch die kapitalistische Eni
Wickelung der Landwirtschaft, durch die Aufhebung der Leibeigenschast
und die ihr folgende Separierung und Regulierung der Bauernhufen
und der Dorfweide, zu kleinen selbständigen Landwirten. Gegen Ver-
zicht auf ihr Weiderecht und ihre sonstigen Rechte an der Torffeldmark
und den Waldungen erhielten sie bei den Feldregulierungen je nach den
Umständen insgesamt etwa 21/, bis 4 Hektar Land, anfangs in Zeitpacht
und später bei der Vererbpachtung der Bauernländereien unter denselben
Bedingungen wie die Bauern in Erbpacht. Sie halten jetzt gewöhnlich
ein Pferd und zwei Kühe.

Zwar hatte der Herzog Friedrich Franz 1. am 8. April 1809, als
er von der Lieferung von Fronbauern an die Pachthöfe freigeworden und
die proletarische Arbeitsverfassung auf denselben eingeführt war, die
Verordnung erlassen, daß danach Büdner nur noch mit 100 Quadrat
raten zum Hans-, Hof- und Gartenplatz ohne Weidefreiheit und ohne
Holzgerechtigkeit angesetzt werden sollten. Indessen diese Verordnung
kam, da man bei dein wachsenden Uebersluß an Tagelöhnern neue Tage-
löhner nicht gebrauchen konnte, wenig zur Ausführung. Bei den Regu-
lieruugen der Dorffeldmarken ergaben sich aber fortgesetzt Ackerstücke,
die sich vorteilhaft nur zu kleinen selbständigen Wirtschaften benutzen
ließen, und die Großherzogliche Kammer, welche niemals den Vorteil der
Landesherrschaft aus den Äugen ließ, benutzte sie, um neue Büdnerstellen
von mindestens 11/4 bis r/2 Hektar anzusetzen. Diese kleinsten Büdner
sind freilich bis zu einem gewissen Grade ans Tagelohn oder Handwerk
und Gewerbe angewiesen. Namentlich in der Nähe von Städten, wo
guter Absatz der Gartengewächse und der Erzeugnisse der Viehzucht zu
erwarten war, wurden ganze Kolonien dieser kleinen Büdnereien angesetzt.
Sie wurden in. der Zeit der großen Wohnungsnot vor 1850 die Unter-
kunft der Einlieger und der ausgeworfenen Tagelöhner, die vom Amt,
meist auf Grund von Bestimmungen in den Büdnerbriefen, auf Kosten,
der Amtsarmenkasse dort untergebracht wurden. Allen Büdnereien war
in Verfolg der früher dargelegten Großherzoglichen Heimatsrechtpolitik
die Bestimmung gemein, daß, wie es in der Verordnung vom 27. Sep¬
tember 1838 heißt, „der Büdner weder mehr Gebäude noch in denselben
mehr Wohnungen als Amts- und Cammerwegen zugestanden worden,
anlegen dars." Alle sind in Verfolg der gekennzeichneten Politik der
Erhaltung der stufenweisen Verteilung von Grund und Boden der Be-
stimmung des § 10 der Verordnung vom 27. September 1838 unter-
worfen: „Seine Büdnerstelle muß stets, so wie sie von der Cammer ein
gerichtet worden, unverändert und mit den Gebäuden zusammen bleiben,
darf daher weder teilweise veräußert, noch in Erbfällen geteilt, eben so
wenig mit andern Stellen zusammen gezogen und mit Servituten be¬
schwert werden, und sollen alle solche contractswidrigen Veränderungen
null und nichtig sein und dem Befinden nach die Zurücknahme der ver-
liehenen Büdnerstelle zur Folge haben."

1903 waren im Domaniuni 7013 Büdnerstellen vorhanden. In der
Ritterschaft einschließlich der Klostergüter gab es nur 155. Die Ritter¬
schaft hält alles fern, woraus sich ein freieres Leben enwickeln und eine
Erschütterung ihrer politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Machtvollkommenheit erwachsen könnte.
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VI.
Lage der Landarbeiter nach Gründung des Deutschen Reichs. Zwei
Tagelöhner-Berichte. Zwei Deputatistcnvcrträgc. Gesinde. Ausschluß
der Landarbeiter von den reichsgesetzlicheu Arbeiterschutzbestimmungen.
Ausschluß vom Vereinigungsrecht Weitere Fesselung durch landesgesetz-
lichc Ausnahlnegesetze. Schnitter und Wanderarbeiter. Ein Schnitter-
vertrag. Brief eines Vorschnitters. Bericht eines Schnitters niif dem
sozialdemokratischen Parteitag 1904. Verordnung vom 28. April

Die Gerichte. Beschlüsse des sozialdemokratischen Parteitages.
In beut politischen Gebilde der bürgerlich-kapitalistischen Pro-

duktionsweise, dein Deutschen Reich, hat der nrecklenburgische Land-
Arbeiter, entsprechend der Langsamkeit, mit der diese Produktionsweise
in Mecklenburg eingedrungen ist, auch nur langsam in der Abstreisung
der feudalen Formen des Arbeitsvertrages Fortschritte gemacht. Gesinde
und Tagelöhner sind Bestandteile oder Anhängsel des Haushalts oder
der Wirtschaft des Gutsherrn verblieben. Die Trennung vom Hanshalt
des Unternehmers, das Charakteristische des modernen Arbeiters, ist bei
ihnen nur wenig weiter entwickelt worden. Die Auffassung ihres Arbeits-
Vertrages als ein höriger Zwangsdienst ist der Grundton der Gesetzgebung
und Rechtsprechung geblieben. Freilich sind die sogenannten Depu¬
tat i st e n bedeutend vermehrt worden. Sie sind wie die Tagelöhner
mit ihrer Arbeitskraft, ihrer Wohnung, ihrem eigenen Zwergbetriebe,
ihrer Gutsuntertänigkeit an die Gutsherrschaft gebunden, stehen auch
sonst in demselben Jahresvertragsverhältnis zu derselben wie die Tage-
löhner, sind aber nicht wie diese am jeweiligen Erdrusch der Gutsernte
interessiert, sondern erhalten eine im Voraus bestimmte, feste Menge
Getreide (das Deputat» als Teil ihres Lohnes. Selbstredend ist diese
Zahlungsart aus Profitinteressen der Gutsherren entstanden, und ist
diese Menge geringer festgesetzt, als sie voraussichtlich bei dem üblichen
Erdruschanteil ausmachen würde. Gleichzeitig bat der Gutsherr damit
ein neues Mittel gewonnen, durch Qualitätsauswahl des Deputats je
nach dem Wohlverhalten des Deputatisten denselben gefügiger zu machen.
Aber anf der anderen Seite ist die Abhängigkeit von dein Ertrag der
Gutswirtschaft aufgehoben und insofern die wirtschaftliche Selbständigkeit
erhöht.

Das Streben der ländlichen Arbeiterschaft aber nach größerer Wirt-
schaftlicher und persönlicher Freiheit, die wachsende Unerträglichkeit der
wirtschaftlichen und Persönlichen Abhängigkeit des Gesinde- nnd Tage-
löhnerverhältnisses, andererseits die zunehmende Umgestaltung der land
wirtschaftlichen Arbeit in Saisonarbeit durch die zunehmende Einführung
landwirtschaftlicher Maschinen, durch die intensivere Kultur, insbesondere
die Hackfruchtkultur, hat die Zahl des Gesindes und der Tagelöhner in
fortgesetzt steigendem Masze vermindert nnd die der Einlieger und Häusler
vermehrt, nnd dadurch die Zahl der „freien" Arbeiter, derjenigen, welche
die Trennung vom Haushalt des Unternehmers beinahe durchgeführt nnd
in ein fast reines Lohnverhältnis zu ihm getreten sind.

Das eigentlichste Produkt der modern kapitalistischen Ausbeutung
des Grund nnd. Bodens nnd der Arbeitskraft sind aber die Wander-
arbeiter, jene von jedem landwirtschaftlichen Produzenten-Interesse los
gelösten, reinen Verkäufer ihrer Arbeitskraft. Getrennt von ihren Volks-
genossen und ohne Verbindung mit den mecklenburgischen Landarbeitern,
ohne Schutz der Regierungen, sind sie den Raubgelüsten des christlich¬



patriotischen agrarischen Großkapitals, sind sie schintichvollxrRechtlosigkeit
und Ausbeutung preisgegeben.

Nun unterliegt es keinem Zweifel, daß der Fortschritt der kapita¬
listischen EntWickelung in der Landwirtschaft die Tendenz hat, die Wirt-
schriftlicheLage der Landarbeiter zu verschlechtern und die Unsicherheit
ihrer Existenz zu erhöhen. Wie es aber der städtischen Arbeiterschaft unterFührung der Sozialdemokratie gelungen ist, dieser Tendenz entgegen zuarbeiten und sie vielfach zu überwinden, den Lohn zu heben, die Arbeits-
zeit zu kürzen, die Arbeitsbedingungen, die Behandlung zu verbessern, dasDeutsche Reich anzutreiben, Schutzbestimmungen gegen die Ausbeutungund für die Hebung der gewerblichen Arbeiterschaft zu erlassen, wie es ibrgelungen, ihre gesellschaftliche Stellung zu verbessern, den Anfang ihrerErhebung aus der wirtschaftlichen Sklaverei in die wirtschaftliche Freiheit,aus der Barbarei in die Zivilisation zu machen, so muß und wird dies auchder Landarbeiterschaft unter Führung der Sozialdemokratie gelingen.Eine gewaltige Aufgabe ist freilich zu bewältigen! , Je näher die Sint-flnt des rein kapitalistischen Verkaufs der Arbeitskraft dem ländlichen
Arbeiter rückt und ihn zu verschlingen droht, um so mehr und um so
schneller wird er aufgerüttelt werden, und mit aller Kraft gemeinsam mitseinen Klassengenossen an seiner Befreiung arbeiten. Namentlich aber istes die Pflicht der fortgeschrittenen Genossen auf dem Dorfe und auf dem
Gute, für die Aufklärung und politische Erziehung ihrer Arbeitsgenossen
sortgesetzt tätig zu sein und dieselben für die große Aufgabe der Befreiungzu begeistern. Dann wird es schneller voran gehen als bisher.lind nun zu den Einzelheiten.

Anschaulich erscheinen dieselben in dein mir eingesandten Berichteines Tagelöhners aus dem nördlichen Mecklenburg, der»hier seine Stellefinden mag:
„Das Gut, auf dem nur Getreide und Futterrüben gebaut werden, istmit Wiesen und Gehölz etwa 300 Hektar groß. Außer dem gräslichen

Schloß befindet sich auf demselben die außer Betrieb gesetzte Meyerei, diein ein Wirtschaftshaus umgebaut worden ist, enthaltend Inspektor-wohnung, zwei Gesindestuben, eine für die Mädchen, die andere für dieKnechte, eine Gesindekücheund Abwaschküche. Ferner eine Reitbahn, einprachtvoller Kutschstall, verbunden mit Besuchs-Pserdestall, ein ArbeitsPferdestall, eine Remise sür Luxuswagen, ein Viehhans, ein Schweine-haus, zwei Schafställe, zwei große Scheunen, ein Kornschuppen, ein Eis-feiler und Kartoffelkeller, außerdem ein Dampfkessel zum Kartoffelkochen
für die Schweine.

An Maschinen sind vorhanden, eine Pferde-Dreschmaschine und eineDamps-Dreschniaschine, eine Lokomobile und Strohpresse, eine Häcksel¬maschine, verbunden mit einem Pumpwerk zum Tränken der Kühe, eineneue und eine alte Mähmaschine, eine Säemaschine, zwei Pserde-Harken.ein Henwender, zwei dreischarige Pflüge usw.
Links und rechts von der Chaussee liegen je drei Tagelöhnerkaten, inzwei derselben sind je 5 Wohnungen, in einem 3 und in dreien je 4 Woh¬nungen, im ganzen also 25 Wohnungen. Jede Wohnung besteht auseiner Wohnstube 4 4 X 2I/3 Meter, zwei Schlafkammern je 3Vs' X 2'/»X 21 L,Meter, einer Küche 4 3 X 21;ä Meter, einer Speisekammeror4 ; 2 X 2 Meter und dem Keller 1,80 2 X 3>/zMeter.
Die Mauern sind so dick,wie ein Ziegelstein lang ist. Das Dach istmit Steinen bedecktund oft undicht. Tie Fenster in der. Stube und denKannnern sind 1 Meter hoch, 3/4 Meter breit und enthalten 9 Fenster-scheiden. In der Küche und in der Speisekammer sind die Fenster viel



Heiner. Sie sind sämtlich so undicht, daß Bei Regen- oder Tauwetter das
Wasser fortgesetzt durchsickert.

Dicht hinter den Katen liegen die Schweinehäuser, von denen jedes
so viele Abteilungen wie der Katen Wohnungen hat. Hinter den
Schweinehäusern sind die Mistgruben. Einen Abort giebt es nicht. Die
Wohnungen sind die besten, welche ich in dieser Gegend angetroffen habe.

In den 25 Wohnungen wohnen mit ihren Familien 10 Tagelöhner
«Drescher). 5 Deputatisten höherer Art: der Gärtner, der Bediente, der
Kutscher, der Rademacher und der Vogt, 6 Deputatisten niedriger Art:
3 Pferdeknechte, 1 Schäfer, 1 Kuhfütterer und 1 ^chweineknecht, weiterhin
zwei „Fremde" die Miete bezahlen, aber täglich auf dem Hofe arbeiten,
schließlich eine alte Witwe. Eine Wohnung, die leer steht, wird in,
Sommer von einer Schnitterfamilie bezogen.

Die Taglöhnerfamilien sowohl, als die 6 Deputatisten niedriger Art,
mit Ausnahme des Schäfers, der einen Schäferknecht hält, müssen je einen
Hofgänger halten, fodaß 15 Hosgänger ans den Katen zu Hofe gehen. Die
Hofgänger bestehen aus 7 Fremden, von denen 3 Mecklenburger und
I sogen. Utländer, einer ist der Schwiegervater, 3 sind die Ehefrauen und
l sind die Söhne der betr. Tagelöhner. Nächstes Jahr sollen 3 Töchter
der Tagelöhner zu Hofe gehen und eine Ehefrau weniger. Die Hofgänger
schlafen in der einen Kammer, während die Kinder der Drescher- oder
Deputatistenfmuilien in der andern Kammer und die Eheleute in der
Küche schlafen.

10 Minuten von hier liegt der Krug. Der Inhaber ist gleichzeitig
Schmied und Müller. Links von der Chaussee liegen zwei Kätner. Sie
haben je 10 000 Quadratrnten Acker schlechtesterQualität. Ihre Häuser
sind halb verfallen, ^ie können kaum leben und sind aus Kinderarbeit
angewiesen. Jeder derselben beschäftigt drei Schulkinder. Dem Grafen
müssen sie ein halbwüchsiges Füllen oder 240 Mk. als Abgabe bezahlen.

Das unverheiratete Hofgesinde besteht aus 5^ Pferdeknechten nnd
1 Stalljungen, 5 Mägden, im Sommer noch einem Schulkinde von 12 bis
13 Jahreil, außerdem einer Obermamsell mit 2 Lehrmamsells, 2 Stuben¬
mädchen, ferner 1 Gouvernante und 1 französischen Bonne. Schließlich
der Inspektor.

Die ledigen Knechte erhalten bei freier Kost und Logis 150—180
Mark Lohn jährlich, der Stallbursche 120 Mk. jährlich. Die Mägde er-
ballen dasselbe. An Kost bekommen sie für die Woche 1 Pfund Butter,
10 Pfund Brot, sonst täglich wie üblich Kartoffeln, Speck, Meierei-Milch-
flippe'.

Es bestehen drei Küchen: eine für die Leute, eine für das Wirtschafts-
personal und eiue für die gräflichen Gnaden.

Der Schäferknecht, den der Schäfer beköstigen und logieren muß, er-
hält vom Hofe jährlich 180 Mk. Der Hofgänger erhält vom Tagelöhner
außer freier Kost und Logis, freier Reinigung.und Ausbesserung der
Wäsche und der Kleidung 90—100 Mk. jährlich. Dagegen bezieht der
Tagelöhner vom Hofe für die Arbeit des Hofgängers vom 21. Oktober bis
1. April 38 Pf. täglich und vom 1. April bis 24. Oktober 50 Pf. täglich.
30 Tage, 15 im Winter und 15 im Sommer, muß der Tagelöhner den
Hofgänger unentgeltlich zu Hofe schicken,angeblich als Entgelt für die'Wohnung

und die Kuhhaltung.
Der Lohn des Hofgängers wird den Tagelöhnern halbjährlich, den

Deputatisten, deren eigener Lohn einbehalten wird, jeden Sonnabend
ausbezahlt. Der Hofgänger selbst erhält seinen Lohn vom Tagelöhner-
öder Deputatisten wöchentlich.
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Der V e r d i e n st d e s Tagelöhners berechnet sich wie folgt:
1. Tagelohn

vom 24.10. bis 1. 4. 150 Arbeitstage ä 64 Pf. — 96,— Mk.
I j ni ja I -^0 „ a 7o „ 15, ,," L 4- " ) 30 „ a lMf.= 30 — „ 141, Mk.

2. Hofgängerlohn
vom 24.10. bis 1. 4. 135 Arbeitstage ä 38 Pf. = 51,30 Mk.„ 1. 4. „ 24.10. 185 „ n 50 „ =67,50 „ 118,80 Mf.

3. Naturalis n
Drescherkorn (100 Tage Akkordarbeit bei der Dampsdresch-Maschineum den 21. Scheffel) im Gesamtwert von höchstens 300, Mk.Wohnung

60,-Futter und Weide für eine Kuh
5000 Sodeu Torf, die er selbst pressen muß(iiit Fuder Holz
Land: 105 Ouadratruteu Kartoffelland, gedüngt, a 25 Pf.40 „ Gartenland, uugedüngt, ä 15 Pf.

80,—
15,—
6,—

26,25
6,—

753,05 Mk.
Die baren jährlichen Einnahmen des Tagelöhners sind also 259,80Mark. Seine baren jährlichen Ausgäben betragen für eins Familie von5 bis 6 Köpfen und den Hofgänger

1. M ateriaIw a r e n:Kaffee 24,- Mk.Zucker 15,- „Salz 10,— „Buchweizengrütze und Reis . . : 18,— „Essig 6,—
Branntwein und Bier 24,— „Grüne und gesalzene Heringe 10,— „Petroleum 10,— „Seife 8,— „Stiefelschmiere und Wichse 4,- „Tabak 5,- „ 134,— Mk.

2. Kleidung:Zeug 95,- Mk.Leibwäsche 20,— „Schuhzeng 44, 159, - Mk.
3. Son st ige Ausgaben:Erhaltung und Erneuerung des Geschirrs . . . 3,— Mk.Beiträge für Alters und Invalidenversicherung

<2.Lohnklasse) einschließlichder des Hofgängers
(1. Lohnklasse) 17,68 „Brandkassenprämie 4,— „Beitrag zur Kuhkasse 3,— „Steuer 6,— „Schulgeld 6,— „Zeitungen, Bücher usw 10,— „Reisen, Vergnügungen, Unvorhergesehenes . . 10,— „ 56,68 Mk.• 4. Lohn a n d e n H o s g ä n g e r . . 100,— Mk.

449.68 Mk.
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Die baren Auslagen können kaum niedriger gehalten werden. Di?
baren Einnahmen verringern sich aber um den Tagelohn eines jeden
Tages, den der Tagelöhner oder sein Hofgänger krank ist lind nicht zur
Arbeit gehen kann. Denn dann wird ihm der Tagelohn abgezogen.
Krankengeld bekommt er aber nicht, denn Krankenversicherung gibt es
nicht.

Der Tagelöhner hat also bei 259,S<^ Mk. baren Einnahmen
4-49,68 Mk. bare Ausladen zn machen. Er kann dies nur dadurch tu»,
daß er aus den Erzeugnissen seiner eigenen kleinen Wirtschaft sich einige
Bareinnahmen verschafft durch den Verkauf eines Schweines, einiger
Gänse, etwas Butter usw., und namentlich dadurch, daß seine Frau und
seine Kinder mitverdienen. Sein Naturallohn an Drescherkorn reicht,
wenn es gut geht, gerade aus zur Nahrung der Familie und des Hof-
gängers und zum Fntter für das Vieh. Die Hauptsache für den Lebens-
unterhalt muß aber auch hier die eigene Wirtschaft liefern: Kartoffeln^Milch, Butter, Fleisch (geschlachtetes Schwein) usw. Wollte der Tage-
löhner sich und seine Familie und den Hofgänger aus dem Arbeits-
verdienst vom Hofe ernähren, so müßten sie verhungern.

Die sämtlichen D e p-n.t a t ist e n haben an Wohnung, Gartenland,.
Kartoffelland, Kuhhaltuug, Feuerung, Hofgangertagelohn dasselbe wie
die Tagelöhner. An Lohn erhalten die «i Deputatisten niedriger Art
150 Mk. und die höherer Art 200 Mk. für das Jahr. Der Kutscher er¬
hält auch freie Livre. An Depntatkorn erhält jeder Deputatist 34 Scheffel
Roggen, 14 Scheffel Gerste, 4 Scheffel Erbsen und 4 Scheffel Hafer
(1 Scheffel a 40 Liter). Diese Deputatisten stehen sich also noch etwas
schlechterals die Tagelöhner. Tie F r a u e n der Tagelöhner und Depn-
tatisten werden zum Melken uni>znm Waschen auf den Hof gefordert und
dann in der Ernte zum Binden und Laden. Sie erhalten wie die Tage-
löhner 64 Pfg. per Tag.

Die f r e i e n A r beit e r verdienen im Winter 4 bis 5 Monate
1 Mk. den Tag. Im März erhalten sie 4,25 Mk., im April 1,50 Mk., im
Mai und Juni 1,75 Mk., im Juli 2,00 Mk., im Atignst 2,50 Mk.,
2 Wochetzim September 2,00 Mk. und den Rest des September 1,75 Mk.,
2 Wochen itn Oktober 1,50 Mk., danach bis zum 24. Oktober 4,25 Mk. und
dann wieder 1,00 Mk. Sie erhalten außerdem Mittagskost ohne Speck
oder Fleisch und nur in der Ernte volle Beköstigung.

Im Winter werden auf dem Gute 3, während der Ernte 13 sogen,
freie Arbeiter beschäftigt.

Die Anrede der Dienstboten ist recht vertraulich, immer mit dem
„Du", bei den kleinsten Versehen grobe Schimpfworte. Ter Herr In-
spektor (er versucht es gerade so oft nicht mehr) prügelt auch noch gern,
wo er es glaubt tun zti können. Hofgänger und sogar Tagelöhner und
deren Frauen werden, weil viele früher auf dem Hofe dienten, von ihm
mit „Du"-^aUch mit „Hei" oder „Set" angeredet.

Drei schwangere Frauen gehen zu Hofe. Zie müssen binden, laden
gerade wie die Männer.

Im Winter wird vom frühen Morgen, wenn es graut, gearbeitet bis
abends, wenn es dunkelt, im Sommer von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr
abends, beim Einfahren noch länger. Der Weg vom Feld nach Hause,
auch wenn er 8/4 Stunden beträgt, gilt nicht als Arbeitszeit. Die
Mittagspause beträgt i1/-. Stunden, vom Hofe ab nnd zu Hofe gerechnet,
sodatz die Leute höchstens 1 Stunde zu Hause sind. In der Ernte beträgt
die Mittagspause nur l Stunde. Frühstückspause nnd Vesperpause be¬
tragen je V- Stunde, beim Einfahren 20 Minuten. Vom 24. Oktober
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bis 1. April fällt die Vesperpäuse weg. Niemand darf zu Frühstücks- undVesperzeit die Arbeitsstelle verlassen, noch weniger nach Hause gehen.Schnitter (Sachsengänger> werden auf dem Gute, da keineZuckerrüben, sondern mir Futterrüben gebaut werden, wenig gebraucht.Anfangs April kommt eine Schnitterfamilie, bestehend aus 5 Personen,Mann, Frau, 2 Töchtern von 16 und 18 Iahren und einem Sohn von20 Jahren. Ende November reifen sie wieder ab. Sie wohnen in derleeren Katenwohnung. Sie arbeiten in der Ernte im Akkord und arbeitendann 2 bis 3 Stunden per Tag länger. Für Mähen und Binden vonRoggen und Weizen erhalten sie per Morgen 3,00 Mk. Die 5 PersonenHäven 22 Morgen Roggen und 21 Morgen Weizen in je ll/2 Tagenfertig gestellt, also etwa 2,90 Mk. pro Person und Dag dabei verdient.Für Mähen und Binden von Hafer erhalten sie 2,50 Mk. per Morgenund haben 23 Morgen in 1 Tagen zu Wege gebracht, was etwa 2,87 Mk.pro Tag und Person ausmacht. Für das dreimalige Hacken und ein-malige Verziehen der Futterrüben erhalten sie 14 Mk. per Morgen. Siehaben 33 Morgen in 35 Tagen geschafft, sich also dabei aus nicht ganz2,07 Mk. per Tag gestanden. Für das Ausheben der Rüben erhalten sie(>Mk. für den Morgen und haben die 33 Morgen in 11 Tagen ansgehoben, dabei also etwa 2,83 Mk. für den Tag und die Person verdient.Daun haben sie 27 Morgen Kartoffeln zum Preise von 1,25 Mk. perMorgen in 5 Tagen eingepflanzt, also dabei 1,35 Mk. per Tag undPerson verdient. Außer der Ernte verdienen die Frauen 1,00 Mk. unddie Männer 1,50 Mk. per Tag. Neben dem Barlohn haben sie dieWohnung frei, Kartoffeln so viel sie brauchen und täglich 4 bis 5 LiterMagermilch."
Der Tagelöhner schreibt weiter: „Als ich Torf beim'Schulmeister ab-lud (der Schulmeister bekommt 9000 Soden), erlaubte ichmir dieDreistigfeit, in die Schulstube hineinzusehen. Aber ich erschrak: Alte schäbigeBänke, kaum eine Wandtafel und keine Landkarte. Der Schulmeister kaman. Ich fragte ihn: „Wo ist die Landkarte?" Er lächelte hämisch:„brauchen wir eine? Da ist sie", sagte er. Und richtig, da war sie. Aberwie sah sie aus: bestaubt, schmutzig, „linser liebes Vaterland," sagte er,„mehr brauchen wir nicht, denn der Mecklenburger komnit nicht da raus."— 5>mWinter, d^h. vom 21. Oktober bis Ostern, ist an 5 Wochentagen je5 Stuudeu, im Sommer an 1 Tagen je 3 Stunden Unterricht. 21/.,Monate sind Ferien.
K i n d e r von 13—14 Jahren können mir schlechtaddieren und sub-trahiere», aber arbeiten können sie. Wenn es Ferien gibt, müssen sie vomfrühen Morgen bis in die späte Nacht arbeiten und bekommen 30 Psg. fürden Tag. Einst kam der Gras an, als die Kinder trinken wollten, da schrieer aus voller Kehle: „Verdammte Göhren, wo habt Ihr Euer Arbeits-geschirr?" Dem Grafen kann keiner genug arbeiten. Er steht zwei bisdrei Stunden hinter uns, da darf sich keiner gerade machen, sonst brüllter los: „Fauler Hund, willst Du was tun!"
Seine Frau trägt Muckerschriften im Dorf umher, verteilt alteSachen, welche die Komtessen nicht mehr tragen mögen, und spricht mitjedem.
Zu der Schule gehören 3 Ortschaften. Diese stellen 50 Kinder, vondenen 12, von Ostern bis zum 24. Oktober, in Dienst sind, teils als Hüte-jungen, teils «ls Kükenmädcheu. Hier beim Grasen ist auch ein 12jähriges

Kükenmädchen, die dabei auch Kartoffel schälen muß. Diese Dienstkinder
bekommen, wenn sie das 11. Jahr erreicht haben, vom Pastor ans Grundeiner Prüfung einen Dienstschein. Bei der Prüfung ist alles andere
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Nebensache, wenn die Kinder nur Katechismus, biblische Geschichte, Ge-
sänge aus dem Kirchengesangbuch und Bibelsprüche zur Genüge wissen.

Die Dienstkinder verdienen 36—42 Mk, Lohn von Ostern bis zum
•24. Oktober. Aber auch die. Kinder, welche keinen Dienstschein haben,
gehen täglich 1/x Dag auf Arbeit und verdienen 15 Psg."

Der Tagelöhner schließt seinen Bericht wie folgt: „Nun können Sie
sich denken, was uns unbedingt nötig ist: Erstens ein durchgreifendes Ar-
beiter- und Kinder-Schutzgesetz, zweitens Verkürzung der Arbeitszeit,
drittens Koalitionsrecht."

Ein anderer Tagelöhner von erneut, Gute aus derselben Gegend, auf
dem namentlich Zuckerrüben gebaut werden, gibt dieselben Auskünfte über
die Löhne und sonstigen Einkünfte.

„Die Tagelöhner," schreibt er, „falls sie nicht dreschen, erhalten alle
14 Tage 1 Scheffel = 40 Liter Roggen vom Speicher für 3,50 Mk., alle
4 Wochen 4 Scheffel Gerste für 2,25 Mk. Es ist dies eine Wohltat für
diejenigen, welche eine Familie von 5 bis 6 Köpfen haben, sonst hätten sie
oft kein Brot im Hause; denn welches zu kaufen, dazu reicht der Wochen-
lohn häufig nicht. Jeder Tagelöhner kann sich2 Zuchtgänse halten .. Dafür,
daß sie dieselben auf dein Acker des Herrn hüten lassen, müssen sie dem
Herrn im Herbste die beste 4V. junge Gans liefern. Auch müssen sie ihm
eine Henne mit Küken geben, erhalten aber die Henne später zurück."

„Die Frauen werden hier nicht viel zur Arbeit gefordert, nur in der
Ernte mal, wer Lust hat, zum Binden für 10 Pfg. die Stunde und zum
Laden für 45 Pfg. die Stunde. Nur zum Melken der Kühe werden sie
genötigt, «ie erhalten 30 Pfg. täglich für das Melken morgens und
abends. Aber die Frauen sträuben sich gegen diese Arbeit und mit Recht,
da sie dabei zu Schaden kommen können und nicht versichert sind. Die
Frauen haben auch keine Jnvaliditätskarte. Auch haben sie genug zu
Hause zu schaffen, wenn sie etwas -auf Ordnung geben; und ihre Schweine,
Hühner imb Gänse wollen alle ihre Aufwartung haben. Geht die Frau
früh um i /., Uhr zum Molken, so mich sie schon um I Uhr aufstehen und
ist dann, da auch das Melken sehr anstrengend ist, den Tag über
müde. Daher weigern sich einige. Es nützt ihnen aber nichts. Sie
werden auf andere Art kujoniert, so daß sie es aus Angst tun. Der Herr
macht es mit den Tagelöhnern, die er jetzt annimmt, gleich ab, daß die
Frau sich verpflichten muß, täglich zu melken, und zahlt dafür 400 Mk.
jährlich."

„Die Knechte bekommen 225 Mk. jährlichen Lohn, freie Kost und
Schlafkammer. Die Schlafkammer ist oben auf dem Pferdestall. Unter
Ratten- und Mänsegeguietsche schnarchen sie wie die Pferde. Ein nur mit
Latten bedeckter Boden, durchsichtig, nur so fest, daß er nicht zusammen
bricht, rechts Heu, unten links aus rohen Brettern gezimmerte Bettstellen,
feuchte Ober- wie Unterbetten. ( Die Knechte werden um 3 auch 3y4 Uhr
morgens geweckt, damit sie Futterkorn holen, ihre 4 Pferde füttern, putzen
uud aufschirren. Indessen müssen sie sich gewaschen, gekämmt und Kaffee
oder Suppe, sogenanntes Morgenbrot, gegessen haben. Bei 4 Pfund
Butter können solche junge Mägen nicht noch die Woche durch Butterbröde
essen.

Die Pferde werden des Mittags 1V2 Stunden gefüttert, während
des Einfahrens 4 Stunde und in der Säezeit s/4 Stunde. Nach Feier-

• abend haben die Knechte noch 4 Stunde im Pferdestall zu tun. Ihre Ar¬
beitszeit beträgt im Sommer mindestens 16 Stunden, den Weg vom Feld
nach Hause nicht eingerechnet. Die Leute, welche mit Pferden arbeiten,
müssen, wenn sie nur 1 Stunde Mittagspause haben, solange die Pferde
fressen, andere Arbeit verrichten.
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Die Leute werden hier entnervt. Sie schinden sich so hin, müssen
Sonntags ihr Holz klein machen, ihre Haus-, Garten- und Feldarbeit Der-
richten, und fürchten, falls sie Sonntagsvormittags arbeiten, dm Gen¬
darmen mehr als Moses Gottes 3. Gebot. Dem Herrn fällt es-aber nicht
ein, ihnen in der Woche Zeit für ihre Arbeit zu geben.

Wenn der 10-Stundentag im Reichstag beraten wird, sagen Sie den
Herren, die Landarbeiter verlangen ihn auch."

Diese Verträge gehören jedoch zn den besseren. Hier der Vertrag
^ines verheirateten Schweinefütterers (Deputatisten):

Arbe> itsv e r t r a g
Zwischen dem Gutsbesitzer Hans von Z. auf Gr. R. und dem

Schweinefütterer D.
Z 1. D. erhält eine Wohnung in einem Dorfkaten mit Stallung

zu einer Ziege und einem Schwein.
An Gartenland ca. 60 Quadratruten, von ihm selbst zn düngen,

und an Ackerland IVO Quadratruten, gedüngt vom Hofe.
4 Bunde Stroh ü 100 d pro Jahr.
6000 Soden Stück Torf gegen Bereitelohn; 1 zweispänniges Fu¬

der Buschholz gegen Hanlohn; Torf und Holz werden von Seiten des
Hofes angefahren, ebenso zugekauftes Holz, wenn dasselbe in der
R.schen Forst steht und zwar in dem Teile, Ivo der Forsthof liegt.

V- Fuder Grubenheu für eine Ziege ist von ihm selbst zu werben.
§ 2. D übernimmt die Wartung der Schweine mit allen dazu er

forderlichen Nebenarbeiten, wie Dämpfen der Kartoffeln, Ausdüngen
des Schweinestalles usw. Auch ist er verpflichtet, die ihm überwiesenen
Kühe zweimal am Tage rein und sorgsam auszumelken.

Das übliche Stallgeld für die Verkaufsschweine von 50 und 25 Pf.pro Fett- resp. Ferkelschwein erhält D., wogegen er verpflichtet ist, event.
Nachtwachen bei Schweinen zu übernehmen, welche beim Ferkeln sind,
und der, die vorübergehender besonderer Pflege bedürftig sind (Er
krankungen).

8 3. Tie Ehefrau des D. muß mitmelken gegen eine Vergütung
von 25 Pfg. für deu Tag; dafür soll sie bei der Bestellung zur Hofarbeit übersehen werden, jedoch nmsz sie beim Schafscheren, sowie in derHeu- und Kornernte helfen. O h n e G e n e h m i g u ugde r H err -
s chv f t d a r f sie in fremde Die n st e sich n i ch t b e -
s chä f t i g e n.

8 4. An Tagelohn wird gezahlt:
a) für Männer:

vom 1. November bis 31. März . . 0,5)5 Mk,
„ 1. April bis 31. Mai .... 1,20 „
„ 1. Juni bis 31. August . . . 1,70 „

1. September bis 31. Oktober . 1,20 ,,
Außerdem erhält der Mann alle 14 Tage 1 Scheffel Roggen.

b) für Frauen:
vom 1. November bis 31. März . . 0,<>0Mk.

„ I.April bis 30. Juni .... 0,75 ,,
„ 1. Juli bis 15. September . . 1, „
,, 16. September bis 31. Oktober . 0,75 ,,

§ 5. Der Arzt wird vom Hofe aus bestellt und bezahlt. Kranken-
pflege^ Arznei und dgl. Ansprüche sind ausgeschlossen, dagegen wird dievom Hofe angenommene Hebamme geholt.
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§ 6. Dieser Vertrag ist gültig vom 24. Oktober bis 23. Oktober
des nächsten Jahres; erfolgt zn Ostern keine Kündigung, dann Iciitft er
stillschweigend weiter.

§ 7. Gegen freie Lieferung von Kalk und Lehm hat D. das Aus-
weißen feiner Wohnung zu iiberneknnen; ferner die Reinhaltung der
Sohlen, Instandhaltung der Fenster seiner Wohnung.

8 8. Der Schwiegervater des T. geht für 50 Pfg. pro Tag in
Arbeit.

8 9. An JahreZmiete zahlt D. 00 Mk. für Wohnung und Garten.

25. April 1903. gez. Z.

Ter durchschnittliche bare Tagelohn dieses Deputatisten beträgt also
1,22 Mk., der Jahreslohn für 30l) Arbeitstage StttxMk. Das Stallgeld
für die Verkaufsschweine wird höchstens 60 Mk. betragen, soviel als er an
Jahresmiete nach 8 9 des Vertrages für Wohnung und Garten zu zahlen
hat. Ter Wert der 20 Scheffel Roggen, die er im Jahre zu erhalten hat.
berechnet sich a 4 Mk. der Scheffel, auf 104 Mk., der 100 Quadratruten
gedüngten Ackerlandes auf 23 Mk., der- Feuerung auf etwa 25 Mk. über
den bar zu zahlenden Bereite- bezw. Haulohn. Tie gesamten Bareinnah¬
men dieses Mannes betragen also, wenn man Stallgeld und Wohnungs¬
miete gegeneinander 'ausrechnet, 366 Mk. Seine Gesamteinnahmen an
Naturalien 154 Mk., sein Gesamteinkommen 520 Mk. jährlich. Das; er
davon nicht seinen, seiner Frau und seiner Kinder Lebensunterhalt be-
streiten kann, liegt klar auf der Hand. Ilm so weniger, als er nach dem
Vertrag seinen Schwiegervater «ls Hofgänger für 50 Pfg. pro Tag zu
Hofe schicken muß, während die Erhaltung dieses Mannes (Kost, Logis,
Kleidung und sonstige Bedürfnisse) wenigsten 1,00 Mk. pro Tag kostet.
Man stelle sich übrigens das Elend eines solchen alten Mannes vor, der,
nachdem er ein arbeitsames Leben hinter sich hat, für 50 Pfg. pro Tag.
also 150 Mk. pro Jahr, «ls Hofgänger sein Dasein fristen muß.

Es sind auch in diesem Falle die Einnahmen von der Arbeit der Frau
und der Kinder und die Erzeugnisse der eigenen kleinen Wirtschaft, welche
es dieser Familie ermöglichen, nicht zu verhungern. Es ist zu be-
merken, daß hier schon die Ziege an Stelle der Kuh getreten und daß das
ganze Getreide-Deputat in 26 Scheffel Roggen besteht.

Das Einkommen dieses Schweinesütteres im Betrage von 520 Mk.
c n t s p r i cht d e in du r ch s chn i tili ch e n A r b e M s verdie n st
der laud- und forstwirtschaftlichen Arbeiter. Denn das Mecklenburgische
Ministerium hat dasselbe für die Zwecke der Bemessung der Beiträge und
Renten der Unfall- sowie der Jnvaliditätsversicherung gemäß § 22 des
JnvaliditätS-Versicherungs-Gesetzes und § 6 des Landes-Unsall-Versiche-
rungs-Gesetzes für Männer auf 540 Mk. festgesetzt.

Inwieweit die Mecklenburgischen Landarbeiter sich bei diesem Ein-
kommen ausreichend ernähren können, ergibt deutlich ein Vergleich mit der
Ernährung und deren Kosten, welche die deutsche Marineverwaltung zur
Erhaltung der Leistungsfähigkeit ihrer Mannschaften für unumgänglich
notwendig hält. Die Wochenrationen der Marinesoldaten betragen pro
Kopf: 800 Gramm Rindfleisch, 750 Gramm Schweinefleisch, 800 Gramm
Hammelfleisch, 150 Gramm Reis, 300 Gramm Bohnen, 300 Gramm
Erbsen, 500 Gramm Weizenmehl, 200 Gramm Backpflaumen^ 300 Gramm
Kartoffeln, 340 Gramm Zucker, 5250 Gramm Brot, 455 Gramm Butter,
106 Gramm Salz, 105 Gramm Kaffee, 21 Gramm Tee, 0,11 Liter
Essig. Die Ernährung eines Marinesoldaten erfordert demnach jährlich:
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41,6 Kilo Rindfleisch a 1,20 per Kilo 49,92
39,0 Schweinefleisch „ 1,40 „ 54,60
41,6 Hammelfleisch ., 1,20 „ 49,92

7,8 .. Reis ,. 0,30 „ 2,34
15,6 Bohnen .. 0,30 ., 4,68
15,6 Erbsen 0,28 „ 4,36
26,0 Weizenmehl „ 0,26 „ 6,76
10,4 Backpflaumen „ 0,50 „ 5,20
15,6 „ Kartoffeln ., 5,20 „ 100 „ 0,82
17,68 Zucker ., 0,58 „ 10,25

273,0 „ Brot ,. 0,13 „ 35,41)
23,66 Butter „ 2,40 „ 56,785,51 Salz „ 0,18 „ 0,99

5,46 ,, Kaffee „ 1,80 „ 9,83
1,09 Tee ., 3,- „ 3,27
5.72 Liter Essig 0,20 „ Liter 1,14

296,35 Mk,
Die angesetzten Preise sind niedriger, als sie im Durchschnitt in Meck¬lenburg ans dem Lande betragen. Nimmt man nun an, daß eine aus3 Erwachsenen (Mann, Frau und Hofgänger) und 3 Kindern bestehendeArbeiterfamilie soviel wie 4V2 Marinesoldaten verzehrt, so erforderte dieausreichende Ernährung dieser Familie nach obiger Tabelle:

349,M.Mo Fleisch (Rind-, Schweine-, Hammelfleisch),1'5,5 „ Hülsenfrüchte (Reis, Bohnen, Erbsen»,167,0 „ Weizenmehl
1228,5 ,, Brot x.

und einen Gesamtaufwand von 1185,40 Mf. Wie weit entfernt ist aberdas Durchschnittseinkommen des mecklenburgischen Landarbeiters vonder Möglichkeit für die Ernährung seines Hausstandes diese Quantitätenan Fleisch, Hülsenfrüchte, Weizenmehl, Brot zu verwenden und den Be-trag von 1185,40 Mk, allein für Nahrung auszugeben! Die Kartoffelist zum größten Teil in seinem Haushalt an die «stelle von Fleisch, Hülsensrüchte und Brot getreten und tritt immer mehr tin deren Stelle, je mehrdie Landwirtschaft rein kapitalistisch betrieben wird, je intensiver der Be-trieb, je höher die Erträge und die Preise, je mehr der Getreidebau zuGunsten teils der Hackfruchtkultur,, teils ^der intensiven Viehzucht zurück¬tritt, je mehr dem Landarbeiter versagt wird, eine Kuh zu halten, je mehrsein Deputat an Ackerland und Getreide beschränkt wird, und solangediesem rein kapitalistischen Betriebe und seiner Profitgier der Landarbeitergefesselt ausgeliefert bleibt, der wirtschaftlichen Selbsthülfe durch aus¬nahmegesetzliche Landesstrasgesetze beraubt, ohne Anteil an der politischenGewalt des Landes, und ohne staatlichen Schutz gegen die ausbeutendeGier des Kapitals.
Es ist ein Zustand ähnlich dein, den das großindustrielle Kapitalunter der industriellen Arbeiterschaft erzeugte, als es den naturalwirt-schaftlichen Arbeitsvertrag der Handwerksgesellen sprengte und an seinestelle den reinen Lohnvertrag setzte, der Staat aber den politisch recht-und machtlosen Industriearbeiter nicht nur seiner unbeschränkten Aus-beutung überließ, sondern auch seine wirtschaftliche und politische Gegen-wehr unter Strafe stellte.
Dem Industriearbeiter ist es gelungen, ein Stück politischer Machtzu erobern und mittelst derselben das Recht auf Selbsthülfe und das Recht

-1
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auf Schutz des Staates gegenüber dem Kapital. Dem Landarbeiter muß
ein Gleiches gelingen.

Der folgende Deputatisteiwertrag aus den: Jahre 1904 zeigt, wo¬
hin die Tendenz des Bodenkapitals geht. Er ist vereinbart für das Gut G.,
ein Gut vor den Toren von Rostock, dessen Eigentümerin die Stadl
Rostock selbst ist, und von ihr verpachtet wird. Er lautet:

8 1. Der Deputatist hat das ihm überwiesene Gespan n Pferde
nach Vorschrift zu f ü t t e r n u n d z u p f I e gen, auch an Sonn-
und Feiertagen, und ^hat mit d i e s e m Gespann zu a r -
b e i t e n. Liegt dasselbe im Stall, so hat er alle a n d e r e n i h m
ii b e r w i e s e n e u A r b e i t e n auszuführen und das dazu gehörige
Handwerkszeug in ordnungsmäßigem, zur Arbeit brauchbaren Zu-
stände mitzubringen. Im R otfalle muß der Deputatist auch am
So u u t a g arbeite it. Denselbe n e u t b i n d e t von de r
Arbeit n u r K r a n k h e i t. Er hat jedoch sein Nichtkominen zur
Arbeit im Falle von Krankheit eine halbe Stunde vor Beginn der Ar-
beit dem Herrn B. durch Familienmitglieder 31t melden. Für jede n
durch .Sir a nkheit od e r s 0 n st i g c V 0 r k 0 in 11t11i ff e v e r -
s a u in t e 11 51 rbeitsta g i st H e r r B. b e r e ch t i g t, de M
D e P u t a t i st e n „z w e i M a r t" v 0 11seine 11t b a r e n L 0 h n
i n A b zu g z u b r i n g e n.

§ 2. Ter Deputatist ist verpflichtet, Herrn B. jeden Schaden, den
er durch eigene Schuld, sei es durch Nachlässigkeit — sei es mit Absicht

- anrichtet, zu ersetzen. Hierunter fällt auch, wenn er trotz wieder-
Holter Aufforderung zu I a u g f n m a r beitet. Herr B. ist be-
rechtigt, sich in Höhe des angerichteten Schadens a m L 0 h ndesDe -
P u t n t i st e n s cha d l 0 s z u h a l t e n.

§ 3. Der Deputatist hat sich eines anständigen, höflichen Be-
trägens zu befleißigen! sowohl gegen Herrn B. und dessen Familie, wie
dem Wirtschafter resp. Statthalter oder deren Vertretern gegenüber,
li n g e b ü h r l i ch e s B e t r a g e n einzelnen obengenannten Per-
sonen gegeniiber muß der Deputatist nach Bestimmung von Herrn B.
bis z u r H ö h e von 3 M k. (in Buchstaben: Drei Mark) sühnen,
u n d i st H e r r V. berechtigt, d i e s e S u in m e v 0 in L 0 h n e

des D e p u t a t i st e 11 w a h r z u n e h in e n.

Z 4. Sollte der Deputatist sich an d au e r n d un g e b ü h r l i ch
b e t r a g e n , sollte er sich zu Tätlichkeiten gegen obengenannte Per-
sonen hinreißen lassen, so ist Herr B. berechtigt, denselben sofort
a n s d e r A rbeitzn e n t l a s s e n und den Kontrakt einseitig auf-
znheben.

Der Deputatist muß b i n nen 24 St u n d e n nach erfolg-
t e r ® ündi g n n g in diesem Falle die W 0 h n n n g g e r ä u m l
h a b e n , widrigenfalls Herrn B. das Recht zusteht, i h u n n d seine
F a mi l i e mit Gewalt ans der W 0 h n n n g zu en t -
ferne u. ?l u ch w enn der Deputati st „z u ll u r e ch t"
z u s 0 f 0 r t entlassen sein sollte — i st e r d e 11n 0 ch
verpflichtet, die W 0 h n u n g mit seiner Familie

.und s 0 n st igem Anhalt sofort zu r ä u m e n u n d a n f
S ch a d e n e r s a tz.a n s P r ii che b e s ch r ä n k t.

Das gleiche tritt ein, wenn der D e p u t a t i st .d i e
Arbeit be r w eigert, ohne Erlau b n i s ei n f a ch aus
der Arbeit fortbleibt, sich grober Vergehen — sei es Haus¬
friedensbruch, Veruntreuungen usw. — schuldig macht. Jede
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weite r e Lohnzahl u u g u u d N a t u r a I l e i st u itg hörtm i t e r f o ls gter K ü » d i g u n g s o f o r t a u f.
Z 5. Eignet sich der Deputatist nach Herrn B.s Ansicht CvcidenPferden nicht so ist Herr B. berechtigt, ihn seines Postens bei denPferden zu entheben. In diesem Falle mutz der Deputatist sämtlicheanderen Tagelöhnerarbeiten verrichte», zu denen er sämtliches Geschirr,das verlangt wird, als Axt, Säge, Forke, Spaten, Schaufel, Bicke,Sense, Harke usw. in arbeitsrechtem Zustande mitzubringen hat.
Sj6. Die F ra n des Deputatisten verpflichtet sich, täglich zweimalzum Melken zu kommen, ferner zum Waschen, Schlachten, Schafewaschen und scheren, sowie in der Heu- und Korn-Ernte je einen halbenTag, wenn es verlangt wird. Im übrigen gelten die ind e u §§ 1, 2, 3 u n d 4 dieses Kontraktes e n t h <al t e n e nBeding n n g e n a n ch f ü r die Frau und hat dieselbe eben¬falls diesen Kontrakt zu unterschreiben. Ob gegebenen Falles wirk-liche Krankheit vorliegt, entscheidet in Streitfällen der Kämmerei-Arzt.
8 7. Die F r a u erhält Pro Arbeitstag 1 Mk. In der Heu- undKornernte 1,50 Ä>ck. Für das Melken Pro Tag 40 Pf., d o ch w i r dhiervon nur die Hälfte ausbezahlt, der Rest bleibtbis zum Ende d e s I a l>r e s stehen und verfällt a n

H e r r u B., i m Falle die F r a u i h r e k o n t r a k t l i ch e nVerpflichtungen n i ch t reget m ä ß ig erfüll t.
Die Arbeitszeit r i ch t e t s i ch n a ch B e st i m m u n gv o n H e r r n B.
K >ln d i g u n g s zeit ist Ostern zum 24. Oktober.
§ 8. Für gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten erhält derDeputatist pro Jahr:
1. Freie Wohnung mit dem dazu gehörigen Garten:2. 60 Quadratruten Kartoffelland im Felde:
3. 6 Raummeter Holz und (>000 Soden Torf:
4. 35 Scheffel Roggen, 15 Scheffel Gerste, 5 Scheffel Hafer.(Alles Korn nach altem Rostocker Maß gemessen);
5. vMibar 200 Mk.;
0. Pro Tag 3 Liter Milch, in der Zeit vom 1. August bis31. Januar. In der übrigen Zeit des Jahres 4 Liter pro Tag:7. freien Arzt, jedoch keine freie Apotheke.
Nachtrag zn § 6. Kommt die Frau, ohne von Herrn B. Erlaubniszu haben, aus irgend einem anderen Grunde nicht, so fällt für den Tagsofort die tägliche M i l ch l i e f e r n n g f o r t. Ist dieselbemorgens schon erfolgt, dann die für den nächststehenden Tag. Stommtdie Frau andauernd nicht zu den 'angeführten jeweiligen Arbeiten, soist dies für Herrn B. ein Grund zur sofortigen U n ndig n n gdes T a g l ö h n e r s n n d A u s h e b n n g d e s K o n t r a k t e

's
in i t d e u u n t e r § 4 b e z e i chn e t e n Folge n. Der Deputatistverpflichtet sich durch seine Unterschrift auf umstehenden Kontrakt undverspricht, daß seine Frau sofort nach Ankunft ebenfalls diesen .Kon-traft unterschreibt.

(Unterschriften.)
Berechnet man den Pachtwert von Wohnung und Garten auf 60 Mk.,der 60 Quadratruten Kartoffelland auf 15 Mk., den Wert des Feuerungs-deputats auf 50 Mk., der 35 Scheffel Roggen i> 4 Mk. auf 140 Mk., der15 Scheffel Gerste a 3 Mk. aus 45 Mk., der 5 Scheffel Hafer ä 2,50 Mk.auf 12,50 Mk., der 3 Liter Milch täglich vom 1. August bis 31. Januar
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und der 4 Liter Milch täglich vom 1. Februar bis 1. Uugust a 8 Pfg. per
Liter auf 101,35 Mk., so verdient dieser Deputatpferdeknecht im Jahr an
Naturalien 121,65 Mk. und an Barlohn 200; Mf. Der Barlohn ist nach
Ueblichkeit am Ende des Äenstjahres, dem 24. Oktober, fällig, doch werden
vierteljährlich Vorschüsse gegeben. Die 5!uhhaltung ist hier weggefallen
und das Milchdeputat an ihre Stelle getreten.

Täglich, stündlich, werktäglich, sonntäglich, jederzeit, ist der Mann
zur Arbeit verpflichtet als Pferdeknecht oder zu jeder anderen Arbeit,
welche der Herr befiehlt. Der Herr bestimmt die Arbeitszeit. Ohnehin
.dauert dieselbe im Sommer regelmäßig von 1 Uhr morgens bis 9 Uhr
abends, 17 Stunden, wie vorher dargelegt. Aber trotz der 17stiindigen
Arbeitszeit, die noch nach Belieben des Gutspächters verlängert werden
kann, ist der Pächter berechtigt, am Lohn des Pferdeknechtes nach seinem
Befinden Abzüge zn machen, wenn derselbe nach seiner Ansicht „zulangsam" arbeitet. Bleibt der Knecht ans der Arbeit fort, vielleicht weil
er sein .Sliitb beerdigt, so zieht ihm der Herr zwei Mark für den versäumten
Arbeitstag ab. Verantwortet sich der Mann und ist dabei nach
Ansicht des Pächters „unhöflich oder uftgebührlich", so verfällter, der 51 Pf. Geldlohn pro Tag verdient, für jeden einzelnen
Fall in eine Strafe bis zu drei Mark, die der Pächter 'fest-
setzt und durch Abzug vom Lohn für feine Tasche vollstreckt.Kommt die Ungebührlichkeit wiederholt vor, oder verweigert er die Ar-beit, vielleicht Sonntags, oder Werktags, weil er müde und hungrig znweiterer Arbeit unfähig ist, oder bleibt er „einfach ohne Erlaubnis" rnisder Arbeit fort, vielleicht weil seine kranke Frau oder sein Kind seinerPflege dringend bedürfen, oder weil er sich eine andere Stelle sucht, sokann der Pächter ihn sofort aus der Arbeit entlassen. „Der Deputatistmuß in diesen: Falle binnen 21 Stunden nach erfolgter Kündigung dieWohnung geräumt haben, widrigenfalls dein Herrn das Recht zusteht, ihnund seine Familie mit Gewalt aus der Wohnung zu entfernen. Jedeweitere Lohnzahlung und Naturalleistung hört mit erfolgter Kündigung
sofort auf." Aber auch nach feinem Belieben ohne das geringste Per-schulden des Deputatislen kann der Pachter denselben jederzeit sofort ent-lassen und samt Frmi und Kindern, Hausgerät und Vieh, nötigenfalls
mit Gewalt, auf die Landstraße setzen. Die reifenden Kartoffeln des De-putatiften, die Erzeugnisse seines Gartenlandes, das Deputat an Milch undGetreide, den rückständigen Lohn, alles behält der Pächter. Denn „auch wennder Deputatist „zu Unrecht" zti sofort entlassen sein sollte, ist er dennochverpflichtet, die Wohnung mit seiner Familie und sonstigem Anhalt sofortzu räumen und a u f S ch a d e u e r f« tz a u fp r ü ch e b e s ch r ä n k t."Der hülflose, mittellose, hungernde, obdachlose Deputatist mag denPächter verklagen m,d sehen, ob er dessen Rechtsanwalt in allen Terminen
und allen Instanzen überlegen ist und nach 6 Monaten oder einem Jahrvon den bürgerlichen Gerichten eilt Urteil erwirkt.

Der wahre Hohn auf das Recht der ländlichen Arbeiter, der grausame
Ausdruck ihrer ganzen Rechtlosigkeit!

Unser Deputatist aber, der nach dem Vertrag niemals Wochentags
oder Sonntags sich selbst oder seiner Faniilie gehört, dessen und dessen
Ehefrau Arbeitszeit sich nach den Bestimmungen des Herrn richtet, der im
Sommer regelmäßig eine llstündige Arbeitszeit bat, der einen Barlohn
von 54 Pf. per Tag bezieht, und sich von ihm Abzüge bis zn 3 Mk. oder
auch in Höhe nach Belieben des Pächters für jede,: einzelnen Fall gefallen
lassen muß, der, wenn er auch nur ein einziges Mal über sich selbst be-stimmen will und aus der Arbeit ohne Erlaubnis fortbleibt, oder atich.



wenn es dem Pächter gefällt „zu Unrecht" sofort entlassen werden uNd mit
Frau und Kindern nach Verlauf von 24 Stunden mit Gewalt aus seiner
Wohnung und seiner Zwergwirtschaft entfernt werden kann, der dann
ohne Barlohn und Deputat mit seiner Familie gegenüber dein Nichts steht,
nur ausgestattet mit dem Recht, den Pächter bei den bürgerlichen Gerichten
zu verklagen, dieser Deputatist kann nach dem Vertrage seinerseits
nur Ostern zum 24. Oktober kündigen; ihm steht also nur an einem
Termin im Jahr eine Kmonatliche Kündigung zu, und er ist, falls er
diesen versäumt, bis zum 21. Oktober des folgenden Jahres, also auf wei-
ter l1/, Jahre, gebunden.

Daß er unter solchen Umständen in tiefster, drückendster und schmäh-
lichster Abhängigkeit lebt, ein leibeigenes Lasttier seines Herrn, mißachtet
und brutalisiert, ausgeschlossen von Menschenwürde und Selbst-
bestimmungsrecht, ausgeschlossen vom Familienleben, von der Möglichkeit,
seine Kinder zu erziehen, von der Möglichkeit, sich selbst zu bilden, Anteil
zu nehmen an den politischen und wirtschaftlichen Bestrebungen seiner
Klasse, an der Kultur seines Volkes, liegt aus der Hand. Liegt auf der
Hand, wenn man dazu weiterhin ins Auge faßt, wie der Vertrag die
Arbeitskraft seiner Frau, welche wegen seines zur Ernährung der Familie
völlig unzureichenden Lohnes zur Lohnarbeit gezwungen ist, mit kaltem
Raffinement beansprucht und ansmltzt, um die Fesseln der Ab-
hängigkeit noch fester und wirkungsvoller zu schnüren. Von dem elenden
Frauenlohn von 40 Pf. pro Tag für das zweimalige tägliche Melken,
von 1 AN. pro Arbeitstag für Waschen, Schlachten, Schafe waschen und
scheren, von 1,50 Mk. in der Heu- und Kornernte, einem Lohn, der dein
Wert der Nahrungsmittel eines erwachsenen Menschen bei schwerer Arbeit
kaum gleich konimt, „erhält die Frau nur die Hälfte ausbezahlt, der
Rest bleibt bis zum Ende des Jahres stehen und verfällt an den
P ä dj ter., im Fall e die Frau ihre kontraktli ch e n Set»
pflichtun g e n n i ch t r e g e l m ä ß i g e r füll t." Bleibt sie also
auch nur ein einziges Mal ohne Erlaubnis des Pächters zu Hause, magsie noch so dringenden und triftigen Grund haben, so verfällt dem Pächterdie Hälfte ihres Jahreslohnes, j Kommt sie nicht zum Melken, „so fällt
für den Tag sofort die tägliche Milchlieferung fort". Die Familie, welche
auf dieselbe zu ihrer Ernährung angewiesen ist, mag den Tag hungern.Außerdem zieht der Pächter auch der Frau bis zu 3 Mk. für jeden Fallam Lohn ab, wenn sie nach seiner Ansicht zu langsam arbeitet oder sicheiner UnHöflichkeit oder Ungebühr schuldig macht. Oder aber er kann dieTatsache, daß die Frau ohne Erlaubnis aus der Arbeit fortbleibt odervielleicht nach zwölsstündiger Arbeit nach Hause geht, bevor Feierabendgeboten ist, oder daß sie ihm sonst aus irgend einem Grunde lästig ge-worden, benutzen, um ihren Mann sofort zu entlassen, ihn mit der Frauund den Kindern sofort ans der Wohnung und der Wirtschaft zu entsetzen,den ganzen stehengebliebenen Lohn der Frau und des Mannes für ver-fallen zn erklären und dieselben an die Gerichte zu verweisen.

Uebrigens i st dieser Vertrag an das Gericht und dadurch an dieÖffentlichkeit gekommen. Das Gericht konnte aber nicht finden, daßseine Bestimmungen als wucherisch gegen die guten Sitten verstoßen undnichtig seien, sondern erklärte dieselben für rechtsverbindlich. Auf deranderen Seite hat das mecklenburgische Oberlandesgericht jüngst ent-schieden, daß der 8 62t! des Bürgerlichen Gesetzbuches, wonach das Dienst-Verhältnis von jedem Teile ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ge-kündigt werden kann, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, ans das G e -sind e keine Anwendung findet, dasselbe vielmehr den Dienst ohne



— 59 —

Kündigung nur wegen der in der Gesindeordnung bezeichneten sechs
Gründe aufgeben darf. — Also z, B. nicht, wenn ihm von der Herrschaft,
deren Hausgenossen oder den Haus- und Wirtschaftsbeamten Prügel an-
gedroht werden, wenn es „versoffener Kerl", „dämlicher Hund" oder
„dämlicher Schafskopf" genannt oder sonst beschimpft und roh behandelt
wird, weil Beleidigungen zn diesen sechs Gründen nicht gehören, wenn¬
gleich die. geringste Beleidigung der Herrschaft, ihrer Haus-
genossen oder Hans und Wirtfchaftsbeämten durch das Gesinde
dessen sofortige Entlassung begründet. Auch nicht wenn der
Inspektor oder die Mamsell das Gesinde prügelt. Denn nur- Prügel durch die Dienstherrschaft berechtigen zur sofortigen Auf-
gäbe des Dienstes. Ebensowenig, wenn das Gesinde mangelhafte
und ungenießbare oder gar die Gesundheit gefährdende Kost erhält ober
eine gesundheitswidrige und für Menschen ungeeignete Schlafstelle, wenn¬
gleich die schlechte Wartung des Viehes die Herrschaft zur sofortigen Ent-
lassung des Gesindes berechtigt. Auch nicht, wenn die Herrschaft ihm die
Zeit verweigert, um seine eigenen dringendsten Angelegenheiten zu be-
sorgen oder sich einen neuen Dienst zn pichen. Geht der Dienstbote den-
noch, so steht der Herrschaft seine sofortige Entlassung zu. Ebenso wenn
er in seiner freien Zeit gegen das Verbot wiederholt öffentliche Tanz-
Vergnügungen oder Wirtshäuser besucht. Denn er ist eben der Hörige
der Dienstherrschaft Und muß sich „allen häuslichen Einrichtungen und^Anordnungen derselben innerhalb und außerhalb des Dienstes unter-
werfen" und „etwaige Verweise bescheiden und ohne Widerrede hin-
nehmen." Daher muß er auch, falls ein Wechsel in der Person des
Dienstherrn eintritt, z. B. das Gut verkauft wird, wenn nicht das Gegen
teil vereinbart war, bis zur nächsten Herbstumzugszeit im Dienst ver¬
bleiben. Er geht mit der Scholle an den neuen Eigentümer über.

Wenn der
'Inspektor

oder der Sohn des Gutsbesitzers der Tugend
der jungen Tagelöhnertochter, die auf dem Hofe dient, nachstellt, so ist
das für sie kein Grund, den Dienst zu verlassen; denn die Herrschaft weiß
davon selbstverständlich nichts, und die Gesindeordnung erlaubt dem
Dienstboten nur dann wegen dergleichen unsittlichen Zumutungen den
Dienst ohne Kündigung zu verlassen, wenn die Herrschaft ihn dagegen
nicht hat schützen wol len. Wird das Mädchen aber schwanger, so kann
die Herrschaft sie sofort entlassen.

sofort kann auch das Gesinde entlassen werden, wenn es krank wird
und die Krankheit länger als I I Tage dauert. Die Fürsorge für das
kranke Gesinde drückt sich aber darin aus, daß die Kosten sür Arzt und
Verpflegung vom Lohne für die Zeit der .Krankheit abgezogen werden
können.

Jedenfalls beleuchten diese Bestimmungen die „patriarchalische" Ge-
stimmig, welche angeblich noch im ländlichen Arbeitsverhältnis herrscht.
Von derselben zeugt auch die in dem Vertrag des Deputatisten enthaltene
Bestimmung über die Fürsorge in Krankheitsfällen. Der Pächter stellt
dein Deputatisten freien Arzt, jedoch keine freie Apotheke. Die Frau und
die Kinder haben auch nicht einmal Anspruch auf freie» Arzt. „Für
jeden durch Krankheit versäumten Arbeitstag ist jedoch der Pächter be-
rechtigt, dem Deputatisten und ebenso seiner Fran, für die nach § 6 der
§ .1 des Vertrages ebenfalls gilt, zwei Mark vom baren Lohn in Abzug
zu bringen." Der Mann hat täglich, einschließlich der Sonntage, an
Barlohn 54 Pf., die Frau 4t) Pf. Der Pächter zieht ihnen zwei Mark
pro Tag für jeden durch Krankheit versäumten Arbeitstag ab. Er pro-
fitiert soviel über den Lohn heraus, daß er davon reichlich den Arzt, der
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nur nach seinem Belieben und, falls überhaupt,, schwerlich mehr als ein-
oder zweimal die Woche kommt, bezahlen kann. Ter Deputatist, welcher
bei Krankheiten den Barlohn für Apotheke und kräftige Nahrung doppelt
notwendig gebraucht, bekommt nicht nur gar keinen, sondern muß dem
Pächter zwei Mark pro Tag vergüten.

Bei solcher Gestaltung des ländlichen Arbeitsvertrages ist es nichts
als leere Phrase von dem patriarchalischen Verhältnis zwischen Arbeiter
und Arbeitgeber, von einer Interessengemeinschaft zwischen beiden zu
reden. Es herrscht die uneingeschränkte, durch kein Schutzgesetz geZügelte
Ausbeutung des gedrückten, durch Ausnahmegesetze geknebelten länd¬
lichen Arbeiters. Der vorstehende Arbeitsvertrag des. Deputat-Pferde-
tnechtes ist dafür ein beredtes Dokument.

Wenn die Arbeitszeit im Belieben des Unternehmers steht, wenn sie
bis zu 17 Stunden pro Tag dauert, wenn selbst Sonntags auf Geheiß
gearbeitet werden muß, wenn dies möglich ist, trotzdem der Landarbeiter
nach Beendigung der Hofarbeit seine eigene Zwergwirtschaft bestellen
mutz, wenn der Lohn des Mannes völlig unzureichend ist, um die Familie
zu ernähren, wenn die Zahlung des Lohnes durch dessen Fälligkeit am
Ende des Dienstjahres und durch ein willkürliches Strafsystem illusorisch
gemacht werde» kann, wenn die Behandlung roh und unwürdig ist, wenn
die Kündigung des Arbeitsverhältnisses seitens des Unternehmers jeder¬
zeit nach Willkür, seitens des Arbeiters nur zum 24. Oktober mit sechs-
monatlicher Frist erfolgen kann, wenn mit der sofortigen Entlassung
auch der sofortige Verlust der Wohnung und der Unterknust für das
Vieh und die Entsetzung aus der kleinen Wirtschaft verbunden ist, wenn
sie überdies dem Unternehmer den Vorwand geben kann, den Lohn für
verfallen zu erklären und deu Arbeiter an die Gerichte zu verweisen,
wenn ländliche Schiedsgerichte, gleichmäßig mit Arbeitern und Unter
nehmern besetzt, nicht bestehen, wenn auch die Arbeitskraft der
Frauen und der jungen Kinder schutzlos dem prositgierigen
Kapital preisgegeben ist, wenn selbst die Krankensürsorge eiu
Mittel geworden ist, um den Arbeiter auszubeuten und den Profit
der Unternehmer zu mehren, wenn jedes Selbstbestimmungsrecht sehlt
und die Abhängigkeit jede Betätigung, jede Meinnngs- und WilleNskund-
gebung auch außerhalb des Arbeitsverhältnisses durchdringt, wenn alles
dies aus Grund des Vertrages, des „freien" Arbeitsvertrages, möglich
ist, so zeigt dies, datz der mecklenburgische Staat, in dem die „patriarcha¬
lischen" Grundherren unumschränkt herrschen, nichts getan hat, um der
schlimmsten kapitalistischen Ausbeutung entgegenzutreten? So zeigt dies
aber auch, daß die ländliche Arbeiterklasse von der politischen Herrschaft
der Grundherren nichts zu erwarten hat als ihre Knechtung und Er-
niedriguug, ihre körperliche, geistige, seelische Verelendung, so zeigt dies,
daß die ländliche Arbeiterklasse gemeinschaftlich mit der städtischen, als
Sozialdemokratie organisiert, die politische Macht zu erobern und der-
mittelst derselben das Werk ihrer Befreiung zn vollbringen hat.

Längst bestehen durch Reichsgesetzgebung für gewerbliche Lohn-
arbeiter Schutzbestimmungen zur Erhaltung von Leben, Gesundheit und
Arbeitskraft, über die Arbeitszeit und Arbeitsdauer der Kinder, der
jugendlichen Arbeiter, der Frauen, über Art, Zeit und Ort der Lohn-
zahlung, gegen Sonntagsarbeit, gegen übermäßige, die Gesundheit ge-
fährdende Arbeitsdauer, gegen ungleiche Kündigungsfristen, gegen Lohn-
einbehaltungen, gegen Strafen, gegen rohe und unwürdige Behandlung.
Längst sind Beamte zur lieb erwachung der Durchführung aller dieser
Bestimmungen vorhanden. Längst bestehen Gewerbegerichte zur schnellen
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und billigen Erzwingung der Ansprüche aus dein gewerblichen Arbeits-
vertrag, bestehen Krankenkassen, denen der gewerbliche Arbeiter ohne
weiteres, kraft seiner Beschäftigung, angehört nnd gegen die er einen
Rechtsanspruch auf Arzt nnd Heilmittel und Krankengeld für die Daner
von mindestens 26 Wochen hat.

Die Grundherren, Politisch organisiert in den herrschenden bnrger-
liehen Parteien, haben die Landarbeiter von a!l diesen Schutzbestimmungen
ausgeschlossen. Aber nicht nur. haben sie den schütz der Reichsgewalt
gegen die kapitalistische Ausbeutung verhindert, sondern anch die Selbst-
hülfe der Landarbeiter gegen dieselbe. Während sie selbst seit Jahr-
Hunderten die Vereinigung zur Verbesserung ihrer Lage mit Erfolg an¬
gewandt haben, während sie in zahlreichen landwirtschaftlichen Vereinen
und dem sich über ganz Deutschland erstreckenden „Bund der Landwirte"
organisiert sind zur Erhöhung ihres Profits und zur Verschlechterung
der Läge der Arbeiter, haben sie die Landarbeiter von dem Recht der
Vereinigung znr Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen,
insbesondere mittelst Einstellung der Arbeit, ausgeschlossen. Schon seit
1869 besitzen die gewerblichen Arbeiter dieses Recht kraft Reichsgesetzes.
Sie haben sich auf Grund desselben und gestützt auf die politische Macht
der Arbeiterklasse, welche die Benutzung, Erhaltung nnd Erweiterung
dieses Rechts ermöglicht, zn großen, starken, demokratisch organisierten
Verbänden zusammengeschlossen und durch dieselben die Erhöhung der
Löhne, die Herabsetzung der Arbeitszeit, die Verbesserung der Arbeits-
bedingnngen, die Achtung der Persönlichkeit des Arbeiters bis zu einein
gewissen Grade erreicht.

Sie haben vielfach erreicht, daß die Bedingungen des Arbeits-
Vertrages durch Verträge zwischen den Verbänden der Arbeiter und denen
der Unternehmer festgesetzt werden nnd daß kein Arbeiter des Bernfes
;n schlechteren Bedingungen als den in diesen Verträgen festgesetzten an
genommen werden darf. Sie haben es erreicht, daß der Unternehmer
den Arbeiter nicht mehr als einzelnen, der ihm und seinem Verbände
wehrlos gegenübersteht, nach Belieben knechtet nnd erniedrigt, sondern
auch dem einzelnen gegenüber die Macht des Verbandes, die Macht der
organisierten Arbeiterklasse respektieren muß.

Sie haben aber auch mit der Erhöhung der Lohn- nnd Arbeits-
bedingnngen nnd der Lebenshaltung der gewerblichen Arbeiter die Er
höhung ihrer Selbstzucht, ihrer Selbstachtung, ihres Strebens nach
Bildung, Gesittung und Kultur gefördert. Selbst von diesem reichsgesetz-
liehen Recht auf Selbsthülfe haben wie gesagt die Grundherren die länd
liehe Arbeiterklasse bis hotte ausgeschlossen. Und mehr als das haben
sie im mecklenburgischen Landtage, wo sie dasjenige, was sie als Unter-
nehmerverband fordern, als Gesetzgeber dekretieren, Gesetze beschlossen,
welche die Auflehnung selbst gegen die ausbeuterischen, wucherischen Be
srimmungen solcher Verträge wie der vorher angeführte des Deputat
Pferdeknechtes mit Strafe bedrohen, welche den rechtlosen, von Staats-
und Selbsthülfe ausgeschlossenen Landarbeiter der wirtschaftlichen und
politischen liebermacht des Bodenkapitals gefesselt ausuefern, der Er-
höhnng der Lebenshaltung, den- Achtung, der Gesittung nnd Kultnr des
Landarbeiters mit der Macht der öffentlichen Gewalt entgegentreten.
Deshalb jin& solche Verträge heute noch möglich, gibt es heute noch
deutsche Staatsbürger, welche sich denselben fügen müssen, zur Schmach
Teutschlands.

Als ein Hauch von dein Aufstieg der gewerblichen Arbeiterklasse
auch die ländliche Arbeiterschaft berührte, erging die mecklenburgische



Verordnung vom 15. Juli 1885 betr. die Bestrafung der Dienstvergehen,
wonach, wie von altersher die Dienstboten, „die zum Ackerbau gehörigen
Hausväter", nämlich „Hoftagelöhner und andere in ähnlichen Dienst
Verhältnissen stehende zum Betriebe der Land- und Forstwirtschaft ton
trattlich verpflichteten Personen", sowie deren Dienstboten (Hofgänger),
welche ihre vertragsmäßigen Verpflichtungen dadurch verletzen, daß sie
1. ohne Rechtsgrund ;i) den Dienst verlassen oder d) die Arbeit ver-
sagen oder c.) niederlegen, 2. (1) den schuldigen Gehorsam verweigern
oder e) sich einer groben Ungebühr schuldig machen oder f) die Haus¬
ordnung in grober Weise verletzen, soweit nicht im einzelnen Falle der
Tatbestand einer mit schwererer Strafe bedrohten Begangenschaft vor
liegt, mit Hast bis zu t I Tagen oder mit Geldstrafe bis zu 30 Mk. be-
straft werden. Tie Strafe kann durch polizeiliche Verfügung festgesetzt
werden." Das bedeutet, daß der Amtsverwalter, im Domanium zwar
nicht der AngesMte aber der Klassengenosse und vielfach der Persönliche
Freund des Gutspächters, in der Ritterschaft der Angestellte der Guts¬
besitzer des Bezirks, den sie bezahlen und nach Kündigung entlassen, auf
Antrag des Pächters oder Gutsbesitzers ohne Anhörung des Land-
arbeiters die Strafe festsetzt und vollstreckt. Dagegen kann freilich da*
Gericht angerufen werden. Aber welcher Tagelöhner oder Deputatist,
der noch im Dienstverhältnis steht, und im Bezug auf Deputat, Bestellung
des Ackers, Bezüge, Instandhaltung-der Wohnung, Weide und Fütterung
der Kuh, in bezug auf Gefälligkeiten bei Geburten, Krankheit und Todes-
fällen, bei allen Notfällen auf deu Unternehmer angewiesen ist, wäre
in der Lage, davon Gebrauch zu machen. Und wenn er es tut, was kann
bei den Kautschnkbegriffen der Verordnung und der Besetzung der Ge
richte dabei herauskommen.' Was kau» nicht unter „schuldiger Ge
horsmn", was nicht unter „Ungebühr" oder „Verletzung der Haus-
ordnung" verstanden werden! Wann dürfte unter diesen Umständen
ein „Rechtsgruud" vorliege«, „die Arbeit zu versagen oder niederzulegen
oder den Dienst zu verlassen". Tie Rechtsprechung, von der nachfolgend
einige Proben gegeben werden, belegt dies schlagend.

So wird ein sklavenartiges Verhalten im. Dienst gefordert und
iede Willkür und Ausbeutung des Unternehmers gegen den Arbeiter
durch Strafen geschützt. Längst haben die gewerblichen Arbeiter die
Strafgesetzgebung wegen „Vertragsbruchs" gebrochen und ihre Un-
zulässigkeit gegen sie reichsgesetzlich festgelegt. Aber gegen die Land
arbeiter besteht sie fort als Ausnahmegesetz. Wo hat man jemals von
solcher Gesetzgebung gegen die Gutspächter und Gutsbesitzer gehört?
Aber diese Herren haben dieselbe gegen die Landarbeiter noch verschärft,
haben diese rechtlosen Proletarier noch weiter wirtschaftlich geknebelt, in
demselben Maße, als die wirtschaftliche Freiheit der gewerblichen Arbeiter
wuchs. Während iu dem kaiserlichen Erlaß voyi 4. Februar 1890 erklärt
wurde „Es ist eine der Aufgaben der Staatsgewalt, die Zeit, die Dauer
und die Art der Arbeit so zu regeln, daß die Erhaltung der Gesundheit,
die Gebote der Sittlichkeit, die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Arbeiter
und ihr Anspruch aus gesetzliche Gleichberechtigung gewahrt bleiben," be-
stimmten Stände und Landesherren durch Verordnung vom 3. August
1892 „daß Dienstboten, Hoftagelöhner, Deputatisten, Hofgänger, welche
sich einer der iu der Verordnung vom 15. Juli 1885 an-
geführten Uebertretungen schuldig machen, oder welche -einen
kontraktlich angenommenen Dienst nicht antreten, auf Antrag
des Dienstherrn (ohne vorgängige Anhörung des Tagelöhners usw.)
polizeilich durch die Ortsobrigkeit des Dienstorts (also durch die
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Domauiäl-Amtsverwalter oder die ritterschaftlichen Gutsbesitzer selbst,
oder, wo diese als Dienstherren beteiligt sind, durch ihre ritterschaftlichen
Amtsverwalter) zur Erfüllung ihrer Dienstpflicht angehalten werden.
Der polizeiliche Zwang erfolgt durch Androhung und Vollstreckung einer
Geld- oder Haftstrafe (nicht über 10 Mk. bezw. 3 Tage Haft) oder durch
unmittelbare Zurückführung bezw. Zuführung in den Dienst, welches
letztere Verfahren sofort oder nach fruchtloser Strafandohung geschehen
kann." Gegen dieses polizeiliche Verfahren gibt es keine Anrufuug der
Gerichte.

So sind die Gutstagelöhner usw. wie einst die leibeigenen Bauern
auch den? gutspolizeilichen Zwang zur Arbeit unterworfen' Die Arbeit
des „freien" Arbeitsvertrages ist in aller Form zum Zwangsdienst ge-
wordeu. Dagegen verbietet die Reichs-Zivilprozeßordnung dem Richter,
die Erfüllung eines Urteils auf Leistuug von Diensten aus einem Dienst-
vertrag durch Geldstrafe oder Haft zu erzwingen, und das Reichs-Gewerbe-
gerichtsgesetz verbietet den Ortsbehörden, g e w e r b l i ch e Arbeiter dem
Dienstherrn zuzuführen oder in die Arbeit zurückzuDhren oder die
Leistung ihrer Dienste durch Geldstrafen zu erzwingen. Das Gegenteil
ist Rechtens für Landarbeiter.

!so wird deren Anspruch aus gesetzliche Gleichberechtigung gewahrt.
Durch Verordnung vom 24. April 1900 hat man diese Ausnahme-

gesetze auch ausgedehnt „auf sonstige land- und forstwirtschaftliche Ar-
bester, welchen der Arbeitgeber für die Zeit, für welche sie sich zur Arbeit
verpflichtet haben, ein dauerndes Unterkommen gewährt, sofern es sich
nicht um ein im Voraus nicht langer als auf die Dauer einer Woche be-
rechnetes Arbeitsverhältnis handelt." Das sind die Schnitter aus den
Domanialdörfern und den kleinen Städten, welche zur Erntearbeit, teil-
weise auch zur Arbeit für den ganzen Sommer gegen 1,50 bis 2 Mi,
Tagelohn, volle Kost und Schlafgelegenheit nach den rein ritterschaftlichen
Distrikten wandern, meist jeden Sonnabend oder jeden zweiten Sonm
abend zu ihrer Familie fahren und Montags früh zur Arbeit zurück-
kehren. Namentlich aber sind es die fremden Wanderarbeiter und Wander-
arbeiterinnen, die Landsberger ans dem WartheLrnch, die Arbeiter und
Arbeiterinnen aus Posen, Ost- und Westpreußen, Schlesien, Polen, Ga-
lizien, welche mit ihren Kindern und ihren Habseligkeiten zu Tausenden
im Frühjahr auf den Rittergütern, namentlich zum Zuckerrüben- und
zum Kartoffelbau eintreffen und im Herbste wieder entlassen werden.
Ter große Umfang des Zuckerrübenbaues in Mecklenburg erhellt daraus,
daß 12 mecklenburgische Zuckerfabriken im Betriebsjahre 1902/03
437 505 Tonnen Rüben, von mecklenburgischen Gütern bezogen, welche
dieselben auf 20 (>09 Hektar ernteten. 31 989 Hektoliter Alkohol wurden
1902/03 in mecklenburgischen landwirtschaftlichen Brennereien aus Kar-
toffeln erzeugt. — Auch diese rein proletarischen Saisonarbeiter in den
kapitalistischen Großbetrieben zur Erzeugung von Zuckerrüben und
Brennereikartoffeln find jenen Ausnahmegesetzen unterworfen. In ihrer
Heimat an Elend nnd Ausbeutung, roher Behandlung und Rechtlosigkeit
gewöhnt, an Lebenshaltung, Lebensbedürfnissen mtd Gesittung meist weit
unter den mecklenburgischen Landarbeitern stehend, in ihrer Mehrzahl un-
wissende Mädchen und Burschen im Alter von 14 bis 18 Jahren, werden
sie von dem christlich-germanischen Adel Mecklenburgs durch „Unter-
nehmer" unter Lohn- und Arbeitsbedingungen angeworben, deren Er-
zwingung allerdings ohne diese Ausnahmegesetze selbst bei diesen recht-
und schutzlosen Wanderarbeitern schwierig sein dürfte.

Hier einer der üblichen Schnitterverträge für deutsche Arbeiter:
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K o « t r n k t.
Zwischen bcm Gutsbesitzer v, B, ans K. und dein Unternehmer G.ist folgender Arbeitskontrakt beredet und geschlossen:
Unternehmer G übernimmt Frühjahrs-, Ernte- und Herbstarbeitenund stellt einen Vorschnitter mit zirka . . . . Schnittern,
§ 1. Der Vorschnitter verpflichtet sich für das Gut K., und zwar znder von Herrn v. B. zu bestimmenden Zeit . . . . fleißige, gesunde, kräftige,ehrliche, deutsche Arbeiter nicht unter 1-1Jahren, und zwar . . . . Männerund .... Frauen, Mädchen oder Jungen zu stellen, welche im Jahre.... alle diejenigen Arbeiten zn verrichten haben, welche ihnen vonHerrn v. B. oder dessen Stellvertreter übertragen werden. Die gestelltenArbeiter müssen sämtliche ländlichen Arbeiten verstehen und sind dieArbeiten Pünktlich nach Vorschrift der Gntsherrschaft zn verrichten.
t? 2. Soweit in Akkord gearbeitet wird, werden folgende Akkordsätzefür den Morgen von 120 Qnadratruteu mecklenburger Maßes bezahlt undi st d'i e R u t e n z a h l de r G u t s k arte m a ß g e b e n d:
1. Für Mähen, Aufbinden, Aufstellen und Nachhocken von Winter-

getreide. Aufstellen der Lohe und Anstellen an die Hocke ?>Mk.
2. Für Mähen, Aufbinden, Aufstellen uud Nachhocken von Sommer-getreide und Aufstellen an die Hocke 2,50 Mk.
:>. Für Mähen von Pahlkorn 1,23 Mk.
1. Für Mähen von Gras und Klee 1,20 Mk.
5. Für Ausroden von Kartoffeln Zentner 10 Pf.
(J. Für Binden hinter der Maschine für Winter- und Sommerkorninklusive Aufstellen an die Hocke 1,20 Mk.
Sollten noch weitere Arbeiten in Akkord gemacht werden, so bestimmtHerr v. B. die Lohnsätze nach den oben erwähnten Preisen.
§ 3. Werden die Arbeiter in Tagelohn beschäftigt, so werden nach-stehende Sätze für den Arbeitstag bezahlt:
1. Für 7 Wochen während der Ernte im Juli nnd Anglist für den

Mann 2 Mk., für die Frauen, Mädchen oder Jungen 1,50 Mk.
2. Für alle anderen Monate für den Mann .1,50 Mk., für Frauen,

Mädchen oder Jungen 1,00 Mk.
Außerdem erhalten die Arbeiter:
1. Freie Wohnung, Stroh zum Nachtlager und Schlafdecken unddas nötige Brennmaterial zum Kochen.
2. 23 Pfund Kartoffeln pro Kopf und Woche, jedoch ist der Abfalldavon jede Woche zurückzuliefern. Soweit es nötig ist, habendie Leute aus ihrer Mitte IV- stunden pro Mittag ans ihreKosten der Köchin eine Fran znr Hülse zu geben.
8 4. Auf jeden geleisteten Arbeitstag wird von Anfang bis zn Endejedem Arbeiter ein Vorschuß von 1 Mk. gezahlt. Nach Fertigstellung

der. Rüben im Frühjahr findet die erste Abrechnung statt, uud hat jederArbeiter dann 20 Mk. von dem verdienten Gelde als .Kaution stehen znlassen. Nach Beendigung der Korn- imd Heuernte findet die zweite Ab-rechnung statt, und nach beendeter Rüben- nnd Kartoffelernte im Herbst,nachdem sämtliche Arbeiten beendet sind, findet die dritte Abrechnungstatt, wobei die 20 Mk. Kaution zurückgezahlt werden.
Für ordnungsmäßig bearbeitete Rüben im Frühjahr erhalten dieArbeiter pro Morgen:



dritte „ 4,— „
Verhauen und Verziehen nach der ersten Hacke. -!,'>() „
für Roden nnd Aufladen der Rüben, Einmieten
und mit 1 Fuß Erde bewerfen, Rübenblätter in
Haufen bringen . . 12,— „

also iit Summa 25,— Mk.
pro Morgen.

Werden Rüben gleich verladen, so sind dieselben in Hausen zu tragen,
mit Kraut zu belegen nnd aufzuladen.

§ 5. Sollten sichArbeiter schlechtbetragen, so daß sie entlassen werden
müssen oder eigenwillig die Arbeit verlassen, so haben sie keinen Anspruch
aus Reisegeld und verlieren jeden Anspruch auf bereits verdientes Geld.

§ 6. Die Arbeitszeit bestimmt der Arbeitgeber und sind die Arbeiter
verpflichtet, sich allen Ordnungen des Arbeitgebers oder dessen Vertreters
über Zeitdauer und Ausführung der Arbeiten zu unterwerfen.

Die Arbeiter Habel? fleißig zu arbeiten nnd sich stets still und
ordentlich zu betragen. Der Arbeitgeber hat zu bestimmen, ob in Akkord
oder Tagelohn gearbeitet werden soll. Der Arbeitgeber ist berechtigt,
wenn nicht fleißig und ordentlich gearbeitet wird, Abzüge von den Akkord-
sähen zu machen, bezgl. von dem Tagelohn, ebenso, wenn gegen die vor-
her gegebene Anordnung verstoßen wird.

Die Leute erhalten 1 Stunde Mittag, y„ Stunde Frühstück und
V- Stunde Vesperbrot, ausgenommen beim Einfahren und einzelnen
Arbeiten, die von der Herrschaft bestimmt werden. Frühstück- und Vesper-
brot ist von den Arbeitern zur Arbeit mitzubringen, damit keine Zeit
mit dein Nachhansegehen verloren geht. Das Rauchen während der
Arbeit ist strengstens verboten und nur bei Arbeiten bei Kartoffeln- und
Rübenakkord gestattet.

Arbeitsweigerung oder Widersetzlichkeiten gegen die Vorgesetzten,
Trunkenheit, liederlicher Lebenswandel, nicht richtig oder nicht akkurat
geleistete Arbeit berechtigt den Arbeitgeber, den betreffenden Arbeiter
in Geldstrafe in der Höhe von 3 Mk. ohne gerichtliche Erkenntnis zu
nehmen nnd diesen Betrag vom Lohn am Schluß der Woche in Abzug zu
bringen.

Wer ohne Ursache zu der ihm aufgetragenen Arbeit nicht erscheint,
zahlt für jeden Tag 50 Pf. Strafe. Bei hartnäckiger Arbeitsverweigerung,
Widersetzlichkeit, unzüchtigem Betragen ist der Arbeitgeber berechtigt, die
Arbester ohne Entschädigung und unter dem im Z 5 erwähnten Verlust
des verdienten Lohnes sofort ans dem Dienste zu entlassen. In solchem
Falle hat der Arbeiter sofort die Wohnnng zu räumen.

8 7. Zur Löhnung hat nur der Vorschnitter zn kommen und werden
ihm die sämtlichen Löhne nnsbezahlt. Die sämtlichen Arbeiter haben diesen
Kontrakt zu unterschreiben und erkennen damit denselben als bindend
an, auch haben die Arbeiter bei ihrer Ankunft der Gutsherrschaft ihre
Papiere zn übergeben.

8 8. Der Unternehmer G. erhält für jeden gelieferten Schnitter
12 Mk. Vermittlungsgebühr, wovon die Hälfte beim Abschluß des Ver-
träges und die andere Hälfte bei der Beendigung desselben zahlbar ist.
Für jeden entlaufenen Schnitter hat der Unternehmer Ersatz zu liefern.
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Dieser Vertrag könnte auch wie folgt formuliert werden:

8 1. Gegen eine Vermittlungsgebühr von 12 Mk. für den Kopf
liefert der Unternehmer dein Gutsbesitzer die gewünschte Anzahl Männer,
Frauen, Mädchen und Bnrschen mit der erforderlichen Zahl Aufseher
(Vorschnitter).

§ 2. Der Gutsbesitzer hat das Recht, die Arbeitskraft der Leute nach
Belieben und ohne jede Einschränkung auszubeuten und so lange es ihm
beliebt.

§ 8. Wird einer der Leute, Mädchen, Bursche, Frau oder Mann
krank, läßt seine Arbeitskraft nach oder macht er sich irgendwie lästig, so
wird er ohne weiteres vom Gute entfernt.

8 4. Für die gelieferten Arbeitskräfte stellt der Gutsbesitzer Stroh
und Schlafdecken zum Nachtlager in der Schnitterkaserne, auch 25 Pfund
Kartoffeln pro Kopf und Woche. Weiterhin zahlt er dem Vorschnitter in
bar, was ihm beliebt.

8 5. Was der Vorschnitter davon den Leuten abliefert oder ob er sie
zwingt, von ihm dafür Lebensmittel, Spirituosen und sonstige Sachen zu
übermäßigen Preisen zu entnehmen, geht dem Gutsbesitzer nichts an.

§ 6. Der Schnitter, welcher sich der übermäßigen Ausbeutung, der
menschenunwürdigen Behandlung und den scheußlichen Wohnnngs-
Verhältnissen durch die Flucht entzieht, wird von Gendarmen in die Arbeit
zurückgeführt, oder er wird mit Hast bestraft. Im übrigen kümmert sich
der Staat nicht um die Schnitter.

Oder bedeutet es etwas anderes, wenn Beginn und Ende des Per-
träges und die den Arbeitern zu übertragende Arbeit im Belieben des
Gutsbesitzers steht, wenn der Gutsbesitzer zwar in den 88 2, "> und I
einen bestimmten Akkord- und Lohnsatz verspricht aber im § 6 Absatz 2
festsetzt, daß er bestimmt, ob in Akkord oder Tagelohn gearbeitet wird,
und daß er berechtigt ist, „wenn nicht fleißig und ordentlich gearbeitet
oder gegen die vorher gegebene Ordnung verstoßen wird, Ä b z ü g e
von den Akkordsätzen bezgl. von dem Tagelohn zu machen." Aber nicht
nur das. Im 8 4 wird erklärt, daß überhaupt nur 1 Mk. pro Tag
„Vorschuß" für jeden geleisteten Arbeitstag gezahlt wird, und zwar am
Schluß jeder Woche. Aber auch dieser „Vorschuß", der in der Tat eine
Teilzahlung für geleistete Arbeit darstellt, ist illusorisch; denn der Arbeit
geber kann nach 8 6 Absatz 4 „wegen Arbeitsweigerung oder Widersetz-
lichteten, Trunkenheit, liederlichen Lebenswandels, nicht richtig oder
nicht akkurat geleisteter Arbeit — und der Arbeitgeber allein ist in allen
diesen Fällen Ankläger, Richter und Vollstrecker für seine eigene Tasche —
3 M f. f ü r j e_dc n einzelne u Fall ohne gerichtliches Erkenntnis
vom Lohn am Schluß der Woche in Abzug bringen," außerdem „30 Pf.Strafe für jeden Tag demjenigen, der ohne Ursache zu der ihm auf-
getragenen Arbeit nicht erscheint (8 6 Absatz 5). Dazu sind bei der
ersten Gesamtabrechnung für jeden Arbeiter 20 Mk. „Kaution" in Abzug
zu bringen (8 4). Das wäre ein seltsamer Gutsbesitzer, der bei diesen
Bestimmungen, und da er nach 8 6 Absatz 1 „die Arbeitszeit
bestimmt und die Arbeiter verpflichtet sind, sich allen Anordnungen i>c£Arbeitgebers oder dessen Vertreters über Zeitdauer und Ausführung
der Arbeiten zu unterwerfen," da er auch nach 8 6 Absatz 3 die Mittags-,
Frühstücks- und Vesperpause nach Belieben kürzt, an Barlohn nicht zahlen
könnte, was ihm beliebt. Sollte aber alles dies noch nicht ausreichen,
so helfen Z 5 Und 8 6 Absatz 5 aus, die bestimmen, daß Arbeiter, „die
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sich schlechtbetragen oder eigenwillig die Arbeit verlassen," sofort entlassen
werden können, sofort die Wohnung zn räumen, keinen Anspruch aus-Reisegeld haben und j e d e.n Anspruch auf bereits ver¬dientes Geld verlieren.

Irgend ein Recht der Arbeiter auf Kündigung aus irgend einemGrunde besteht dagegen nach detn Vertrage nicht, noch irgend ein Rechtderselben gegen den Gutsbesitzer überhaupt: denn Gerichte existierenfür dieselben praktisch nicht, dazn ist der Vertrag, mit dem Unternehmernnd dessen Vertreter, dem Vorschnitter, geschlossen. Und nur dieser hatnach 8 7 den etwaigen Barlohn zn fordern und in Empfang zu nehmen.Wie er sich mit den Arbeitern auseinandersetzt, geht den Gutsbesitzernichts an. Er hat ja die „Ware" von dein „Unternehmer" bezogen nndsteht deshalb nur mit diesem und dessen ortsanwesenden Agenten, demVorschnitter, in Verrechnung, lind der Staat stellt ihm als „Obrigkeit"selbstverständlich seine Machtmittel zur Verfügung, um die „Ware"bestens ausnützen zu können. Selbst der russischen Regierung ist dies. zu toll. Sie warnt die russischen Landarbeiter vor der Saisonarbeit inDeutschland und sagt in dem Erlaß des zweiten Departements de?Ministeriums des Auswärtigen wörtlich: „Der Arbeiter büßt infolgedes Systems der Abzüge nicht selten seinen ganzen Verdienst ein und istgezwungen, sich an das Konsulat mit der Bitte um Rücksendung in dieHeimat zn wenden."
Wenn aber dieser Vertrag, der nicht ausnahmsweise, sondernformularmäßig in Hunderten von Fällen in Mecklenburg zur Anwendungkommt, nicht bis Zur letzten Konsequenz ausgenutzt werden sollte, soliegt dies daran, daß sonst wohl nicht genügend Schnitter zuhaben wären, namentlich aber daran, daß „die Ware" Lebewesen sind,menschliche Lebewesen mit menschlichem Blut und Empfinden, deren Ve-drückungsmöglichkeit irgendwo eine Grenze findet, die von dem Sturm,der durch die Welt geht, auch einen Hauch verspüren, an deren Ohr auchder mächtige Schrei der Arbeiterklasse nach Menschenwürde nnd Menschen-glück erklingt.
Jüngst schrieb mir ein mecklenburgischer Vorschnitter, unddas zeigt, daß manche von diesen sich nicht mehr als hartherzige Gang-meister fühlen, das folgende:

„Am 28. November, nachdem wir seit dem Frühjahr auf demGute G. gearbeitet hatten, sollten die Frauen und Mädchen auf demFelde aus den Mieten Kartoffeln auslassen. Es war sehr kalt. Ichstand bei den Leuten und mich fror selbst. Es hatte geschneit, geregnetalle Tage, und die Kartoffeln waren über die Hälfte verfault. DieLeute konnten die Arbeit nicht machen. Die Frauen wollten andereArbeit machen. Der Inspektor gab zur Antwort, er habe keine andereArbeit, die Frauen sollten gehen Kartoffeln aussammeln. Es wargar nicht möglich bei dein Wetter. Die Leute hielten es nicht aus.Und mehrere Frauen, welche hochschwanger waren, gingen auch nichthin. Herr B. hat jeder Hamt wegen Arbeitsverweigerung 3 Mk.abgezogen. Das war Sonnabend. Am Sonntag wollten dieschwangeren Frauen entlassen werden. Ich nahm mir einen Mann,dessen Frau schwanger war. mit zu Herrn B. und stellte ihm dieSache der Frauen vor. Er gab mir zur Antwort, das sei mit denFrauen noch Zeit, sie wollten bloß keine Kartoffeln auslesen, und wennsie das nicht täten, würden sie wegen Arbeitsverweigerung entlassen,bekämen kein Reisegeld und verlören jeden Anspruch auf die stehen-gelassene Kaution und das verdiente Geld. Ich sagte ihm, wenn
5"
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Sie den Leuten ihre ersparten Pfennige behalten wollen, so können
Sie sich Seligkeit und Herrlichkeit dafür kaufen. Er sagte: „Machen
Sie, daß Sie hinauskommen." Ich gab WiderWorte. Wir gerieten
in heftigen Streit. Schließlich hat er mich angefaßt, an den Kopf
geschlagen und hinausgeworfen. Ich bin dann mit meiner Frau wegen
Widersetzlichkeit sofort entlassen worden, ebenso die schwangeren
Frauen wegen Arbeitsverweigerung. Ihre Männer haben natürlich
auch aufgehört, und wir haben alle zusammen ain selben Tage den
Hof verlassen müssen. Unseren gesamten verdienten Lohn, der die
ganze Zeit bis auf einen kleinen wöchentlich ausbezahlten Betrag hatte
stehen bleiben müssen, hat der Herr behalten. Reisegeld hat er auch
nicht bezahlt. Nun können die Leute sehen, wo sie bleiben und wie sie
in ihre Heimat kommen. 1100 Mk. hat er behalten.

Nein es geht nicht mehr so auf der Welt, es muß anders werden.
Sollen wir denn -mit unseren Familien tot hungern und ganz um-
kommen? Können die Gutsherren mit uns armen Menschen machen
was sie wollen? Geht es so?- Wenn ich die Macht hätte, dann müßten
die Gutsherren in dein Schuppen wohnen, wo wir alle zusammen drin
waren, und aus dem Trog, aus dem wir die Kartoffeln bekommen,
sollten sie Kartoffeln essen, lind auf das Feld zur Arbeit sollten sie
getrieben werden, wie wir jetzt, und ich wollte ihnen sagen, wie sie jetzt
zu uns: „Tie Hunde wollen es nicht besser."

Auf dem sozialdemokratischen Parteitag zu Berlin, Dezember 1904,
führte ein Schnitter, der dort als Delegierter erschienen war, das fol-
gende ans:

„Die Schnitter sind im allgemeinen zufriedene Menschen, sie
murren nicht, wenn es ihnen einigermaßen geht. Dabei werden sie
von den Inspektoren schimpflich behandelt. Wagen sie den geringsten
Widerspruch, so heißt es zu dem verheirateten Schnitter: Du Kerl
gehst, aber Deine Frau bleibt hier. Sagt der Schnitter: Wo der Mann
ist, da muh auch die Frau bleiben, so soll das Kontraktbruch sein!

Redner teilt seine Erfahrungen aus seiner letzten Stellung als
Schnitter im vorigen Sommer mit. Den Schnittern waren Vertrags-
mäßig Milch und 25 Pfund Kartoffeln zugesichert. Die Kartoffeln
waren einen Meter ans der Miete herausgewachsen, waren ungenießbar
und verbreiteten einen Gestank toller als ein Schweinestall. Als Milch
wurde Schleudermilch geliefert, die sonst den kleinen Ferkeln gegeben
wird. Sehr schlimm waren die Zustände auf den Gütern des vor zwei
Jahren gestorbenen Prinzen Albert von Sachsen-Altenburg. Auf dem
Gute Arenshagen mußte der Vorarbeiter mit russisch-polnischen A r
beitrat arbeiten. Zwei junge Arbeiter wurden in einer Stube allein
untergebracht, ein Bett gibt es natürlich nicht. Das Stroh liegt auf
der Diele. In der Nacht entsteht ein Poltern, und als der Vorarbeiter
hineinblickt, sieht er nichts weiter als eine schwarze gähnende Oeffnung,
aus der ein Wimmern hervortönt. (Bewegung.) Einer der jungen
Arbeiter hielt sich am Fensterkreuz und rief um Hülfe. Die Diele war
mitsamt dem Lager in die Tiefe gegangen' Einen Abort gab es nicht.
Männer und Frauen gingen rings ums Haus und sähen, wo sie es
los würden. Zwar sind getrennte Schlafräume vorgeschrieben, aber
ich habe selten eine Arbeitsstelle gefunden, wo dies innegehalten worden
wäre. Männer und Frauen, Burschen und Mädchen schliefen bunt
durcheinander. Noch nie habe ich aber gehört, daß gegen die Guts¬
besitzer Anklage wegen Kuppelei erhoben worden ist. Auf dem Gute
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Lippsee, das Prinz Albert von. Sachsen-Altenbnrg an einen Guts-
Direktor verpachtet hatte, wurde uns nicht Langstroh, sondern kurzes
Preßstroh geliefert. Darauf haben wir 19 Wochen geschlafen. Wenn
die Schnitter nicht auf peinlichste Sauberkeit halten, muß Ungeziefer
in Masse entstehen. Auch dort trat ein Schnitter durch die Decke.
Einsichtige Gutsbesitzer haben Schnitterhäuser erbaut mit Waschküche»
und anderen Bequemlichkeiten und liefern eiserne Bettstellen. Sie
haben sich auch über Kontraktbruch nicht zn beklagen. Die Landsberger
Schnitter werden jetzt, weil sie aufsässig sind, vielfach auf den Gütern
nicht mehr genommen, man hilft sich mit russischen Schnittern. Wie
die Hausen, können Sie sich denken. Sie schlafen in demselben Raum,
wo sie wohnen und essen und decken sich mit einer Decke zn, die der
Gutsherr liefert. Sie haben ja keine eigenen Decken und tragen ihr
ganzes Geschirr in einem Taschentuch. (Heiterkeit.) Nun wird uns
Schnittern gesagt: Ihr müßt solche Kontrakte nicht unterschreiben. Wir
müssen aber jeden Kontrakt unterschreiben, um Arbeit zu bekommen.
Wir Schnitter bestreiten, daß eine Leutenot besteht, sonst würden die
Gutsbesitzer nicht so rigoros gegen uns vorgehen, aber das Ausland
liefert ihnen Leute, so viel sie brauchen. Wenn ein Schnitter sich ver-
dingen will, so geht er zum Vorschnitter. Ich wurde im vorigen Jahre
von einem solchen in Sachsen angenommen, aber es wurde mir dann
nicht gestattet, meine Kinder mitzunehmen, und so mußte ich mir etwas
anderes suchen. Ich hatte einen Schnitterverein gegründet, um die
Schnitter dahin zu bringen, wohin wir sie haben wollen. Nun war
ich von einem Vorschnitter angenonunen worden, und als der hörte,
daß ich den Verein gegründet habe, schrieb er mir: „Ich kann Sie nicht
mitnehmen, weil ich höre, Sie sind Demokrat, und Demokraten darf
ich meiner Herrschaft nicht mitbringen." Ich habe dem Manne den
Standpunkt klar gemacht, und er schrieb dann, wenn ich anf meinen
Vertrag bestehe, so solle ich mich am dritten Feiertag bereit halten.
Ich habe ihm geantwortet, wie es sich gehört.

Ich möchte noch anf unsere Frauen zurückkommen. Gewöhnlich
übernimmt ine Frau des Vorschnitters das Essenkochen für die
Schnitter. Sie steht aber dann nicht so früh auf, um den Kaffee für
die Schnitter zn kochen, die schon um 2'/2 Uhr hinaus müssen, und so
übernimmt denn das Kaffeekochen eine Schuittersfrau, die um 2 Uhr
aufstehen muß. Denken Sie sich uun, wenn die Frau Kinder zn ver-
sorgen hat, so muß sie abends bis 11 oder 12 Uhr sitzen, um alles im-
stände zu halten, und sie hat dann nur zwei bis drei Stunden Schlaf.
Die Schnitter müssen sich ihr Holz selbst zerkleinern, sie erhalten aber
in der Woche keine Zeit dazu, und wenn sie es des Sonntags tun, so
laufen sie Gefahr, vom Gendarmen angezeigt zu werden und Mk.
Strafe zahlen zu müsse». Ich bin von der Insel Poel ausgerückt,
weil ich da meinen Tod vor Augen sah, und habe 40 Mk. Kaution im
Stich gelassen. (Hört! hört!) Jetzt bin ich bei einem Gegner von
uns beschäftigt, der mir erklärte: Sie find ein tüchtiger Arbeiter, aber
machen Sie mir die Leute nicht verrückt. Ich sagte: Die sind schon
verrückt. — Wieso? — Sie geben den Leuten für schwere Arbeit
täglich 1 Mk., und ich bin im Begriff, dasselbe zu nehmen. Es ist
für den Schnitter ein Glück, wenn er im Winter l Mk. verdient. Dann
gehen noch wöchentlich 30 Pf. für Kranken- uud Invalidenversicherung
ab. Sie sehen also, daß es notwendig ist, für diese Klasse von er-
bärmlich bezahlten Menschen etwas zu tun, damit sie bessere Arbeits-
Bedingungen erlangen. (Lebhafter Beifall.)
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Je mehr die Schnitter aber sich ihrer Menschenwürde bewußt werden,
je mehr sie sich gegen die menschenunwürdigen Bestimmungen
ihrer Verträge auflehnen, um so energischer gebrauchen die Guts-
befitzer die Gesetzgebung, um sie durch Polizeigesetze niederzu-
zwingen. Durch die Verordnung vom 28. April 1902 haben sie ver¬
sucht, die Schnitter dadurch zu nötigen, unter allen Umständen bis zum
Ende des Vertrages auszuhalten, daß sie dieselben für den anderen Fall
in Verruf erklären und ihnen die Möglichkeit, in Mecklenburg
Arbeit zu finden, nehmen. Die Schnitter also, welche aus dem Uebermaß
des Unrechts und des Elends sliehen, sollen ausgehungert werden. In
dem Zweck werden die Arbeitgeber, welche sie in Arbeit nehmen oder Vor-
schnittet" oder andere Personen, welche ihnen eine andere Stelle verniitteln,
mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. oder mit Haft bis zu 2 Wochen bedroht.
Die Verordnung lautet: § 1. „Mit Geldstrafe b i s 150 Mk. oder mit
Haft biszu2Wochen werden bestraft

a) Arbeitgeber oder deren Vertreter, welche land- und forstwirtschaft-
liche Arbeiter der in der Zusatzverordnung vom 24. April 1900
zu der Verordnung vom 3. August 1892 betreffend die Bestrafung
der Dienstvergehen bezeichneten Art, von denen sie wissen oder
den Umständen nach annehmen müssen, daß sie ihr bisheriges
Arbeitsverhältnis ohne Rechtsgrund verlassen haben, für einen
Zeitraum in Arbeit nehmen, für welchen die Arbeiter dem anderen
Arbeitgeber zur Arbeit verpflichtet sind,

b) Vorschnitter und andere Personen, welche die Vermietung von
Arbeitern der vorbezeichneten Art, von denen sie wissen oder den
Umständen nach annehmen müssen, daß dieselben ihr bisheriges
Arbeitsverhältnis ohne Rechtsgrund verlassen haben, für einen
Zeitraum vermieten, welchen die Arbeiter dent anderen Arbeit¬
geber zur Arbeit verpflichtet sind.

Hinsichtlich der Vermittelung von Dienst- und Arbeitsverhält-
nissen durch Gesindevermieter und Stellenvermittler finden die in
Grundlage des § 38 Abs. 1 der Gewerbeordnung zn erlassenden
landesgesetzlichen Bestimmungen, sowie diejenigen des § 11;>
Ziff. 4 a der Gewerbeordnung Anwendung.

§ 2. Die Strafen können durch polizeiliche Strafver-
f ü g u n g festgesetzt werden."

Diese Verordnung steht übrigens, weil sie ouch Gewerbe-
treibenden hindert, land- oder forstwirtschaftliche Arbeiter in Arbeit
zu nehmen, mit den Reichsgesetzen in Widerspruch und ist deshalb min-
destens insoweit ungültig. Das hat selbst der Staatssekretär des Reichs-
justizamts im Reichstag am 16. Juni 1901 auf die Interpellation der
Sozialdemokratie wegen einer ähnlichen in Preußen geplanten Ver-
ordnung anerkannt. In Preußen ist daraufhin und infolge der starken
Agitation der Sozialdemokratie gegen die blutige Ungerechtigkeit dieser
Gesetzgebung der Gesetzentwurf zurückgezogen worden. In Mecklenburg
besteht die Verordnuno^vor wie'nach.

Man sollte erwarten, daß wenn einmal ausnahmsweise ein mecklen¬
burgischer Schnitter (bei den ausländischen ist dies der Natur der Dinge
nach ausgeschlossen) die Kraft, den Mut, die Zeit, das Geld und die
Fähigkeit hat, um vor Gericht nachzuweisen, daß er auf unwahre Anzeige
des Gutsbesitzers rechtswidrig durch das Amt bestraft und rechtswidrig
verhindert worden ist, anderswo Arbeit zu finden, dieser Arbeitgeber
wegen Verleumdung seines Arbeiters oder wegen wissentlich falscher An¬
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zeige von Amtswegen angeklagt würde, oder wenigstens für den Schaden
haften müßte. Aber niemals hat man von solcher Anklage gehört, und
selbst die Klage auf Schadenersatz ist für unbegründet erklärt worden.
Ein Arbeiter aus Z. hatte beim Erbpachthofbesitzer R. als Schnitter
gegen wöchentlich zahlbaren Tagelohn Arbeit angenommen, ging täglich
unter Mitbringung seines Mittagsessen dorthin und abends wieder zu
seiner Familie nach Z. Als er von R. seinen Lohn nicht bezahlt erhielt,
legte er die Arbeit nieder und nahm auf einem benachbarten Gut Arbeit
an. Alsbald erhielt er von dem Großherzoglichen Amt wegen Dienst-
Vergehens eine Strafverfügung über 10 Mk. oder 10 Tage Haft. Ebenso
wurde er in der neuen Arbeitsstelle sofort entlassen, Ueberall, wo er in
der Umgegend um Arbeit anfragte, wurde er abschlägig beschieden, ob-
gleich Arbeiter gesucht wurden. Sein früherer Arbeitgeber R. hatte näm¬
lich den Gutsherren, bei dem er Arbeit gefunden hatte, schriftlich ersucht,
ihn als kontraktbrüchigen Schnitter sofort zu entlassen, widrigenfalls er
sich strafbar mache. Ebenso hatten die Schulzen der Umgegend auf Er-
suchen des R. durch Zettel, die sie in den Dörfern herumschickten und im
.Kruge anhefteten, bekannt gemacht, daß der betreffende Schnitter kontrakt-
brüchig geworden, und jeder Arbeitgeber, der ihn in Arbeit nehme, sich
strafbar mache. Der Schnitter ist infolge dessen längere Zeit brotlos ge
Wesen. Er verklagte den Erbpachthofbesitzer wegen Schadensersatzes.
Seine Klage wurde aber abgewiesen, und er verurteilt, die Kosten des
Rechtsstreits zu tragen.

Das Gericht hielt seine Bestrafung wegen Dienstvergehens für un-
gesetzlich, weil er nicht zu den Schnittern, denen der Arbeitgeber ein
dauerndes Unterkommen gewähre, gehöre und die Verordnung vom
24. April 1900 wegen Bestrafung von Dienstvergehen deshalb nicht
zutreffe. Die Verordnung vom 28. April 1902 wegen Annahme
kontraktbrüchiger Schnitter sei daher auf ihn auch nicht anwendbar.
Freilich sei deshalb auch die Forderung seiner Entlassung und
die öffentliche Warnung, ihn in Arbeit zu nehmen, objektiv
rechtswidrig, aber für den verursachten Schaden hafte der Be-
klagte nicht, weil er im guten Glauben gehandelt habe. „Er
konnte sich nämlich - - so entscheidet das Gericht —, nachdem das Amt auf
seinen Antrag eine Strafverfügung wegen Dienstvergehens gegen den
Kläger erlassen, darauf verlassen, daß diese Verfügung rechtmäßig er
gangen. Daß er aber dem Amt wissentlich eine unwahre Darstellung
des Sachverhalts gegeben, erscheint bei der Persönlichkeit des Beklagten
ausgeschlossen." Hat er dabei und bei der Verrufserklärung des Klägers
aber blos fahrlässig gehandelt, fo ist er vor Schadensersatzpflicht geschützt.
„Denn er hat berechtigte Interessen wahrgenommen, weil jeder Arbeit-
geber ein berechtigtes Interesse daran hat, zn erfahren, wie sich ein Ar-
beiter auf seiner früheren Stelle geführt hat, insbesondere, ob er sich
durch einen Kontraktbruch strafbar gemacht hat."

Freilich —- heißt es schließlich ^hat Beklagter den Kläger vorsätzlich
geschädigt. Aber gegen die guten Sitten verstößt dies nicht und macht
nicht schadensersatzpflichtig. „Der beim Beklagten vorhandene gute
Glaube ist nicht vereinbar mit der im § 826 B. G. B. vorausgesetzten sub-
jektiven Arglist." Von Rechtswegen. —

Der gute Glaube der mecklenburgischen Gutsbesitzer ist überhaupt
märchenhaft. Jüngst stand ein mecklenburgisches Gutsbesitzers-Eheva^r
wegen Unterschlagung vor der Strafkammer. Sie hatten die bei ihren
Gesellschaften eingekommenen Trinkgelder für zwei polnische Dienst-
mädchen in Verwahrung genommen, davon aber den Mädchen bei ihrem



Abzug nur einen kleinen Teil gegeben und den Rest für sich verbraucht.
Der Staatsanwalt beantragte 3 Tage Gefängnis, Das Gericht s p r « ch
beide Angeklagten f r e i. E§ könne zweifelhaft sein, ob das
Trinkgeld eine „fremde bewegliche Sache" int Sinne des Unterschlagungs¬
paragraphen sei. Die Angeklagten hätten aber nach Ansicht des Gerichts
nicht das B e w ußtsei n gehabt, daß es sich in dein Trinkgeld
um eine fremde bewegliche Sache handle.

Ein Gutsbesitzer stand wegen Sachbeschädigung vor Gericht. Er
hatte einem Steinsetzer an der Chaussee gegen dessen Widerspruch die
Steine niedergefahren. Das Gericht sprach ihn frei, weil ihm das Be-
wußtsein der Strafbarkeit seiner Handlung gefehlt habe. —

Ein Schulzensohn hatte einen Schulknaben, welcher bei seinem Vater
als Kuhhirte diente, mit einem Sensenstreicher mehrfach mißhandelt. Er
will sich hierzu für berechtigt gehalten haben, weil der Knabe öfters bei
der Arbeit eingeschlafen und die Kühe dann ins Haferfeld gelaufen seien.
Vom Schöffengericht wird er wegen Mangels des Bewußtseins der Straf-
barkeit freigesprochen. —

Ein Gutspächter trifft den Sohn seines Tagelöhners beim Angeln.
Er zieht ihn zunächst eine Strecke Wegs ani Ohr, bis der Junge hinfällt.
Dann nimmt er den Kopf desselben zwischen die Kniee und prügelt ihn
mit einem daumendicken Stock derartig, daß nach ärztlichem Attest der
Körper mit fingerdicken blutunterlaufenen Striemen bedeckt war. Der
Gutspächter gibt an, er habe sich in dem guten Glauben befunden,
zu der Mißhandlung der Dagelöhnerkinder berechtigt zn sein. Der
Staatsanwalt lehnt deshalb die Anklage ab. Der Oberstaatsanwalt er-
klärt, der von dem Gutspächter gebrauchte Stock sei kein gefährliches
Werkzeug, Und verweist den Vater des Knaben auf die Privatklage
„wenn er sichdamit durchzukommen getraue." Das Amtsgericht lehnt die
Eröffnung der Privatklage ab: „Denn auf dem Lande steht eben der
Gutsherr noch in einem patriarchalische n V e r h ä l t n i s zu
seinen G u t s u n t e r g e b e n e n und deren Angehörigen. Wenn aber
der Beschuldigte geglaubt hat, ihm stände im vorliegenden Falle ein
Züchtiguugsrecht zu, so muß dieser Irrtum als Irrtum über eine
öffentliche Befugnis als strafausschließend berücksichtigt wer-
den. Die K o st e n des Verfahrens, einschließlich der dem Beschuldigten
erwachsenen notwendigen Auslage u werden dein Privatkläger
auferlegt."

Ein Erbpächter prügelt sein Dienstmädchen an eine Arbeit, gegen
die es sich gesträubt hatte. Die Erhebung der Anklage wegen Nötigung
wird vom Oberstaatsanwalt wie folgt abgelehnt: „Der Beschuldigte be
hauptet — und seine Behauptung ist nicht zn widerlegen — daß er sich
als berechtigt erachtet habe, Sie gewaltsam zur Leistung des Gehorsams
zu zwingen. Der Beschuldigte hat sich in einem tatsächlichen oder zivil-
rechtlichen Irrtum über sein ihm zustehendes Recht befunden."

Ein Rittergutsbesitzer läßt einen beim Pflügen auf seinem Gute per-
unglückteil und gänzlich arbeitsunfähig gewordenen Taglöhner, der auf
dem Gnt den Unterstützungswohnsitz hat, mit Gewalt von demselben ent¬
fernen, um ihn nach einem anderen in seinem Miteigentum stehenden Gut
zu schaffen. Vor Gericht schildert die Frau des Tagelöhners als Zeugin
den Vorfall wie folgt:

Am Mittwoch, den 15. Dezember, vormittags gegen 8 Uhr, er¬
schien der Inspektor L. in Begleitung von 5 Mann und einem Wagen
vor unserer Wohnung und verlangte, wir sollten unsere Sachen auf den
Wagen packen. Mein Ehemann lag krank im Bett: er hatte schon am
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Tage vorher zu Bett liegen müssen; während der Inspektor bei ihm in
der Stube war und uns sagte, wir sollten packen, mußte er sich er-
brechen. Wir weigerten uns, unsere Sachen einzupacken, worauf der
Inspektor unser Zimmer verließ. Sobald er hinaus war, verriegelte
mein Mann die Stubentür von innen. Gleich daraus kehrte der In-
spektor zurück und begehrte Einlaß. Mein Mann verweigerte ihm deu
Einlaß; er forderte ihn ans, die Wohnung zu verlassen und ihn nicht',u stören, er sei krank. Jetzt ließ der Inspektor Aexte holen und drang
mit Gewalt bei uns ein. Er ließ nun von den mitgebrachten Arbeitern
unseren ganzen Hausrat, mit alleiniger Ausnahme von zwei Bettstellen
mit Betten, und alle Lebensmittel hinausschaffen und auf den Wagen
packen. Hierbei verlangte er, ich solle die Schränke aufschließen; ich
weigerte dies und gab auch die Schlüssel nicht heraus, worauf der In-
spektor die Schränke gewaltsam erbrechen ließ und dann ausräumte.

Als alles bis auf die Bettstellen hinausgeschafft war, verlangte der
Inspektor, ich solle meinen Mann ankleiden und aus dem Bett nehmen.
Ich weigerte mich dessen, worauf der Inspektor sagte: dann müssen
wir den Mann mit Gewalt aus dem Bett nehmen, denn hinaus muß
er! Ich erwiderte: wehe dem, der meinen Mann zuerst rinfaßt! Der
Inspektor beriet sich jetzt mit seinen Leuten und ich hörte, wie er sagte:
hier geschieht heute etwas, was gegen das Gesetz ist, aber was Hilsts, wir
müssen es ja. Der Inspektor stand jedoch davon ab, meinen Mann mit
Gewalt aus dein Bett zu nehmen; er ging fort mit der Erklärung, das
weitere würde sich morgen finden.

Der Wagen fuhr fort und so hatten wir tatsächlich keinen Bissen
Brod in der Wohnung. Wir hätten hungern müssen, hätten nicht mild-
tätige Nachbarn uns Speise und Trank gebracht. Ich reiste noch am
Abend nach Rostock, um mir in unserer Not Rat zu holen. Ich sandte
sofort von Rostock ein Schreiben an das Ministerium des Innern nach
Schwerin mit der Bitte um Schutz gegen unsere Vergewaltigung. Es
ist uns aber vom Ministerium keine Hilfe geworden.

Am Donnerstag, den 16. Dezember, schickte der Herr den Guts'
arzt in unsere Wohnung; derselbe untersuchte Minen Mann und er-
klärte ihn zwar siir krank aber transportfähig. Bald darauf erschien
der Inspektor in Begleitung eines Gendarmen und verlangte, mein
Mann und ich sollten die Wohnung räumen. Wir weigerten uns beide.
Alsdann trat der Gendarm auf uns zu und rief: „so, jetzt aber hinaus!"
Da wir glaubten, er würde diesem Rufe sofort die Gewalt folgen lassen,
wenn wir nicht gehorchten, wir uns aber aus einen Kampf gegen die
Uebermacht nicht einlassen wollten, so gingen wir ans dem Zimmer, in
dem Bewußtsein, daß man uns vergewaltige. Sofort wurden Betten
und Bettstellen hinausgeschafft und fortgefahren. Wir sind mit
unserem Kinde nach Marlow gegangen und haben dort vorübergehend
notdürftiges Unterkommen bei einer verheirateten Tochter gefunden.

Das Gericht spricht deu wegen Nötigung angeklagten Ritterguts-'
besitzer frei. Derselbe konnte sich — so si'ihrt das Gericht aus — als In-
Haber der Gutsobrigkeit für berechtigt halten, seine Anordnungen mit Ge¬
walt durchzuführen. Er hatte also, als er Gewalt befahl, nicht das Be-
wußtsein, widerrechtlich zu handeln.

Ein Gegenstück. Ein Arbeiter steht vor Gericht, weil er sich eine
Nummer eines „Generalanzeigers" angeeignet hat. Er beteuert, daß er
die Strafbarkeit seiner Handlung nicht begreifen könne; man fände häufig
eine Zeitung auf. der Straße, ebenso oft gebe der eine dem anderen ein
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Zeitungsblatt. Das Gericht verurteilt ihn wegen Diebstahls (im Rück¬
fall) zu 3 Monaten Gefängnis.

Das Dienstmädchen Marie T. stand in: Hof W. int Dienst und schlief
mit dem Mädchen Sch. zusammen aus einer Kammer. Am 24. April
hatte sie von ihrem Dienstherrn eine körperliche Züchtigung empfangen,
ebenso hatte man es für angebracht gehalten, ihre Kleider und sonstige
Garderobenstücke unter Verschluß zu bringen (!). Da sie nun fürchtete,
das; die Züchtigung am nächsten Tage wiederholt würde, ging sie am
frühen Morgen des 25. April heimlich anf und davon, nahm aber, weil
sie sonst nichts anzuziehen hatte, ihrem Nebenmädchen und der Wirt-
schafterin 1 Kleid nebst Taille, 1 Umschlagetuch, drei Schürzen und einen
Unterrock und ein Paar alte Schuhe weg. Unterwegs hat sie sich bei
Leuten, bei denen sie logierte, nochmals einige alte Kleiduugsstücke ge-
nommen. Später ist sie in Hamburg verhaftet worden. Sie will sich der
großen Strafbarkeit ihrer Handlung nicht bewußt geworden sein. Das
Urteil lautete wegen Diebstahls im Rückfall auf eine Zuchthaus-
st r a f e von 1 Jahr 6 Monate, 3 Jahre Ehrverlust und Polizeiaufsicht.

Ein Knecht geht auf Anraten des Wirtschafters Sonntags abends in
den Hausflur des Herrenhauses, um den Gutsbesitzer, der gerade von
einer Ausfahrt zurückkehrt, um seine Entlassung zu ersuchen. Der Herr,
empört darüber, daß der Knecht es gewagt hat, in den Hausflur des
Schlosses einzutreten, schlägt ihn wiederholt mit der Faust ins Gesicht
und auf den Kopf und wirft ihn hinaus. Auf die Privatklage des
Knechts wegen Körperverletzung wird der Herr vom Schöffengericht frei-
gesprochen und der Knecht verurteilt, die Kosteu des Verfahrens und die
dem Herrn erwachsenen notwendigen Auslagen zu zahleu (im ganzen
etwa 40 Mk.). Das Gericht nimmt an, daß der Gutsherr, wie er angibt,
in Notwehr gegen seinen voll den: Knecht bedrohten Hausfrieden gehandelt
und „bei der Verabfolgung der Ohrfeigen in keiner Weife das Maß der
erforderlichen Verteidigung seines Hausfriedens überschritten hat." Der
Knecht verläßt nach der Mißhandlung den Dienst. Alsbald erhält er
eine Strafverfügung des Amtes iiber 5 Mk. oder 5 Tage Haft und wird
vom Gendarmen zwangsweise in den Dienst zurückgeführt. Das Gericht,
dessen Entscheidung er angerufen, bestätigt die Strafe, weil nur st ras-
b a r e Mißhandlungen den Knecht zum Verlassen des Dienstes be-
rechtigen. Die ihm zugefügte Mißhandlung sei aber nicht strafbar ge-
Wesen.

Zahllos sind die Bestrafungen wegen Dienstvergehens. Alles und
jedes int Arbeitsverhältnis, was der Landarbeiter nicht bescheiden und
ohne Widerrede hinnimmt, kann als Dienstvergehen bestraft werden.
Nur die wenigen Fälle, iu denen die gerichtliche Entscheidung gegen die
Straffestsetzung des Amtes angerufen wird, gelangen teilweise zur
öffentlichen Kenntnis. Aber nur ganz ausnahmsweise erfahren dieselben
vom Gericht eine attdere Beurteilung als vom Amt, manchmal sogar eine
schärfere. Denn als Schöffen sitzen Arbeitgeber, vielfach Gutsbesitzer oder
Erbpächter, uud der Vorsitzende Richter lebt infolge Geburt, Erziehung
und Umgang meistens in den Anschauungen der ländlichen Arbeitgeber.
Hier einige gerichtlich abgeurteilte Fälle: Eiu Gutsbesitzer verweigert
einem Tagelöhner dett fälligen Barlohn, weil er eine Schuld des Tage-
löhners bei dessen früheren Arbeitgeber bezahlt hat und diesett Betrag
gegen den Lohn ausrechnet. Der Taglöhner gerät dadurch, da ihm auch
keine Kuh gehalten wird, er sehr starke Familie hat, auch seine Frau
schwanger ist, iit große Not. Er kann sich nicht genügend ernähren, legt
sich wegen seines Schwächezustaudes zu Bett und erscheint nicht zur Ar
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Beif. Wegen Arbeitsverweigerung wird er zu 6 Mk. eventuell 2 TageHaft verurteilt. „Das Gericht hat festgestellt, daß er seine etwaige Not-läge selbst verschuldet hat. Auch war ihm bewußt, daß er weder auf Bar-
lohn noch auf Entschädigung wegen NichtHaltung einer Kuh Ansprüche
gegen seinen Dienstherren hatte."

Ein Taglöhner kommt wegen „dicker Füße" nicht zur Arbeit. Wegen
Arbeitsverweigerung wird er zn 3 Mk. Geldstrafe eventuell 1 Tag Haft
verurteilt. „Er hätte sich zur Arbeit melden müssen, denn die Dienst-Herrschaft hätte ihm trotz seiner geschwollenen Füße immerhin zu irgend-
welchen leichten Arbeiten verwenden können."

Zwei Hofgänger, die am 30. Juli vom Morgengrauen an bei glühen¬
der Sonnenhitze mit Rübsendreschen beschäftigt waren, Iveigern sich,
abends 10 Minuten nach 8 Uhr (nach etwa 13stündiger Arbeitszeit), dasie nach ihrem Vertrag mit dem Tagelöhner nur bis 8 Uhr abends'zu
arbeiten haben, ohne Ueberstundenlohn weiter zu arbeiten. Sie werden
zu 1 Woche Hast verurteilt, „da sie sich durch ihr Verhalten lediglich dafür
rächen, wollten, daß ihnen die Frühstücks-, Mittags- und Vesperpause
etwas verkürzt wird, und im übrigen bei dein Verhalten der Angeklagten
jede Ordnung in der Arbeit unmöglich wird."

Unter denselben Umständen weigert sich ein Knecht am 16. August
gegen 8 Uhr abends noch ein Fuder Roggen zu holen, da er zn hungrig
und Hn müde sei, auch um 8 Uhr abends die Arbeitszeit endet. Urteil:
5 Tage Hast. „Nach allgemeiner mecklenburgischen Landesüblichkeit sind
die ländlichen Arbeiter verpflichtet, während der Erntezeit über 8 Uhr
hinaus so lange zu arbeiten, bis Feierabend geboten ist. Auch die Em-
pfindung des Hungers berechtigt nicht, die Arbeit zu verweigern."

Ein Schäferknecht wird angewiesen, sein Mittagsbrot, Tag aus Tag
ein eiu Stück Speck und Brot, in die Kiepe zu steckenund auf dem Felde
zu verzehren. Eines Sonntags treibt er seine Herde Schafe mittags in
den Stall, um sich wenigstens einmal bei seinen Eltern, die in demselben
Dorse wohnen, ordentlich satt zu essen. Urteil: 2 Mk. Geldstrafe oder
1 Tag Haft.

Ein Knecht erhält wöchentlich einen blechernen Teller Schmalz mit
Grieben, den er anf einer, zu diesem Zweck in der Leutestube angebrachten
Borde aufbewahrt. Das Schmalz wird von Katzen angefressen und ver¬
unreinigt, und der Knecht, der sich davor ekelt, ersucht seinen Dienstherrn,
ihm frisches zu geben. Da er ihm dies abschlägt, verläßt er den Dienst.
Kr wird zn 1 Mk. Geldstrafe oder 1 Tag Haft verurteilt mit der Be-
gründnng, daß er sich anderes Schmalz haben verschaffen sollen und dann
seinen Herrn verklagen. Ekelhafte Kost berechtige nicht zum Verlassen
des Dienstes.

Dieselbe Strafe trifft einen Kuhfütterer, der gegen das Verbot nüt
dem Milchmädchen während des Melkens gesprochen hat.

Ein Mädchen liegt im kalten Winter krank in einer nicht heizbaren
Dachkammer, und niemand kümmert sich um sie. Um sich Pflegen zu
lassen, begibt sie sich zu Bekannten nach Rostock. Wegen rechtswidrigen
Verlassens des Dienstes wird sie zu 6 Mk. Strafe, eventuell (>Tage Haft
verurteilt mit der Begründung, daß solche Schlafstellen im Lande gang
und gäbe seien.

Eine Tagelöhnerfrau kommt auf Ansage nicht zum Waschen, weil
sie ihr kleines Kind nicht ohne Pflege lassen kann. Urteil: 2 Mk. Geld
strafe oder 2 Tage Haft.
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Diese Tagelöhnerfrau, welche den Kampf um ihr Recht bis zur
Strafkammer, also durch zwei Instanzen, geführt hat, erhält folgende
Kostenrechnung:

Erste Instanz: Porto (Va) nach Rostock 0,12 Mk,
Schreibgebühren, 3 Seit- 0,30 Mk. Schreibgebühren, 4 Seit. 0,40 „
Zeugengelder .... 6,25 „ Zeugengelder . . . . 11,40 „
Schreibgebühreu, 5 Seit. 0,50 „ Gebühr 62, 59 G.-K.-G. 2,
Zeugengelder 14,20 „ Porto nach Rostock . . 0,25
Gebühr §§ 62, 59 Abs. 3 38,12 Mk.G.-K.-G. . . . . . 2, „ Dazu Geldstrafe ... 2, „Zweite Instanz: -—
Schreibgebühren, 7 Seit. 0,70 „ insgesamt ..it.

Sie werden aufgefordert, Vorstehenden Betrag von 40,12 Mk.
binnen einer Woche hierher einzuzahlen, widrigenfalls die zwangsweise
Beitreibung der Kosten angeordnet werden wird. gez. (Unterschrift.)

Ein Landarbeiter gerät mit seinem Dienstherrn wegen der Ans-
führung einer Arbeit in Streit, gibt heftige, grobe Widerworte und wird
sofort entlassen. Am selben Tage erhält er folgenden Brief:

„Gemäß § 2 Ihres Vertrages fordere ich Sie hiermit auf, die
Wohnung nebst Zubehör bis morgen mittag 12 Uhr zu räumen,
widrigenfalls Ihre Auswerfung erfolgen wird. Wegen des ^rück-
ständigen Lohnes verweise ich >sie ans den Klageweg. Ich verbiete
Ihnen hiermit das fernere Betreten des Gutshofes lind der Wirtschafte-
gebände, und machen Sie sich bei Uebertretung des Hausfriedensbruchs
schuldig. Die Gutsverwaltung, gez. (Unterschrift.)

P. S. Die Wohnung kostet von morgen mittag 12 Uhr ab 3 Mk.
Miete pro Tag."

Der Tagelöhner, welcher, da er nicht gleich eine andere Wohnung
für sich und seine Familie findet, in der Wohnung verbleibt, wird bald
darauf auf die Klage des Gutsbesitzers verurteilt, die Wohnung zu
räumen und die Kosten des Rechtsstreites zu tragen. Kurz nachher er-
folgt die Auswerfnng durch den Gerichtsvollzieher. Für die Kosten der-
selben, nämlich:

1. Rechtsanwaltsgebühren für den Auftrag . . 4,40 ML
2. Gerichtsvollziehergebühren nnd Auslagen . . 17,15 „

Summa 21,55 Mk.
wird gleichzeitig das Schwein des Tagelöhners gepfändet. Die öffent-
liche Versteigerung desselben, welche eine Woche später erfolgt, ergibt anErlös 30,50 Mk. Davon gehen ab 4,80 Mk. für die Versteigerung und
Schreibgebühreu, 5,25 Mk. Futterkosten, 1,40 Mk. Reisekosten des Ge-richtsvoUziehers, insgesamt 11,45 Mk., ferner 21,55 Mk. wie vorher
für die Pfändung, insgesamt 33,00 Mk. Nach Versteigerung seines
Schweines verschuldet also der Tagelöhner noch 2,50 Mk. Psändnngs-
und Versteigerungskosten. Für Gerichtskosten des Answerfungs-
Prozesses geht ihm folgende Rechnung zu:

Verhandlungsgebühr. 15,- Mk. Entscheidungsgebühr . 15. Mk.
Beweisgebühr . . . 15, „ Schreibgeb. u. Ausgb. 2,80 ,,

Insgesamt 47,80 Mk.
Für die Kosten des Rechtsanwalts des Gutsbesitzers im Auswerfungs-

Prozeß wird ihm ein vollstreckbarer KostenfestsetzungsLeschlnß über
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49,40 Mk. zugestellt, zugleich ein Beschluß des Amtsgerichts, wodurch zur
Deckung der im Auswerfuugsprozeß entstandenen Anwaltskosten der
rückständige Lohn des Tagelöhners gepfändet und dem Gutsbesitzer
überwiesen wird.

Tie heftigen Widerworte gegen seinen Dienstherrn kosten also dem
Tagelöhner den Verlust seiner Stelle, Auswerfung aus seiner Wohnung,
21,55 Mk. Pfändungskosten, 11,45 Mk. Versteigerungskosten, 47,80 Mk.
Gerichtskosten^ 49,40 Mk. Anwaltskosten, insgesamt 130,20 Mk. Er
verliert sein «chwein und seinen rückständigen Lohn, bleibt noch in teil-
weiser Schuld und verläßt ganz mittellos den Hof. Alles dies geschieht
in den Formen des Rechts und entsprechend dein bestehenden Recht.

Aber es kann nicht zweifelhaft fein, daß dieses Recht, dieses Verfahren
und dieses Kostenwesen in seiner Wirkung ein Mittel ist, nicht zum Schutz
des Landarbeiters, sondern zu seiner Unterdrückung und seiner Aus-
beutung. Für die Landarbeiter gibt es bei diesem Recht, dieser Besetzung
der Gerichte, diesem Verfahren und diesem Kostenwesen materiell keinen
Rechtsschutz im Arbeitsverhältnis. Der Staat, der ihnen die Selbsthülfe
versagt, der ihnen die Schutzgesetze vorenthält, der sie wehrlos der Profit-
flicht des agrarischen Unternehmertums preisgibt, versagt ihnen auch den
Rechtsschutz.

Wirtschaftlich sind sie Helote«, gesellschaftlich geächtet, politisch aus-
geschlossen von der Teilnahme an der Gestaltung ihres Landes, geistig
ausgeschlossen von der Kultur ihres Volkes. Warum denn sollten sie den
herrschenden Klassen, die all dies Unrecht auf sie gehäuft haben, treu und
ergeben sein? Warum sollten sie nicht selbst ihr Schicksal in die Hand
nehmen und aus eigener Kraft das Werk ihrer Befreiung beginnen? Man
müßte au der Menschheit verzweifeln, wenn die rechtloseste, gedrückteste
und ausgebeutetste Schicht der deutschen Arbeiterschaft, die ländliche
Arbeiterklasse, für dieses große Ziel nicht zu entflammen wäre, wenn sie.
nicht, zur Erkenntnis ihrer Klassenlage erwacht, sich in überwältigender
3al)I der großen Arbeiterpartei, der Sozialdemokratie, anschlösse und ver-
mittelst derselben das große Kulturwerk zu vollbringen trachtete. Wacht
auf, ihr ländlichen Arbeiter, ihr habt lange genug die Hand geküßt, die
Euch blutig züchtigt! -

Die Sozialdemokratie hat auf dein. Parteitag der sozialdemokratischen
Partei Preußens, abgehalten zu Berlin vom 28. bis !U. Dezember 1904, die
nächsten Forderungen für die Landarbeiter wie folgt zusammengefaßt:

1. rechtliche Gleichstellung der ländlichen Arbeiter und des Gesindes
mit den gewerblichen Arbeitern:

2. Beseitigung der gegen die ländlichen Arbeiter und gegen das Ge-
finde bestehenden Ausnahmegesetze, insbesondere des Gesetzes be-
treffend die Dienstvergehen und der Gesindeordnungen;
Arbeiterschutz durch Reichsgesetz für die ländlichen Arbeiter und
für das Gesinde, und ein volles, gesichertes Koalitionsrecht. Er-
richtnng Von Schiedsgerichten für die Streitigkeiten der Land-
arbeiter und des Gesindes, unter Mitwirkung von Richtern, welche
von den. Landarbeitern und -Arbeiterinnen und dem Gesinde aus
ihren Bcrufskrciseu auf Grund des allgemeinen, gleichen, ge-
Heimen, direkten Wahlrechts zu wählen sind.

Die traurige wirtschaftliche und rechtliche Lage der ländlichen Ar-
beiterbevölkerun'g lind das Bestreben der herrschenden Klasse, die ländliche,
erwerbstätige Bevölkerung vollends rechtlos zu machen, legt den Partei-
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-genossen die dringende Pflicht auf, die ländliche Bevölkerung über dieMißachtung ihrer Rechte aufzuklären und ihnen die Notwendigkeit einesfesten Zusammenschlusses zum gemeinsamen Kampfe gegen Ausbeutungund Reaktion einzuprägen.
Der Parteitag fordert daher die Parteigenossen auf, mit allenKräften die Aufklärung und Organisation der Landarbeiter und des Gefindes zu betreiben, um die wirtschaftliche Notlage und die politischeUnterdrückung des ländlichen Proletariats wirksam zu bekämpfen.
In der W o h n n n g s f r a g e hat der Parteitag die folgende Re-solution gefaßt:

Die wirksame Bekämpfung der Wohnungsnot iin Rahmen derheutigen Gesellschaftsordnung hat zur Voraussetzung einen maß-gebenden Einfluß des Proletariats auf Staat und Gemeinde, der mirdurch die Eroberung der politischen Macht errungen werden kann.
Der Parteitag der preußischen Sozialdemokratie fordert daherunter Verwerfung des preußischen. Gesetzentwurfs:

1. den Erlaß eines umfassenden Reichswohnungsgesetzes, unteranderein-mit Bestimmungen für die in den. einzelnen Gemeinden
zu erlassenden Wohnungsordnungen und weitgehenden? .Entsig-nnugsrecht zu Gunsten der Gemeinden:

2. Schaffung eines Reichs-Wohnungsamts als Zentralinstanz für diein allen Gemeinden zu errichtenden kommunalen Wohnungs¬ämter ;
Einführung des allgemeinen, gleichen, geheimen und direktenWahlrechts für alle Einwohner der Gemeinde. Aufhebung allerVorrechte für die Hausbesitzer;

4. völlige Selbstverwaltung der Gemeinden.
Erst wenn diese politischen Vorbedingungen gegeben sind, werdendie Gemeinden die Wohnungsnot ernstlich bekämpfen können. Als hier-für geeignete Mittel kommen in erster Linie in Betracht:

a) Erhaltung und Vermehrung des Gemeindeeigentums an Grundund Boden,
d) Errichtungen von Häusern mit gesundem, dem Bedürfnis derbreiten Massen entsprechenden Wohnungen durch die Gemeinden.Diese Wohnungen sind zu Mietspreisen abzugeben, bei denen nurdie Verzinsung und Amortisation des aufgewendeten Kapitals,sowie die aus der Instandhaltung der Gebäude entstehendenKosten in Ansatz gebracht werden,
«) Besteuerung des unverdienten Wertzuwachses au Grund undBoden,
ck) Aufstellung von umfassenden Stadterweiterungspionen und Erlaßabgestufter Bauordnungen,
e) Uebernahme der Verkehrsmittel in kommunale Regie und planmäßige Aufschließung des Gemeindegebiets.

Zur S chu l f r a g e hat der Parteitag die folgende Resolution ge-faßt:
Die Volksschule ist unter der Herrschaft der kapitalistischen Ge-sellschaft zu einer Anstalt entwickelt worden, deren vornehmste Auf-gäbe ist, die bestehende Klassenherrschaft zu erhalten und die vor-Handenen, staatlichen und gesellschaftlichen Autoritäten zu stützen.
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Um diesen Zweck in höherem Grade zu erreichen, ist die Schule
dem Einfluß und der Herrschaft der Kirche unterworfen, ist der Geist-
liche zum. Vormund des Lehrers eingesetzt worden, ist anstatt der Ein-
heitsschule für sämtliche Kinder des Volkes ein nach den sozialen Schich-
ten geschiedenes Schulsystem entwickelt worden, das darin gipfelt, daß
der Lehrstoff für die in deu eigentlichen Volksschulen vereinigte»Schüler auf das Dürftigste bemessen ist.

Der Parteitag der Sozialdemokratie sieht in der allgemeinen mög-
lichst hohen Volksschulbildung Aller ein eminentes Kulturelement, dasdie geistigen und materiellen Interessen des Volkes aufs Höchste
fördert.

Von diesem Gesichtspunkt aus fordert der Parteitag als Mindestmaß
zur Hebung des Volksschulwesens:

1. die Trennung der Schule von der Kirche, d. h. die gänzliche Be-
seitigung des Einflusses der Geistlichkeit iu der Schule und die
Ausscheidung jedes religiösen Unterrichts aus dein Lehrstoff der
Schule.

Die religiöse Unterweisung der Kinder ist für diejenigen
Eltern, die sie für wünschbar halten, deren Privatangelegenheit.

Beseitigung der Bestrebungen, die darauf ausgehen, die
Schule statt zu einer Pflegestätte vorurteilsloser Bildung z» einem
Werkzeug politischer Verhetzung zu machen.

2. Die Einheitsschule für alle der Schulpflicht unterworfenen Schüler,
mit gemeinsamem Unterrichte von Knaben und Mädchen bis in die
höchsten Klassen ; neben der Unentgeltlichkeit des Unterrichts auch
die Unentgeltlichkeit der Lehrmittel; Beschränkung der Schülerzahl
auf ein Maß, daß dem Lehrer die volle Unterweisung seiner
Schüler ermöglicht. Bessere Ausbildung und Besoldung der
Lehrerschaft.

3. Schaffung von Schulräumen und Lehrmitteln, die den Anforde-
rnngen der Hygiene und der vorgeschrittensten Pädagogik ent-
sprechen.

4. Ernährung und Bekleidung aller hülfsbedürftigen Schüler. Der
Parteitag fordert die Parteigenossen ans, im Sinne der vorstehen¬
den Forderungen die Agitation für eine Umgestaltung des Volks-
schulwesens mit größtem Nachdruck zu betreiben.
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